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J
unge Menschen sind das größte Poten-
zial, das wir in unserer Gesellschaft 
haben. Das gilt insbesondere für die 
Arbeitswelt. Deshalb ist es umso alarmie-

render, dass im Saarland immer noch so viele 
junge Menschen die Schule ohne einen 
Abschluss verlassen. Die Arbeitskammer hat 
auf diesen Missstand bereits mehrfach und auf 
vielfältige Weise hingewiesen. Und wir fordern 
erneut: Die Landesregierung muss daraus die 
richtigen Schlüsse ziehen und massiv in eine 
chancengerechte Bildung und Qualifizierung in 
allen Bereichen investieren. Denn viele junge 
Menschen ohne Schulabschluss und eine 
mangelnde Chancengleichheit konnten wir uns 
noch nie leisten. Mit Blick auf die Zukunft und 
die Transformation können wir sie uns aber erst 
recht nicht leisten. Das Gleiche gilt für die 
berufliche Ausbildung, wo es ebenfalls eine viel 
zu hohe Abbrecherquote gibt. Eine abgeschlos-
sene Qualifizierung ist jedoch essenziell für die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und 
unsere Gesellschaft braucht junge Menschen, 
die sich einbringen. In diesem Zusammenhang 
freut es mich, dass die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen, die im Herbst letzten 
Jahres gewählt wurden, ihrer Tätigkeit enga-
giert nachgehen. Doch nicht nur die Schul- und 
Ausbildung sind wichtige Faktoren für eine gute 
Zukunft des Saarlandes. Bei der Bewältigung 
der Transformation kommt der Weiterbildung 
eine Schlüsselrolle zu. Deshalb brauchen wir 
eine neue Weiterbildungskultur mit Vernetzung 
aller relevanten Akteure. Die Weiterbildung darf 
nicht erst Thema werden, wenn Kündigungen, 
Betriebsschließungen oder Umstrukturierungen 
anstehen.

EDITORIAL

Von Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der 
Arbeitskammer des Saarlandes

Das Potenzial muss 
ausgeschöpft werden

AK-SPEZIAL „FÜR JUNGE LEUTE“

In unserer Beilage gibt es geballte Infos zu Aus-
bildung und Studium. Außerdem berichten Aus-
zubildende und Studierende aus der Praxis.

Die Landesregierung 
muss massiv in eine 
chancengerechte 
Bildung und  
Qualifizierung 
investieren.
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Im AK-Talk-Format DAS GUTE ABENDge-
spräch unterhalten sich Carina Webel, Leiterin 

der Abteilung Wirtschafts- 
und Umweltpolitik bei der 
AK, und Tobias Szygula, 
Teamleiter bei BEST e.V. mit 
ihren Gästen über die 
Transformation der saar-
ländischen Wirtschaft. Der 

Eckstein-Stammtisch findet einmal im Monat 
im Rechtsschutzsaal in Bildstock statt. Interes-
sierte haben die Möglichkeit, live beim Dreh 
des Talk-Formats im Rechtsschutzsaal dabei 
zu sein. Im Anschluss besteht die Gelegenheit 
zum Austausch. Infos: www.arbeitskammer.
de/dasguteabendgespräch red

www.facebook.com/arbeitskammer- 
saarland; www.youtube.com/@Arbeitskam-
merdesSaarlandes; Spotify: https://spoti.
fi/3P7EQwx; iTunes: https://apple.co/3P83iO4 

Aktuelles + Impressum
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WELTFRAUENTAG

ZU TITELBILD/CARTOON

Wir brauchen mehr Bildungsgerechtigkeit, 
eine Ausbildungsgarantie und vor allem 
eine eigenständige Kinder- und 
Jugendpolitik im Saarland. Junge Menschen 
wollen zudem mehr mitbestimmen und 
mitreden, dafür steht symbolisch das Foto 
(Adobe Stock/Jens) auf dem Titel. Unser 
Cartoonist TOM bringt das Thema aus 
humoristischer Perspektive auf den Punkt. 

Talk-Reihe der 
Arbeitskammer zur 
Transformation
DAS GUTE ABEND-GESPRÄCH

„Die Kluft zwischen Arm und Reich 
wird immer größer“, sagt Jörg Cas-
par, Vorstandsvorsitzender der 
Arbeitskammer. Es bestehe die Ge-
fahr, dass die zunehmende Sprei-
zung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit den sozialen Zu-
sammenhalt der Gesellschaft ge-
fährdet. Gleichzeitig stiegen vor 
dem Hintergrund von Krieg und 
anhaltenden Krisen die Finanzbe-
darfe der öffentlichen Hand. Trotz 
dieser finanzwirtschaftlichen Zu-
spitzung werde nicht in gebotener 
Sachlichkeit über die Wiederein-
führung einer Vermögensteuer dis-

kutiert. Denn: „Nicht nur Erwerbs-
einkommen, sondern auch Ein-
künfte aus Privatvermögen müs-
sen gerecht besteuert werden“, so 
Caspar angesichts der Veröffentli-
chung eines Gutachtens der Hans-
Böckler-Stiftung zur Rechtmäßig-
keit der Wiedereinführung einer 
Vermögenssteuer. Es dürfe nicht 
sein, dass die Ärmeren am Ende 
die Zeche zahlen müssten. Ange-
sichts des Einnahmepotenzials und 
der nötigen Zukunftsinvestitionen 
sollte eine gerecht ausgestalteten 
Vermögensteuer ernsthaft politisch 
in Erwägung gezogen werden.  red

Wirksames Mittel gegen 
soziale Ungleichheit
VERMÖGENSSTEUER  Entlastung der Ärmeren

Großer Andrang herrschte beim frauenpolitischen Frühstück von 
Arbeitskammer, DGB Rheinland-Pfalz/Saarland und dem Frauenrat Saar 
am 8. März, dem Weltfrauentag. Im großen Saal der Arbeitskammer 
diskutierten Politikerinnen, Gewerkschafterinnen und Interessierte unter 
anderem über die aktuellen Vorhaben auf Landesebene zur 
Gleichstellung und die Ideen zur Herstellung von Parität auf Bundesebene.
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Verleger: Arbeitskammer des Saarlandes, Fritz-Dobisch-Straße 6–8, 66111 
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Die AK hat im Januar den 3. Esther-Bejarano-
Preis ausgerufen. Bis zum 28. Juli können 
Schulklassen, Jugendgruppen und freie 
junge Teams, die ein Zeichen gegen Rechts-
extremismus, Antisemititsmus und Rassismus 
und für Demokratie setzen wollen, ihre Bei-
träge zum Filmwettbewerb einreichen. In kur-
zen Filmclips können sie sich auf eine histori-
sche Spurensuche vor Ort begeben oder ak-
tuelle Entwicklungen aus ihrer Lebensrealität 
reflektieren. Angenommen werden alle Gen-
res, von der Doku über fiktive Stories, vom In-
terview bis zur Animation. >> Infos: www.
arbeitskammer.de/erinnert-euch red

Ein Zeichen gegen 
Rassismus setzen
ESTHER-BEJARANO-PREIS
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Titelthema

Ernst nehmen, statt verurteilen!  
DENKANSTOSS  Junge Menschen müssen mehr gehört werden, sagt Melanie Blatter

G
eneration X, Y oder Z – eine abgehängte 
Generation“ oder „Immer mehr Jugend-
liche ohne Schulabschluss“ – zwei 
Schlagzeilen, die man in letzter Zeit so 

oder so ähnlich sehr oft lesen konnte. Das Bild 
der jungen Generation, das in den letzten Jahren 
gezeichnet wird, ist zunehmend negativ. Eine 
Pauschalverurteilung einer ganzen Generation, 
die nicht nur auf den ersten Blick unfair 
erscheint. Sollten wir uns nicht als Gesellschaft 
besser fragen, warum Kinder und Jugendliche so 
oft benachteiligt werden? Angefangen bei der 
staatlichen Ebene sind Ausgaben für die 
Jugendarbeit vor Ort in den Kommunen freiwil-
lige Ausgaben. Diese werden aufgrund der 
prekären Haushaltslage der Kommunen jedes 
Jahr neu diskutiert und weiter gekürzt. Nicht 
besser sieht es vielerorts in unseren Schulen 
etwa bei der baulichen Infrastruktur sowie der 
personellen Situation aus. Aber auch die Freizeit-
angebote haben nicht zuletzt in der Corona-
Krise sehr gelitten. Um den Jugendlichen 
bessere Perspektiven bieten zu können und 
somit auch dem massiven Fachkräftebedarf 
gerecht zu werden, bedarf es einer gesamtge-
sellschaftlichen Anstrengung. Jugendliche 
müssen mehr Gehör finden, mehr mitbestimmen 
dürfen – dies muss bereits in den Schulen fester 

Bestandteil des Lehrplans und der Schulkultur 
werden. Aber auch das Wahlrecht mit 16 Jahren 
ist ein wichtiger Baustein, um aktive Gestal-
tungsmöglichkeiten zu geben. Es muss aber 
auch investiert werden. Einerseits in die Infra-
struktur vor Ort. Orte für Jugendliche müssen 
attraktive Treffpunkte werden, die gerne aufge-
sucht werden, Freizeitaktivitäten müssen für alle 
zugänglich sein und dürfen nicht abhängig vom 
Geldbeutel der Eltern sein. Andererseits muss 
auch weiterhin in die gesamte Bildungskette 
investiert werden. Wir brauchen eine Jugend-
politik, die an den Bedürfnissen der Jugendli-
chen ausgerichtet ist und sie miteinbezieht. Und 
wir brauchen eine inklusive, hochwertige und 
chancengerechte Bildungspolitik! 

Wir brauchen 
eine Jugend-
politik, die 
Jugendliche 
miteinbezieht 
und eine inklu-
sive, chancen-
gerechte 
Bildunsgpolitik.

Melanie Blatter
leitet die Abteilung 
Bildungs- und 
Wissenschafts- 
politik.

Ob für Klein- oder Schulkind, Teenager oder Azubis und Studierende: Wir brauchen eine Jugendpolitik, die an den 
Bedürfnisssen der jungen Menschen ausgerichtet ist.  
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Titelthema

Von Matthias Kremp

Die Rahmenbedingungen, unter 
denen junge Menschen ihre Ent-
wicklungsprozesse durchlaufen, 
unterscheiden sich von denen ihrer 
Vorgänger und auch Generationen 
bilden keine homogenen Gruppen. 
Ein Merkmal der sogenannten Ge-
neration Z, etwa zwischen 1995 
und 2010 geboren, ist ihr Aufwach-
sen mit digitalen Technologien. Ob-

gleich dies ein generationsspezifi-
sches Merkmal ist, bedeutet es 
nicht, dass es keine wesentlichen 
Unterschiede in der Nutzung, den 
Inhalten oder den verfügbaren 
Ressourcen geben würde. 

Im Saarland leben ca. 250.000 
junge Menschen unter 28 Jahren – 
nur noch ein Viertel der Gesamtbe-
völkerung. Jeder Dritte unter 18 
Jahren hat einen Migrationshinter-
grund. Trotz eines vorübergehen-
den Anstiegs der Geburtenrate und 
einer verstärkten Zuwanderung 
wird langfristig eine weitere 
Schrumpfung und Alterung der Be-
völkerung prognostiziert. Umso 
wichtiger ist es, die Bedürfnisse 
und Bedarfe junger Menschen 
nicht aus den Augen zu verlieren. 

Leider gibt es für das Saarland 
keine regelmäßigen qualitativ-em-
pirischen Untersuchungen der Le-
benswelten junger Menschen, wie 
sie die Shell- oder Sinus-Jugend-
studien bundesweit alle vier Jahre 
liefern. Dies macht die Befragung 
von etwa 1.700 Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen (von zwölf bis 
teilweise über 27 Jahren) durch das 
Saarbrücker Institut für Sozialfor-
schung, Praxisberatung und Orga-
nisationsentwicklung (iSPO) im 
Herbst 2020 im Rahmen des 5. 
Saarländischen Kinder- und Ju-
gendberichts umso wertvoller. Die 
Befragung bezieht sich auf zehn 
große jugendpolitische Themen-
bereiche. 

Ein für die AK wichtiges und ein-
deutiges Ergebnis: Mehr Beteili-
gung und Mitbestimmung werden 
gefordert. Unter „Mitbestimmung“ 
verstehen 78,1 Prozent der jungen 
Menschen die Möglichkeit, bei kon-
kreten Entscheidungen aktiv ab-
stimmen zu dürfen und 66,5 Pro-
zent, bei Entscheidungen und Lö-

Altersaufbau der Bevölkerung im Saarland
im Jahr 2021*

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland                                    Grafik: Arbeitskammer
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* Fortgeschriebener 
Bevölkerungsstand 
zum 31.12.2021  
(Basis: Zensus 2011).

Mehr Mitbestimmung und 
Beteiligung werden gefordert
JUNGE MENSCHEN IM SAARLAND  Politik muss jugendgerechter werden

sungen aktiv mitarbeiten zu kön-
nen. Dabei sind sie sehr an 
konkreten politischen und gesell-
schaftlichen Fragen interessiert, die 
sie direkt im Stadtteil oder Wohn-
gebiet betreffen. Der Parteipolitik 
stehen sie eher distanziert gegen-
über. Die Möglichkeit, an politi-
schen Wahlen teilzunehmen, hal-
ten knapp 40 Prozent der 15- bis 
17-Jährigen für wichtig oder sehr 
wichtig. Nach Ansicht der AK ist es 
absurd, dass 16-Jährige bei der Eu-
ropawahl 2024 ihre Stimme abge-

ben dürfen, aber nicht bei den 
gleichzeitig stattfindenden saarlän-
dischen Kommunalwahlen. Derzeit 
dürfen 16-Jährige in elf Bundeslän-
dern bei Kommunal- und in vier 
Bundesländern bei Landtagswah-
len wählen – ein ungerechter Fli-
ckenteppich. Die Mehrheit der jun-
gen Menschen im Saarland hat 
eine hohe Bereitschaft, sich für das 
Gemeinwesen zu engagieren. Über 
60 Prozent der Befragten sagen, es 
sei ihnen wichtig, „auch etwas für 
Menschen tun zu können, denen 
es nicht so gut geht“. Viele sind in 
Vereinen aktiv und übernehmen 
soziale Verantwortung. Junge Men-
schen sind mit 16 oder 17 Jahren 
politisch genauso reif wie 18- bis 
24-Jährige, wie die Studie „Mehr 
Wählen wagen?“ (2023) der Otto-
Brenner-Stiftung bestätigt. Sollte 
es das Saarland nicht auch „wa-
gen“?

Die Befragung der jungen Saar-
länderinnen und Saarländer zeigt 
Tendenzen, die sich durch zahlrei-
che bundesweite Studien der letz-
ten Jahre ziehen. Die letzte Shell-
Jugendstudie 2019, für die bun-
desweit rund 5.000 der Zwölf- bis 
25-Jährigen befragt wurden, bringt 
es im Untertitel auf den Punkt: „Eine 
Generation meldet sich zu Wort“. 
Viele junge Menschen legen grö-
ßeren Wert auf eine bewusste Le-
bensführung und artikulieren ihre 
Ansprüche an eine nachhaltige Ge-
staltung von Umwelt und Gesell-
schaft deutlicher als je zuvor. Aller-

Angesichts 
einer immer 

älter werden-
den Bevöl- 

kerung ist es 
umso wichti-

ger, die Be- 
dürfnisse jun- 
ger Menschen 
nicht aus den 

Augen zu 
verlieren.

„Mehr Wählen“  
wagen

„Die Jugend von heute!“ – ein nicht selten vorwurfsvoller Ausspruch, um 
junge Menschen als faul oder weniger rücksichtsvoll als ihre Vorgänger 
zu beschreiben. Diese Pauschalbilder „jüngerer Generationen“ sind so alt 
wie undifferenziert. Zugleich zeugen sie von mangelnder Anerkennung, 
vor allem der spezifischen Herausforderungen, mit denen junge Leute 
heutzutage und insbesondere seit drei Jahren im „Dauerkrisenmodus“ 
konfrontiert sind. Aus Sicht der Arbeitskammer ist es daher an der Zeit, 
einmal darauf zu schauen, wie es um junge Menschen im Saarland steht, 
welche Bedürfnisse sie haben und wie sie zur Demokratie stehen. 
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AK-STANDPUNKTE ZUM TITELTHEMA

Politik muss stärkeren Fokus auf junge Menschen legen

	Eigenständige Kinder- und Jugendpolitik im Saarland: Belange und  
 Interessen junger Menschen in allen Politikfeldern und Ressorts  
 berücksichtigen und mehr repräsentative sowie offene und anlass-  
 bezogene Beteiligung schaffen.

 Infrastruktur statt Projektitis: Ausbau und fachliche Weiterentwick- 
 lung einer starken sozialen Infrastruktur der Bildung und Teilhabe  
 für junge Menschen und ihre Familien.

 Kindergrundsicherung: Einführung einer armutsfesten Kindergrund- 
 sicherung, um jedem Kind unabhängig der sozialen Herkunft von  
 Anbeginn soziale Teilhabe zu ermöglichen.

 Ausbildungsgarantie: Einführung einer umlagefinanzierten Ausbil- 
 dungsgarantie, um jedem jungen Menschen die Chance auf eine  
 vollqualifizierende Ausbildung zu geben.
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dings bestehen weiterhin eine all-
gemeine Politikverdrossenheit und 
geringes Vertrauen in Parteien. Po-
pulistische Aussagen wie „Ich 
glaube nicht, dass Politiker sich um 
Leute wie mich kümmern“ haben 
zugenommen. Diese Entwicklun-
gen stellen Handlungsaufforderun-
gen an eine jugendgerechte Politik 
dar. Denn nur, wenn die jungen 
Menschen sich in Entscheidungs-
prozesse einbringen können und 
sich gehört fühlen, kann ihre Moti-
vation zur gesellschaftlichen Mit-
gestaltung und zum Engagement 
gestärkt werden.

Die Diskrepanz zwischen dem 
Wunsch nach mehr Partizipation 
und der zunehmend geäußerten 
Erfahrung, sich von der Politik zu 
wenig gehört zu fühlen, wurde ge-
rade während der Corona-Krise 
deutlich. Hat doch die fast drei 
Jahre andauernde Pandemie ins-
besondere das Leben junger Men-
schen stark beeinträchtigt und 
viele leiden noch heute unter den 
Folgen. Laut Abschlussbericht der 
interministeriellen Arbeitsgruppe 
vom Februar 2023 sind immer 
noch 73 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen psychisch belastet. Wie 
so oft trifft es Kinder aus ärmeren 

Familien und in prekären Lebens-
lagen besonders hart. Wenn wir 
von „den“ jungen Menschen spre-
chen, gehört dazu auch die für un-
sere Gesellschaft beschämende 
Tatsache, dass im Saarland über 22 
Prozent der Kinder und Jugendli-
chen armutsgefährdet sind – mit 
allen Einschränkungen für ihre Ent-
wicklung, Bildung und Teilhabe. 
Und trotz des Kita-Ausbaus fehlen 
nicht nur in erheblichem Umfang 
Plätze, sondern die Bildungsteil-
habe verläuft bereits vor der Schule 
zu Ungunsten von Kindern aus so-
zial benachteiligten Familien und 
mit Migrationshintergrund, wie eine 
aktuelle Studie des Bundesinstituts 
für Bevölkerungsforschung bestä-
tigt. Dies setzt sich in der Schule 
fort. Die Zahl der Jugendlichen, die 
die Schulpflichtzeit ohne Haupt-
schulabschluss hinter sich lassen, 
liegt im Saarland mit 6,6 Prozent 
(bei denjenigen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit sogar bei 18,2 
Prozent) über dem Bundesdurch-
schnitt von 6,2 Prozent und hat sich 
im Zehnjahreszeitraum sogar ver-

schlechtert. Diesen jungen Men-
schen droht die soziale Abkopp-
lung, wenn sie auch im Übergangs-
system durch das löchrige Netz 
fallen.

Unter dem Eindruck von Klima-
krise, Krieg und Inflation hat sich 
das zuvor in mehreren Studien ge-
zeichnete Bild einer Mehrheit der 
Jugendlichen, die trotz verschiede-
ner Ängste und Sorgen positive Zu-
kunftsaussichten hegt, eingetrübt, 
vor allem bei jungen Menschen mit 
weniger Ressourcen und niedriger 
Qualifikation. Bei einer repräsentati-
ven Befragung im Rahmen der Stu-
die „Ausbildungsperspektiven im 
dritten Corona-Jahr“ (2022) der 
Bertelsmann Stiftung gab eine 
Mehrheit der Jugendlichen im 
Saarland an, eher skeptisch bis 
pessimistisch in die Zukunft zu bli-
cken. Besonders ausgeprägt ist 
dies bei Jugendlichen mit maximal 
Hauptschulabschluss. Bundesweit 
weist das Saarland mit 27,9 Prozent 

den höchsten Anteil an Schulab-
gängern mit Hauptschulabschluss 
auf (Bund: 15,8 Prozent). Aber nicht 
erst seit dem Einbruch des Ausbil-
dungsmarktes in den ersten bei-
den Pandemiejahren, sondern seit 
Jahren haben Jugendliche mit 
Hauptschulabschluss Schwierig-
keiten, den Berufseinstieg zu meis-
tern. Viele Ausbildungsplätze blei-
ben ihnen von vornherein ver-
schlossen, obwohl der Hauptschul-
abschluss formal kein 
Ausschlusskriterium ist. Es passt 
nicht zusammen, dass Unterneh-
men über Fachkräftemangel kla-
gen und gleichzeitig als „Gatekee-
per“ der Berufseinmündung viele 
nicht in Betracht ziehen, dass auch 
junge Menschen mit Hauptschul-
abschluss die Fachkräfte von mor-
gen sein können, wenn sie entspre-
chend gefördert werden. 

Matthias Kremp leitet das Referat 
Bildungs- und Kulturpolitik.

Armut grenzt aus und 
benachteiligt massiv

Jugendliche 
wollen gehört  
werden und   
mitbestim- 
men. Zudem 
legen sie 
oftmals einen 
großen Wert 
auf eine 
nachhaltige 
Gestaltung 
von Gesell-
schaft und 
Umwelt.
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Auszubildende im Saarland berichten häufig über reihenweise Überstunden und 
ausbildungsfremde Tätigkeiten.
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Eine schlechte ÖPNV-Infra-
struktur, zu wenig bezahlbarer 
Wohnraum und schlechte Aus-
stattung an beruflichen Schu-
len: Auszubildende im Saarland 
haben mit vielen Schwierigkei-
ten zu kämpfen. Simone Hien 
hat mit Alexander Jost, Jugend-
bildungsreferent bei der DGB-
Jugend Rheinland-Pfalz/Saar-
land, über die vielfältigen Prob-
leme im Bereich der Ausbildung 
gesprochen.

Herr Jost, mit welchen Klagen 
bezüglich der Ausbildung 
hierzulande kommen junge 
Menschen auf sie zu? 
Im Rahmen unserer Berufs-
schultour berichten uns Auszu-
bildende von unterschiedlichen 
Missständen hinsichtlich ihrer 
Ausbildung. Sie erzählen unter 
anderem von Problemen, die 
Ausbildungsstätten mit dem 
ÖPNV zu erreichen, über rei-
henweise Überstunden, wel-
che zum Teil nicht ausgegli-
chen werden, ausbildungs-
fremde Tätigkeiten und Ausbil-
dungsvergütungen, die nicht 
zum Leben reichen. Das sind 
nur einige Punkte, die uns ge-
schildert werden. Ein weiterer 
ist auch eine notwendige Quali-
tätsoffensive der beruflichen 
Schulen.

Wie beurteilen Sie die Qualität 
der Ausbildung im Saarland? 
Was läuft gut? Wo hakt es, 
was muss sich ändern? Wie 
steht es um die duale Ausbil-
dung und die Berufsbildungs-
zentren im Land?
Da gibt es wirklich viele Stell-
schrauben, an denen gedreht 
werden muss. Zugänge zur du-
alen Berufsausbildung müssen 
erleichtert und die Attraktivität 
der dualen Ausbildung gestei-
gert werden. Für Auszubil-
dende muss bezahlbarer 
Wohnraum in Form von Azubi-
Wohnheimen geschaffen wer-
den. Die Ausbildungsvergütun-
gen müssen steigen, um ein 
selbstständiges Leben zu er-
möglichen. Die Infrastruktur 
des Öffentlichen Personennah-
verkehrs muss ausgebaut wer-
den, damit die Ausbildungs-
stätten in angemessener Zeit 
zu erreichen sind. Die Nutzung 
des ÖPNV muss perspektivisch 
kostenfrei möglich sein. Mit 
dem „Junge-Leute-Ticket“ hat 
die saarländische Landesregie-
rung hier aber einen ersten 
Schritt in die richtige Richtung 
gemacht. Innerbetriebliche und 
schulische Mitbestimmung so-
wie Tarifbindung müssen ge-
stärkt werden und Lehrkräfte 
sowie betriebliche Ausbilderin-

„Unterschiedlichste Missstände“
INTERVIEW  Für Alexander Jost ist die Qualitätsoffensive Berufliche Bildung notwendig

nen und Ausbilder müssen zum 
einen ausreichend vorhanden 
sein und stetig weitergebildet 
werden, um den dynamischen 
Wandel der Arbeitswelt ad-
äquat begleiten zu können. Die 
Berufsschulen müssen infra-
strukturell und technisch gut 
ausgestattet sein. Zudem muss 
aktive Sprachförderung mehr 
Raum finden. Abschließend 
müssen Berufsschulen, Be-
triebe, die Kammern, Gewerk-
schaften und Politik wesentlich 
enger miteinander verzahnt 
werden. Ich darf aber auch 
schon ankündigen, dass wir in 
diesem Jahr mit der Qualitäts-
offensive Berufliche Bildung 
Saarland diese und viele wei-
tere Themen als Deutscher Ge-
werkschaftsbund stärker nach 
vorne bringen werden.

Die DGB-Jugend hat den 
Gesetzesentwurf für eine 
Ausbildungsgarantie scharf 
kritisiert. Wie sollte eine 
Ausbildungsgarantie in Ihrem 
Sinne aussehen?
Die umlagefinanzierte Ausbil-
dungsplatzgarantie ist ein kom-
plexes Instrument, welches 
sich hier nur sehr schwer in der 
Kürze darstellen lässt. Grund-
sätzlich ist die Ausbildungsga-
rantie als Teil der staatlichen 
Arbeitsmarkförderung im SGB 
III zu regeln. Wichtig sind der 
echte individuelle Rechtsan-
spruch auf einen Ausbildungs-
platz und ein umlagefinanzier-
ter Zukunftsfonds. Die umlage-
finanzierte Ausbildungsplatz-
garantie schafft das Recht für 
alle auf gute Ausbildung, trägt 
zur Bekämpfung des Fachkräf-
temangels bei, unterstützt die 
Betriebe, die bereit sind auszu-
bilden, und bittet eben diese, 
die es nicht sind, zur Kasse.  
Dass das Konzept der Umlage-
finanzierung ein Teil der Lösung 
sein kann, sieht man beispiels-
weise im Bauhauptgewerbe. 
Gut ausgebildete Fachkräfte 
braucht unser Bundesland, um 
zukunftsfähig aufgestellt zu 
sein. Der umlagefinanzierte Zu-
kunftsfonds kann einen Teil der 
Lösung bringen.

Alexander 
Jost 
(Foto: DGB), 
28 Jahre, ist 
seit 2013 in 
der Gewerk-
schaftsjugend 
aktiv und seit 
2019 Jugend-
bildungsrefe-
rent bei der 
DGB Jugend 
Rheinland-
Pfalz/
Saarland.



AK-Konkret 2|23 ·  9

Titelthema

Der Landes-
jugendring 
Saar e.V. ist die 
Arbeitsge-
meinschaft 
von 28 
Kinder- und 
Jugendver-
bänden im 
Saarland.
Er ist an-
erkannter 
Träger der 
Jugendhilfe 
auf Landes-
ebene und 
gemeinnützig. 
Die Mitglieds-
verbände sind 
konfessionell, 
gewerkschaft-
lich, sozial, 
ökologisch, 
freizeit- oder 
musisch-kul-
turell orien-
tiert. Mehr 
Infos: www.
landesjugend-
ring-saar.de

Der Landesjugendring (LJR) ver-
tritt die Interessen der Kinder- und 
Jugendverbände und ihrer Mit-
glieder in Politik und Gesellschaft, 
er setzt sich also für das Wohl jun-
ger Menschen im Saarland ein.  Si-
mone Hien und Jörg Jacoby, Refe-
rent für Bildungs- und Kulturpoli-
tik, haben mit der Vorstandsspre-
cherin Fabienne Wolfanger unter 
anderem über das Wahlrecht ab 
16 gesprochen.

Frau Wolfanger, aus Sicht des 
LJR und seiner Mitgliederver-
bände: Was läuft gut für junge 
Menschen im Land und was fehlt 
ihnen?
Den jungen Menschen fehlt es an 
echter Beteiligung auf Kommunal- 
und Landesebene. Den Jugend-
strukturen an der auskömmlichen 
Förderung ihrer Arbeit – da hat sich 
aber bereits viel getan. Um wieder 
eine Million zu werden, brauchen 
wir junge Menschen im Saarland, 
die hierbleiben wollen. Das kann 
nur durch Teilhabe, aktive Vereine 
und beispielsweise kostenfreie Bil-
dung gelingen.

Das Landesjugendparlament im 
saarländischen Landtag wurde in 
den 1980ern eingestellt – wegen 
nachlassenden Interesses der 
Jugendlichen. 2019 hat der 
damalige Landtagspräsident 
Stephan Toscani eine Wiederein-
führung angeregt, seit Jahren ist 
bereits ein niedriger fünfstelliger 
Betrag hierfür in den Haushalt 
eingestellt. Wie ist es denn heute 
um das politische Interesse der 
Jugendlichen bestellt? Und wie 
könnte ein Landesjugendparla-
ment ausgestaltet sein? 
Wir wünschen uns statt eines Lan-
desjugendparlaments eine offe-
nere Form der Beteiligung. Die 
Vorteile unseres kleinen Bundes-
lands können wir nutzen und di-
rekte Beteiligungsformate wagen, 
wie etwa die digitale Diskussions-
veranstaltung bei der Anhörung 
2021. Daran haben ganz viele ver-
schiedene junge Menschen teilge-
nommen und gezeigt, dass das 
der richtige Weg ist. Junge Men-
schen wollen sich einbringen, jetzt 
gilt es die passende Beteiligungs-
form zu finden. Wir brauchen nied-

rigschwellige und direkte Formate 
statt langwieriger und aufwändi-
ger Beiräte und Parlamente, die 
nicht zur Lebensrealität der Ju-
gendlichen passen. Wir wollen, 
dass es die Möglichkeit gibt, auch 
nur an einem Abend dabei zu sein 
und seine Meinung einzubringen, 
statt sich gleich für mehrere Jahre 
verpflichten zu müssen.

Für die Europawahlen 2024 
wurde das Wahlalter auf 16 Jahre 
abgesenkt. Die SPD im saarländi-
schen Landtag wollte es auch für 
die Kommunalwahlen, die auch 
2024 stattfinden, auf 16 Jahre 
absenken, was allerdings an der 
CDU scheiterte. Auch der LJR 
fordert eine solche Absenkung. 
Mit welchen Argumenten? Von 
Gegnern der Absenkung wird ja 
oft behauptet, jungen Menschen 
in dem Alter fehle die politische 
Reife, um wählen zu können. 
Das Wahlrecht ist ein grundlegen-
des Menschenrecht. Ich will also 
lieber Fragen: Mit welchen Argu-
menten werden Menschen unter 
18 von diesem Recht ausgeschlos-
sen? Und wo kämen wir hin, wenn 
wir uns Menschenrechte erst „ver-
dienen” müssten? Das Wahlrecht 
und die Rechtsfähigkeit sind nicht 
aneinander gekoppelt. Die Rechts-
fähigkeit liegt bei 18 Jahren, um 
junge Menschen davor zu schüt-
zen, falsche Entscheidungen zu 
treffen, deren Konsequenzen fol-
genschwer sein können. Dieses 
Argument greift bei Wahlen nicht. 
Kein junger Mensch muss davor 
geschützt werden, am grundle-
gendsten demokratischen Prozess 
unserer Gesellschaft teilzuhaben. 

„Wahlrecht ist ein Menschenrecht“
INTERVIEW  Junge Menschen wollen sich einbringen, sagt  Fabienne Wolfanger 

Wie soll man von jungen Men-
schen erwarten, dass sie sich für 
die Gesellschaft engagieren, wenn 
man ihnen im gleichen Atemzug 
vor Augen hält, dass sie kein voll-
wertiges Mitglied dieser Gesell-
schaft sind und ihnen abspricht 
mitzuentscheiden? Aktuelle Stu-
dien zeigen zudem, dass die Sorge 
um die politische Reife von jungen 
Menschen unbegründet ist. Für 
uns wird in der Diskussion immer 
wieder deutlich: Es gibt kein vali-
des Argument dafür, jungen Men-
schen ihr Grundrecht auf demo-
kratische Teilhabe zu verwehren.

Nichtsdestotrotz ist es wichtig, 
dass junge Menschen lernen, auf 
gesellschaftlicher, sozialer und 
politischer Ebene Verantwortung 
zu übernehmen und dass sie die 
Möglichkeit zur Mitgestaltung 
haben. Wie sehen diese diesbe-
züglich bisher im Saarland aus? 
Wie können junge Menschen ihre 
eigenen Interessen vertreten und 
auf Veränderungen hinwirken?
Die beste Möglichkeit ist immer 
das Engagement vor Ort! Ob im 
Karnevalsverein, bei der Feuer-
wehr, in der Kirche, der Gewerk-
schaft oder im Jugendzentrum, in 
all diesen Vereinen können junge 
Menschen lernen, Verantwortung 
zu übernehmen und sich gesell-
schaftlich engagieren. Es geht da-
rum, das Beste für die eigenen In-
teressen vor Ort zu erreichen, 
Kompromisse zu finden und ge-
meinsam etwas zu bewegen. Au-
ßerdem setzen wir uns als LJR für 
eine Muss-Regelung im KSVG zur 
kommunalen Beteiligung junger 
Menschen ein.

!

André Piro (v. l.), Lisa Klipp, Matthias Becker, Fabienne Wolfanger 
und Alexander Jost bei der Vollversammlung im Dezember 2023.
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Situation in den saarländischen 
Kitas spitzt sich immer mehr zu 
BETREUUNGSANGEBOT  Zu viele Familien gehen leer aus – mehr Qualität ist nötig

Von Tabea Hust

Die Zahl der Kinder unter drei Jah-
ren im Saarland, die professionell 
betreut werden, hat sich in den 
letzten 15 Jahren nahezu verdrei-
facht (von 10,2 Prozent im Jahr 
2006 auf 29,8 Prozent im Jahr 
2021). Diese Steigerung ist dem 
bundesweiten gesetzlichen An-
spruch auf Betreuung ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr 
seit 2013 zu verdanken. Hiermit 
ging ein enormer Ausbau des An-
gebots von Kitas und Kinderta-
gespflege einher. Dennoch liegt 
der Betreuungswunsch saarlän-
discher Eltern von U3-Kindern 
höher: Im Jahr 2021 gingen 13,6 
Prozent derjenigen, die gerne ein 
frühkindliches Betreuungsange-
bot genutzt hätten, leer aus. Bei 
den Drei- bis Fünfjährigen ist die 
Bedarfslücke mit 4,3 Prozent ge-
ringer.

Im Jahr 2022 wurden 32 Pro-
zent der Kinder unter drei Jahren 
und 88,8 Prozent der Kinder von 
drei bis fünf Jahren im Saarland 
professionell betreut. Beide Werte 
liegen rund drei Prozentpunkte 
unter dem Bundesschnitt. Umge-
kehrt klingen die Zahlen schon 
unbefriedigender: Auch nach 
zehn Jahren Rechtsanspruch 
kommen 68 Prozent der U3-Kin-
der und 11,2 Prozent der Kinder 
zwischen drei und fünf Jahren 
überhaupt nicht in den Genuss 
eines frühkindlichen Betreuungs-
angebots. Selbst diejenigen, die 
Glück haben und einen Platz fin-
den, erhalten häufig aufgrund 

massiver Personalengpässe nur 
ein Kita-Angebot „light“. Ange-
sichts wachsender Anforderun-
gen an pädagogische Fachkräfte 
bei sich zuspitzender Personalnot 
muss Bildungsarbeit nicht selten 
hintenangestellt werden, um zu-
mindest eine annähernd kindge-
rechte Betreuung zu sichern. Hier 
geht wichtiges Bildungspotenzial 
verloren – und das über die Zahl 
der Kinder hinaus, die erst gar 
keine Chancen auf einen Platz ha-

ben. Dies ist besorgniserregend, 
treten doch die Unterschiede 
kindlicher Lebenswelten immer 
gravierender zu Tage: Während 
sich die soziale Schere weitet, 
entsteht ein Ungleichheitsge-
flecht aus sozioökonomischen, 
gesundheitlichen und Bildungs-
benachteiligungen. Hierbei wird 
ein fataler Kreislauf in Gang ge-
setzt, der – befeuert durch die 
Corona-Pandemie – den frühzei-
tigen sozialen Ausschluss junger 
Menschen begünstigt. Laut 
COPSY-Studie haben Kinder mit 
Migrationshintergrund und aus 
Familien mit niedrigen Bildungs-
abschlüssen in besonders negati-
ver Weise die (psychischen) Fol-
gen der Corona-Pandemie zu 
spüren bekommen. Bildungsan-
gebote könnten hier eine ausglei-
chende Funktion einnehmen. Ge-
rade Kinder, die aus weniger privi-

legierten Verhältnissen kommen, 
dürften besonders von frühkindli-
chen Bildungsangeboten profitie-
ren – und ausgerechnet ihnen 
bleibt der Zugang leider oftmals 
verwehrt. Sei es, weil ihre Eltern 
bei den komplizierten Bewer-
bungs- und Vergabeverfahren 
um einen Kitaplatz das Nachse-
hen haben oder an sprachlichen 
Barrieren scheitern. Trotz des 
Platzausbaus verschärft sich der 
allgemeine Konkurrenzkampf um 
Kitaplätze zusehends. Er wird in 
der Regel zu Gunsten derer, die 
mit dem System bereits vertraut 
sind, entschieden. Der gesetzli-
che Anspruch verkommt zur Uto-
pie, wenn es nicht genügend Per-
sonal gibt, das diesen Anspruch 
formal gewährleisten sowie in-
haltlich mit Leben füllen kann. Be-
sonders alleinerziehende er-
werbstätige Eltern sind auf einen 
verlässlichen Betreuungsplatz 
angewiesen. In Zeiten unzurei-
chender Personalisierung und 
hoher Krankenstände in Kitas de-
stabilisiert sich zwangsläufig die 
berufliche wie soziale Situation 
junger Familien. Soll dieser Kreis-
lauf durchbrochen werden, 
braucht es nachhaltige Konzepte, 
wie die Situation in Kitas für das 
Personal sowie für Kinder und ihre 
Familien entschärft und verlässli-
che Bildungsangebote bereitge-
halten werden können. 

Tabea Hust ist Referentin für 
Bildungs- und Kulturpolitik.

Bildungsbenachteiligung 
hat gravierende Folgen

Vor allem Kinder, die aus weniger privilegierten Verhältnissen 
kommen, dürften von frühkindlichen Bildungsangeboten profitieren.

Fo
to

: A
d

o
b

e
 S

to
ck

/
n

at
al

ia
le

b

Trotz des Platzausbaus verschärft 
sich der allgemeine Konkurrenz-
kampf um Kitaplätze deutlich. Er 
wird in der Regel zu Gunsten 
derer, die mit dem System bereits 
vertraut sind, entschieden. Ver- 
lierer sind Kinder mit Migrations-
hintergrund, aus Familien mit 
niedrigen Bildungsabschlüssen 
und von Alleinerziehenden. Nach-
haltige Konzepte, die die Situation 
in Kitas für Familien wie Personal 
entschärfen, sind dringend 
erforderlich.
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Von Alexander Stallmann

Es waren bewegende Wochen und 
Monate für Maria Naumann*. Die 
Mutter zweier Kinder lebt mit ihrer 
Familie in Riegelsberg. Auf der zä-
hen Suche nach einem Betreu-
ungsplatz für ihren mittlerweile ein-
jährigen Sohn erlebten sie und ihr 
Mann eine emotionale Achter-
bahnfahrt. „Uns war von Beginn an 
klar, dass es schwierig ist, einen 
Kitaplatz zu kriegen“, sagt Nau-
mann. Dabei sei sie gut informiert 
gewesen – und blitzschnell: „Mein 
Sohn kam im März 2022 mitten in 
der Nacht auf die Welt. Direkt am 
Morgen nach der Geburt habe ich 
online alle Daten beim Kita-Planer 
des Regionalverbandes eingege-
ben“, sagt Naumann. Sie ergänzt: 
„Eigentlich haben wir uns damit gut 
vorbereitet gefühlt. Denn eine An-
meldung bei dem Online-Portal 
des Regionalverbandes ist erst 
nach der Geburt möglich. Man be-
nötigt das genaue Geburtsdatum. 
Und unser Sohn sollte erst ein Jahr 
später im März 2023 in die Kita.“ Die 
Registrierung beim Kita-Planer des 
Regionalverbandes ist für alle, die 
im Regionalverband einen Betreu-
ungsplatz suchen, verpflichtend. 

Maria Naumann gab acht mögli-
che Wunschkitas in der näheren 
Umgebung für die Betreuung ihres 
Sohnes an. Statt einer oder mehre-
rer Zusagen kamen nach zwei Mo-
naten jedoch lediglich zwei Absa-
gen. Die nicht vorhandene Pla-
nungssicherheit habe sie belastet, 
weshalb sie im Sommer angefan-
gen habe, die einzelnen Einrichtun-
gen abzutelefonieren. „Wir riefen 
dann jeden Monat aufs Neue an 
und hörten nach, wie der Stand der 
Dinge ist. Es hieß aber immer, man 
könne derzeit nichts sagen. Bis im 
Dezember. Da sagte man uns in ei-

ner Kita, dass alles klappen sollte.“ 
Doch als die Familie die Kita im Fe-
bruar erneut kontaktierte, erhielt sie 
eine Hiobsbotschaft: „Mein Mann 
rief in der Einrichtung an und be-
kam auf einmal zu hören, dass es 
überhaupt nicht gut aussieht, da 
auf einen einzigen Platz 500 Be-
werber kommen.“ Sie habe zumin-
dest wissen wollen, wo auf dieser 
Liste zwischen Platz eins und 500 
sie sich befinden. Deshalb habe ihr 
Mann am gleichen Tag nochmal 
angerufen. Die Frau am anderen 
Ende der Leitung habe dann beim 
Blick auf den Bildschirm gesagt: 
„Sie suchen ja schon ab März. Hier 
hat sich gerade was verschoben. 
Warten Sie mal noch drei Tage und 
dann haben Sie den Platz fast si-

cher.“ Die Situation sei skurril gewe-
sen, sagt Naumann. Am Morgen 
habe man ihnen mitgeteilt, es sei 
aussichtslos und am Nachmittag, 
dass der Platz so gut wie sicher ist. 
Letztlich sei es auch Glück gewe-
sen, dass sie den Platz bekommen 
haben. Wer allerdings das Wissen 
um die Problematik nicht habe 
oder etwa kein Muttersprachler sei, 
stehe vor einer wirklich großen 
Hürde. Es ist dann unheimlich 
schwierig, einen Betreuungsplatz 
zu ergattern. 

Das sieht auch Natalie Alt* so. Sie 
lebt mit ihrer Familie im Landkreis 
Neunkirchen und hat bei der Suche 

nach einem Betreuungsplatz für 
ihren Sohn ähnliche Erfahrungen 
gemacht. Im Gegensatz zum Regi-
onalverband Saarbrücken gibt es 
im Kreis Neunkirchen keine zent-
rale Anmeldeplattform, bei der 
man sich registrieren muss. Aber 
bei den einzelnen Einrichtungen 
kann man sich ebenfalls erst nach 
der Geburt anmelden. Die Suche 
nach einem Platz gestaltete sich 
auch bei Alt sehr schwierig. Auch 
sie und ihr Mann telefonierten viele 
Einrichtungen ab und wurden ver-
tröstet. Zwei Dinge haben sie dabei 
besonders gestört: „Zum einen 
fand ich es schlecht geregelt, dass 
man sich im Wochenbett um die 
Anmeldung kümmern muss. Wenn 
ich mich schon so früh um einen 
Platz bemühen muss, wäre es bes-
ser, man könnte das bereits im 
Mutterschutz“, sagt Alt. Zum ande-
ren sei es ein immenses Problem, 
dass man keine Planungssicherheit 
hat: „Für mich war klar, dass ich 
nach einem Jahr wieder arbeiten 
möchte. Als wir lange Zeit keinen 
festen Platz fanden, überlegten wir 
sogar den kommenden Sommer 
mit einem Au-Pair zu überbrücken, 
was aber natürlich teurer und auch 
kompliziert geworden wäre.“ Auch 
Natalie Alt hat mittlerweile einen 
Platz gefunden, sagt aber: „Letzt-
lich haben wir den Platz nur be-
kommen, weil wir sehr beharrlich 
immer wieder nachgehakt haben.“

*Die Namen wurden von der Redak-
tion geändert.

„Keine Planungssicherheit zu 
haben, ist wirklich belastend“
ERFAHRUNGSBERICHT  Die schwierige Suche nach einem Kitaplatz

Wer im Saarland einen Kita-Platz 
sucht, hat es nicht leicht. Es gibt 
zu wenige Plätze. Eltern haben 
meistens keine Planungssicher-
heit, auch wenn sie sich frühst-
möglich um eine Anmelddung 
kümmern. Zwei Mütter berichten 
von ihren Erfahrungen.

Man muss sich im  
Wochenbett anmelden

Finden Eltern keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder, wirkt sich das 
häufig auf das Berufsleben aus.
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Von Silvia Buss

Tim, 18, gebürtiger Saarbrücker, 
studiert an der Saar-Uni im ers-
ten Semester Physik und hat, als 
die „Fridays“-Aktionen starteten, 
angefangen, sich mit dem 
Thema Klimawandel zu beschäf-
tigen. Man wisse ja schon seit 
Jahrzehnten, dass es ihn gebe, 
dass er menschengemacht sei, 
und welche gravierenden Kon-
sequenzen er habe. Dann fest-
stellen zu müssen, dass trotz-
dem jahrzehntelang nichts ge-
macht worden sei, „das war 
schon eine große Enttäuschung“, 
sagt er. Deshalb stieg er bei den 
Fridays mit ein, fand es gut, zu-
mindest einmal im halben Jahr 
die Schule ausfallen zu lassen, 
um ein Recht auf Zukunft einzu-
fordern. 

Inzwischen ist er im Organisa-
tionsteam, war kürzlich mit an-
deren Klima- und Umweltakti-
visten zu einer Gesprächsrunde 
bei der Dillinger Hütte eingela-
den. „Sie haben uns erklärt, wie 
sie den Umschwung zum grü-
nen Stahl hinbekommen wollen“, 

erzählt Tim. Es sei ja schon gut, 
dass der Stahl-Konzern die Kli-
maschutzbewegung mit ins Boot 
nehmen will, aber die Transfor-
mation gehe nicht schnell ge-
nug. „Wir Fridays fordern, dass 
das Saarland bis 2035 klimaneu-
tral werden soll und die Dillinger 
versuchen, bis 2045 in die Rich-
tung zu gehen, vielleicht 90 Pro-
zent ist da das Ziel“. Das sei bes-
ser als nichts, aber die Politik 
müsse mehr Druck machen, fin-
det er. Das fehlende Tempo, das 
sei auch der Haupt-Kritikpunkt 
am Klimaschutzgesetz des Lan-
des. Da heiße es ja, dass die 
Kommunen bis 2030 ihre Klima-
schutzpläne ausarbeiten und an-
geben sollen, welche Maßnah-
men sie ergreifen wollen. „Es ist 
halt blödsinnig, wenn man jetzt 
noch sieben Jahre vergehen 
lässt und danach erst die Maß-
nahmen beginnen“, sagt Tim. 

„Ich glaube, ich bin ein biss-
chen radikaler als Tim“, sagt Juli, 
21. Das Medizinstudium führte 
sie vor eineinhalb Jahren eher 
zufällig von Freiburg ins Saar-
land. „Und ich dachte in Freiburg 
schon immer, hier ist alles 
schlecht ausgebaut, die Fahrrad-
infrastruktur und der öffentliche 
Nahverkehr, und dann kam ich 
ins Saarland und dachte: Okay, 
ich hatte auch eine verzerrte 
Weltsicht in meiner grünen 
Blase“. Hier müsse definitiv noch 

„Die verspielen meine Zukunft“
FRIDAYS FOR FUTURE  Was junge Aktivisten über das Leben im Saarland denken

viel gemacht werden, findet Juli, 
die sich schon in Freiburg in 
Bündnissen wie den Fridays, Ex-
tinction Rebellion und Ende Ge-
lände, dem Protest gegen den 
Braunkohleabbau, engagierte. 
Bei jeder Entscheidung, die ge-
troffen werde, müsse die Klima-
krise mitberücksichtigt werden. 
Die Pläne der Stahlhütten über-
zeugen sie nicht. „Das ist auch 
nur ein grüner Anstrich“. sagt sie. 
Dass die Politik jahrzehntelang 
bei Kohle und Gas blieb, die Ab-
hängigkeit von Diktatoren ver-
drängte, und wie nun in Lütze-
rath Konzerninteressen wichtiger 
nähme als das Klima, das macht 
Juli wütend. „Die verspielen da 
meine Zukunft und ich muss mir 
jetzt ernsthaft Gedanken ma-
chen, ob ich noch Kinder in die 
Welt setzen soll, wenn ich schon 
nicht ganz weiß, wie meine ei-
gene Zukunft unter den Folgen 
der Klimakrise aussieht.“ 

Dabei richtet sich Julis Wut 
nicht gegen die Generation der 
Älteren allgemein. „Ich will nicht 
alle in einen Topf werfen, bei Fri-
days gehen auch viele Ältere 
mit.“ Zwar ärgere sie sich, wenn 
andere, ob jung oder alt, ohne 
Bedenken für zwei Tage nach 
Mallorca flögen, während sie 
selbst sich bei jedem Einkauf 
„riesengroße Gedanken“ mache, 
ob sie etwas brauche, aber das 
individuelle Verhalten allein rette 
die Welt ja nicht. Tim sieht seine 
Zukunft im Saarland, weil er hier 
ja sein ganzes Leben verbracht 
habe und weil die Familie, die 
Freunde, alle die ihm wichtig 
seien, hier lebten. „Einen Job 
wird man schon irgendwo fin-
den, auch wenn man im Saar-
land schlechter bezahlt wird“, 
sagt er. Und durchs Homeoffice 
könne man sich ja auch entfernte 
Arbeitgeber aussuchen. Das 
Saarland sei ja ganz schön, sagt 
Juli. Aber nur, wenn es den Aus-
bau von ÖPNV und guter Radinf-
rastruktur hinbekomme, könne 
sie sich vorstellen zu bleiben. 
„Für mich ist ganz wichtig, dass 
ich kein Auto brauche.“ Und als 
Ärztin könne sie sich theoretisch 
aussuchen, wo sie arbeiten und 
leben wolle.

„Hier muss definitiv noch 
viel gemacht werden“

Hunderte 
Menschen 

haben in 
Saarbrücken 

an der Klima- 
schutz- 

demo von 
Fridays for 
Future am  

3. März teil- 
genommen.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil 
Ihr uns die Zukunft klaut“ – so 
lautet eine der Parolen, die 
junge Leute bei den Klima-
schutz-Demos von Fridays for 
Future rufen. Wie denken die 
Aktivistinnen und Aktivisten 
über ihre Zukunft im Saarland 
und über die ältere Generation? 
Wir haben mit zweien von ihnen 
gesprochen.
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Titelthema

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Jugendliche im Saarland sind pessimistischer als im Bundesdurchschnitt

Betreuungsquote und -wunsch in saarländischen 
Kitas bei Kindern unter drei Jahren 20211

Aktuelle Wahrnehmung der persönlichen Zukunft5 (in %)

„Wenn du mal an deine persönliche Zukunft denkst, also wie es bei dir mit der Schule bzw. der Ausbildung, dem Studium oder dem 
Beruf weitergeht: Wie blickst du im Augenblick in die Zukunft?“ (gestützt), Basis: n = 1.666 14- bis 20-Jährige

Betreuungsquote und -wunsch in saarländischen 
Kitas bei Kindern über drei bis sechs Jahren 2021 2

Entwicklung der Zahl der neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge von 2011 bis 20213

Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge nach  
Ausbildungsbereichen in 20214

Lösungsquoten (Schichtenmodell*) nach Ausbildungsbereichen

davon im Ausbildungsbereich
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*Schichtenmodell: Die Lösungsquote setzt sich aus vier  
Teilquoten für das Berichtsjahr und drei Vorjahren zusammen.

Wie blickst du  
im Augenblick 
in die Zukunft?

Deutschland HB HH NI SH NW HE RP SL BW BY BE BB MV ST SN TH
n = 1.666 n = 104 n = 100 n = 107 n = 108 n = 105 n = 109 n = 106 n = 103 n = 108 n = 100 n = 104 n = 105 n = 102 n = 105 n = 100 n = 100

... eher positiv,
optimistisch  

53 45 49 58 56 50 62 52 49 43 63 47 58 49 52 54 55

... eher zurück-
haltend, 
skeptisch  

38 46 37 35 36 42 30 38 37 46 28 37 34 40 39 40 41

... eher negativ,
pessimistisch  

10 9 14 8 8 9 8 10 15 11 9 16 8 11 9 6 4

Für Kinder und Jugendliche muss  
im Saarland noch viel getan werden

Quellen: 1, 2 Quelle: Bertelsmann Stiftung: Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme; 3 Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September;  
4 Statistisches Bundesamt (Destatis): Fachserie 11 Reihe 3 Berufliche Bildung; 5 Bertelsmann-Stiftung, Ausbildungsperspektiven im dritten Corona-Jahr. Eine repräsentative Befragung von Jugendlichen 2022

Die duale Ausbildung im Saarland muss gestärkt werden3
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Genossenschaften stehen für 
Gemeinschaft, Solidarität und 
lokale Wertschöpfung. Sie sind 
die einzige Unternehmensform, 
die die wirtschaftliche, kulturelle 
und soziale Förderung ihrer 
Mitglieder und eine demokrati-
sche Grundpraxis qua Rechts-
form festschreibt. In der aktuellen 
Transformationsdebatte müssen 
sie mehr gewürdigt werden.

Von Frederik Moser

Genossenschaften gelten neben 
Gewerkschaft und Partei als eine 
der drei Säulen der frühen Arbei-
terbewegung. Die Idee genossen-
schaftlicher Selbsthilfe keimte zu 
Zeiten der Industrialisierung auf, 
als die ungebremste ökonomische 
Interessendurchsetzung der Kapi-
talbesitzer ihren Höhepunkt er-
reichte und die Arbeiterschaft sich 
einer immer größeren Ausbeutung 
gegenübersah. Statt die gegebe-
nen Verhältnisse hinzunehmen, 
setzten sich im 19. Jahrhundert So-
zialreformer wie der Brite Robert 
Owen oder die in Deutschland täti-
gen Hermann Schulze-Delitzsch 
und Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
für eine neue, solidarische Form 
des Wirtschaftens ein. 

Mit Hilfe von Genossenschaften 
wollten sie der hierarchischen Ord-
nung des kapitalistisch-patriachal 
geprägten Unternehmens die Ide-
ale einer klassenbewussten Arbei-
terschaft entgegenstellen, um 
Gleichberechtigung, Mitsprache-
rechte und Solidarität durchzuset-
zen. Genossenschaften können 

ganz unterschiedliche Formen an-
nehmen. Was alle mehr oder weni-
ger eint, ist ihre Orientierung an ge-
nossenschaftlichen Prinzipien wie 
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung. Ihr vorrangi-
ger Zweck ist nicht die permanente 
Gewinnoptimierung wie bei markt-
orientierten Unternehmungen, 
sondern die Förderung ihrer Mit-
glieder in wirtschaftlicher, kulturel-
ler und sozialer Hinsicht. Da jedem 
Genossenschaftsmitglied, unab-
hängig seiner Anteile, ein gleich-
wertiges Mitbestimmungsrecht 
eingeräumt wird, sind sie eine 
hochgradig demokratische Form 
des Wirtschaftens; Geld und An-
teile werden nicht mit Einfluss 
gleichgesetzt, wie es bei AGs oder 
GmbHs der Fall ist.

Den meisten aktuellen Transfor-
mationsdebatten fehlt noch immer 

das Bewusstsein, dass es kapitalis-
tische Spielregeln wie die der 
Marktkonkurrenz und des unge-
bremsten Wachstumszwangs 
sind, die die sozialen, ökologischen 
und politischen Krisenprozesse vo-
rantreiben. Für sich genommen 
können Genossenschaften diese 
Prinzipien zwar nicht ausschalten, 
aber sie können ein Fenster in eine 
andere Welt sein; ein aktives Vor-
leben für eine Gesellschaft, in der 
die „freie Entwicklung eines jeden, 
die Bedingung für die freie Ent-
wicklung aller ist“ (Karl Marx/Fried-
rich Engels).

Die Genossenschaftsidee muss 
im Saarland zum Vorbild werden 
TRANSFORMATION Wir brauchen eine andere Art des Wirtschaftens

Die saarländische Wirtschaft 
steht in besonderem Maße vor ein-
schneidenden Transformations-
prozessen, die im Sinne eines „Gu-
ten Morgen“ gestaltetet werden 
müssen. Da Transformation mehr 
bedeutet, als nur Produktionspro-
zesse umzustellen oder zu digitali-
sieren, sollte politisch die Förde-
rung des Genossenschaftswesens 
stärker vorangetrieben werden mit 
dem Ziel, genossenschaftliche 
Werte in unserer Ökonomie zu ver-
ankern, statt sich dem Sharehol-
der-Value-Prinzip unterzuordnen. 
Kooperation statt Konkurrenz, Soli-
darität statt Egoismus und Sinnhaf-
tigkeit statt pure Gewinnmaximie-
rung müssen die Spielregeln einer 
neuen Ökonomie werden. In der 
Praxis könnte man sich an Ländern 
wie Italien orientieren, wo Genos-
senschaften eine tragende Rolle 
für die Wirtschaft spielen und stark 
gefördert werden. Dort räumt ein 
Gesetz (Marcora-Gesetz) Beleg-
schaftsinitiativen ein Vorkaufsrecht 
bei drohenden Betriebsschließun-
gen ein, wenn sie den Betrieb ge-
meinsam als Genossenschaft wei-
terführen wollen. In etwa 97 Pro-
zent der Fälle, in denen eine Arbei-
terkooperative den Betrieb 
übernommen hat, konnte dieser 
erfolgreich fortgeführt und Ar-
beitsplätze erhalten werden. Eine 
Studie der Hans-Böckler-Stiftung 
sieht in diesem Modell auch für 
Deutschland große Potenziale.

Frederik Moser ist Referent für  
Unternehmenspolitik und 
Betriebswirtschaft.

Kooperation statt Konkurrenz, Solidarität statt Egoismus – dafür steht die Idee der Genossenschaft.
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Die Förderung sollte politisch 
vorangetrieben werden

Die saarländi-
sche Landes-

regierung ist 
laut Artikel 54 
der saarländi-

schen Landes-
verfassung 

dazu verpflich-
tet, das 

Genossen-
schaftswesen 

zu fördern.
Wie sie dies 

tun kann, stellt 
die Arbeits-

kammer in den 
AK-Beiträgen 

1/2023 heraus, 
die Ende April 

erscheinen.

!
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Claudia Henke, Co-Gründerin und 
Co-Vorstand von Platform Coope-
ratives Germany eG, entwickelt 
gemeinsam mit nationalen und 
internationalen Partnern nachhal-
tige Unterstützungssysteme für 
eine kooperative Ökonomie wie 
das Modell des Workers‘ bezie-
hungsweise Employees‘ Buyout 
(WBO) für die Unternehmens-
nachfolge. Davon spricht man, 
wenn die Betriebsübernahme 
durch die Belegschaft in Form ei-
ner eingetragenen Genossen-
schaft erfolgt. Arbeitnehmerinnen 
werden dadurch zu neuen Mitun-
ternehmern, die den Betrieb ge-
meinsam weiterführen. Frederik 
Moser hat mit ihr über Potenziale 
des Modells für das Saarland ge-
sprochen.

Frau Henke, zusammen mit Ihren 
Projektpartnern wollen Sie für 
das Modell des Workers‘ Buyout 
sensibilisieren und beraten 
Belegschaftsinitiativen. Welche 
Vorteile sehen Sie in Arbeiterko-
operativen? 
Bisher werden Beschäftigte als Ak-
teure in der Unternehmensnach-
folge, in der wir Workers‘ Buyout 
einsetzen wollen, nicht wahrge-
nommen. Bekannt ist noch ein Ma-
nagement Buyout, die Geschäfts-
führung führt das Unternehmen 
weiter. Dass aber die Belegschaft 
eine Hauptrolle übernimmt, ist ein 
Ansatz, der in Deutschland bisher 
weitestgehend unbekannt ist. Hier 
ein paar aktuelle Zahlen zur Nach-
folge, durch die demografische 
Entwicklung eine der drängends-
ten Herausforderungen der westli-
chen Welt: Laut KfW wollen in zwei 
Jahren bundesweit mehr als eine 
halbe Million kleine und mittlere 
Unternehmen übergeben, drei 
Viertel haben Schwierigkeiten, ge-
eignete Nachfolgerinnen bezie-
hungsweise Nachfolger zu finden. 
Das heißt, dass bereits Ende 2025 
gegebenenfalls 165.000 gesunde 
Unternehmen schließen. Workers‘ 
Buyout (WBO) kann als ein weite-
res Modell die bestehenden Lö-
sungen ergänzen. Unser Partner 
oose hat sich vor zehn Jahren von 

einer GmbH in eine eG umgewan-
delt. Die ehemaligen Mitarbeiten-
den sind zu Mitgliedern der Genos-
senschaft geworden und damit zu 
Miteigentümerinnen und Mitei-
gentümern. Sie entscheiden unter 
anderem darüber, wer als Vorstand 
das Unternehmen leitet, wer ihn 
als Aufsichtsrat berät und kontrol-
liert, über Unternehmensstrategie 
und Gewinnverteilung. So kann 
unter anderem auch sichergestellt 
werden, dass eine bestehende 
gute Unternehmenskultur erhalten 
bleibt. 

In Brandenburg wird Ihr Modell-
projekt bereits mit öffentlichen 
Geldern gefördert. Das Konzept 
des Workers‘ Buyouts möchten 
Sie nun auch ins Saarland 
bringen. Welche Potenziale 
sehen Sie hier bei uns?
Das Land Brandenburg und der 
Europäische Sozialfonds haben die 
Entwicklung unseres Konzeptes 
als soziale Innovation gefördert. 
WBO wird bisher weltweit erfolg-
reich eingesetzt, um Krisenbe-
triebe zu retten: Die Belegschaft 
übernimmt das Unternehmen, si-
chert so die eigenen Arbeitsplätze, 
das Unternehmensknowhow, trägt 
dazu bei, dass das Unternehmen 
der Region erhalten bleibt und ver-
hindert damit die ganzen negati-
ven Effekte, die mit einer Schlie-
ßung einhergehen. Begleitet wird 
WBO von einem starken Unter-
stützungssystem, in Italien wurden 
dafür unter anderem entspre-
chende Gesetze erlassen. Das 
Saarland verfügt bereits über eine 
gut vernetzte, unterstützende 

Struktur zur Nachfolge, die wir um 
eine bisher nicht genutzte Mög-
lichkeit ergänzen. Da in diesem 
Modell den Beschäftigten eine be-
sondere Rolle zukommt, denn sie 
übernehmen den Betrieb, ist ge-
rade auch eine Institution wie die 
Arbeitskammer als ihre Interes-
senvertretung von großer Bedeu-
tung. Die Belegschaft bleibt im Ar-
beitnehmerin-Verhältnis und wird 
Miteigentümerin. Sie ist somit bei 
sich selbst angestellt. Man rechnet 
im Schnitt damit, dass eine Unter-
nehmensnachfolge rund fünf 
Jahre dauert. Von ersten Vorüber-
legungen bis zur endgültigen 
Übergabe, ein guter Zeitrahmen, in 
dem sich die Belegschaft auf diese 
neue Rolle vorbereiten kann. 

Wie und in welcher Form können 
Sie und ihre Projektpartner 
Unternehmen beziehungsweise 
Belegschaftsinitiativen konkret 
dabei unterstützen, wenn eine 
Unternehmensnachfolge durch 
eine Arbeitergenossenschaft 
angestrebt wird? 
Bei einer Unternehmensnachfolge 
gilt es einiges zu beachten und da-
für gibt es die etablierten Anlauf-
stellen im Saarland. Wenn das Mo-
dell Workers‘ Buyout interessant 
sein könnte, bieten wir mit unse-
rem Netzwerk dazu ergänzend 
Einführungs-Workshops, Beratun-
gen und Weiterbildungen an. Wir 
arbeiten Peer-to-Peer, das heißt, 
wir sind selbst Genossenschaften, 
die aus der Praxis beraten. Das 
Saarland fördert im Übrigen Bera-
tungen zur Nachfolge und Weiter-
bildungen der Belegschaft. 

Die Mehrheit 
der Unter- 
nehmen, bei 
denen eine 
Nachfolge 
ansteht, hat  
Probleme, 
einen ge- 
eigneten 
Nachfolger zu 
finden. Fo
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Claudia 
Henke 
(Foto: Thomas 
Zydatiß) ist 
Soziologin, 
Expertin zum 
Thema 
Genossen-
schaften und 
Mitbegründe-
rin der 
Platform 
Cooperatives 
Germany eG.
Kontakt: 
E-Mail an 
claudia.
henke@
platformco-
ops.de 

„Die Belegschaft wird bisher als 
Akteur nicht wahrgenommen“ 
INTERVIEW  Über innovative Lösungen in der Unternehmensnachfolge 
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Eine Beschäftigtenbefragung 
der Arbeitskammer des 
Saarlandes, der Arbeitnehmer-
kammer Bremen und des DGB 
zeigt: Die Anhebung der 
Rentenversicherungsbeiträge 
ist für die Mehrheit der Be-
schäftigten akzeptabel, wenn 
damit verhindert wird, länger 
arbeiten zu müssen. 

Von Torsten Brandt

In der Rentenpolitik setzte sich 
vor rund 20 Jahren zunehmend 
die Vorstellung durch, dass die 
gesetzliche Rente (GRV) allein 
nicht mehr für die Alterssiche-
rung ausreicht, sondern durch 
die betriebliche und private Vor-
sorge ergänzt werden muss. 
Entsprechend wurde das Ren-
tenniveau zunehmend abge-
senkt und zum Beispiel mit der 
Riester-Rente die kapitalge-
deckte individuelle Vorsorge 
befördert. Wo stehen wir heute?

Im Saarland geben laut der 
Beschäftigtenbefragung der 
Arbeitskammer „Index Gute Ar-
beit Saar“ fast die Hälfte der 
weiblichen Beschäftigten und 
ein Drittel der Männer an, dass 
die gesetzliche Rente später 
nicht reichen wird. Bundesweit 
besteht für ein Drittel der sozial-
versicherungspflichtig Beschäf-

tigten keinerlei zusätzliche Al-
tersversorgung. Grundsätzlich 
ist ihre Verbreitung bei niedrigen 
Einkommen niedriger. Im Saar-
land geben 28 Prozent der Be-
schäftigten an, dass es für sie 
keine betrieblichen Angebote 
gibt. Und bei den bereits über 
65-Jährigen erhält bundesweit 
nur eine Minderheit von neun 
Prozent der Frauen und 28 Pro-
zent der Männer eine betriebli-
che Altersvorsorge. 

In Diskussionen zur Angemes-
senheit der Rentenhöhe ist zu-
meist vom „Rentenniveau“ die 
Rede. Zur Bestimmung ist die 
sogennannte „Eckrente“ wichtig. 

Sie ist eine rechnerische Größe, 
die sich auf die Rente eines Dur-
schnittsverdieners nach 45 Ver-
sichertenjahren bei lückenloser 
Beitragszahlung bezieht. Sie be-
trägt im Jahr 2022 netto 1.443 
Euro. Das Rentenniveau ist der 
prozentuale Anteil der Eckrente 
am Durchnittseinkommen des 
jeweils aktuellen Jahres und be-
trägt aktuell 48,1 Prozent (im 
Jahr 2002 noch 52,9 Prozent). 

Klar ist erstens, hier geht es 
längst nicht mehr um Lebens-
standardsicherung. Zweitens ist 

Verteilung der Altersrenten im Saarland 2021 nach Rentenhöhe  
(in %, Rentenbestand am Stichtag 31.12.2021)

Quelle: Sonderauswertung der Deutsche Rentenversicherung                                                                   Grafik: Arbeitskammer
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Wir brauchen eine Stärkung der 
gesetzlichen Rentenversicherung
BEFRAGUNG  Beschäftigte wollen bei der Rente vor allem mehr Sicherheit

die Eckrente viel höher als ein 
großer Teil der tatsächlichen 
Renten, allein weil aktuell nur 14 
Prozent der Frauen auf 45 Versi-
chertenjahre kommen. So be-
tragen im Saarland die Alters-
renten bei den Männern 1.367 
und bei den Frauen nur 654 
Euro. Nicht nur ist mit diesem 
Unterschied von rund 52 Pro-
zent der sogenannte Gender 
Pension Gap deutlich höher als 
im Bundesgebiet (36 Prozent). 
Schwerwiegender ist, dass es 
sich hier um Durschnittswerte 
handelt und 42 Prozent der 
Frauen lediglich über eine Al-
tersrente von bis zu 450 Euro 
verfügen. Werden im Rahmen 
des amtlichen Mikrozensus wei-
tere Einkommensquellen be-
rücksichtigt, so gelten im Saar-
land fast ein Viertel der Frauen 
(23 Prozent) über 65 Jahre im 
Jahr 2020 als armutsgefährdet. 
Im Jahr 2005 waren dies noch 
16 Prozent. Bei den Männern 
waren es 2005 zehn Prozent 
und 2020 16 Prozent. Insgesamt 
kann die kapitalgedeckte Vor-
sorge für die Mehrzahl der aktu-
ellen und zuküntigen Rentner 
Rentenkürzungen nicht kom-
pensieren. Mit der Absenkung 
der Rentenniveaus und dem 
Aufbau einer kapitalgedeckten 
Vorsorge kam es ungewollt zu 
einer sozialpolitisch verstärkten 
Ungleichverteilung.

Leider sehen die Reformvor-
haben der Ampelkoalition laut 
Koalitionsvertrag keinen grund-
legenden Kurswechsel vor: Das 
Rentenniveau wird über 2025 
hinaus auf nur 48 Prozent stabi-
lisiert. Der Beitragssatz soll 20  
Prozent nicht übersteigen. Das 
Renteneintrittsalter wird nicht 
angehoben. Die betriebliche 
und private Vorsorge sollen 
durch Anlagemöglichkeiten mit 
höheren Renditen gestärkt wer-
den, was weniger Sicherheiten 
bedeutet. Zudem wurde der 
Einstieg in eine teilweise Kapi-
taldeckung der gesetzlichen 
Rentenversicherung beschlos-
sen. Im Umfang von zunächst 

Frauen sind von Altersarmut 
besonders stark betroffen

Weitere 
Informationen 

zur AK-Be-
schäftigtenbe-

fragung zum 
Thema Rente 

gibt es im 
Internet unter: 
www.arbeits-
kammer.de/

rente.

!
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zehn Milliarden Euro, voraus-
sichtich über Schulden finan-
ziert, um diese Summe dann auf 
dem internationalen Aktien-
markt als „Generationenkapital“ 
für die GRV anzulegen. Auch 
sollen bisher unversicherte 
Selbstständige in die GRV ein-
bezogen werden, wenn sie 
keine private Altersvorsorge 
wählen. 

Um die Erwartungen der Er-
werbsbevölkerung zur Alterssi-
cherung in die Rentendebatten 
einzubringen, haben die 
Arbeitskammer des Saarlandes, 
die Arbeitnehmerkammer Bre-
men und der DGB im Januar 
2023 eine Rentenbefragung mit 
bundesweit 3.085 Erwerbstäti-
gen durchführen lasssen. Da-
nach ist für 91 Prozent der Be-
fragten das Ziel der Armutsver-
meidung sehr oder äußerst 
wichtig. Dass der Lebensstan-
dard gehalten wird, ist für 60 
Prozent sehr oder äußerst wich-
tig und für 36 Prozent wichtig. 
83 Prozent sind der Meinung, 
dass das Verhältnis der Renten 
zu den Löhnen, also das Ren-
tenniveau, zu gering ist. 80 Pro-
zent sprechen sich dafür aus, 
dass die Renten im Gleichklang 
mit den Löhnen steigen. Ge-
fragt, ob die Beschäftigten bei 
der Altersvorsorge eher auf Si-
cherheit setzen oder hohe Ren-
diten wünschen, ist Sicherheit 
vielen wichtiger als hohe Rendi-
ten. Eine weitere Erhöhung des 
Renteneintrittsalters wird mehr-
heitlich abgelehnt. Vor die Wahl 
gestellt, lieber länger zu arbei-
ten oder höhere Rentenversi-
cherungsbeiträge zu zahlen, 
spricht sich ein Großteil der Be-
fragten für höhere Beiträge aus. 
Beachtenswert ist, dass die jün-
geren Befragten zwischen 18 
und 39 Jahren zu 70 Prozent 
und damit häufiger als die Älte-
ren zu höheren Beiträgen statt 
späterer Rente tendieren. An der 
Rede vom „Generationenkon-
flikt“ scheint nicht viel dran zu 
sein. Eine große Mehrheit von 81 
Prozent votiert zudem für die 
„Schaffung einer allgemeinen 
Rentenversicherung für Er-
werbstätige, die auch Selbstän-
dige und Beamte umfasst“. 
Beamte stimmen dem zu 39  
Prozent zu, aber Selbständige 
favorisieren ebenfalls zu 81 Pro-
zent ihre Einbeziehung. Etwa je-

der fünfte Selbstständige be-
treibt keine Vorsorge und be-
fürchtet im Alter von staatlicher 
Unterstützung abzuhängen. 

Die Beschäftigten erwarten 
von der Alterssicherungspolitik 
mehrheitlich mehr Sicherheit 
und Planbarkeit und nicht grö-
ßere Renditechancen. Insge-
samt muss es um eine Stärkung 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung als erste Säule der Al-
terssicherung gehen, wobei vor 

allem eine Rückbesinnung auf 
die Ziele der Lebensstandardsi-
cherung – also eine deutliche 
Anhebung des Rentenniveaus – 
und der Armutsvermeidung 
notwendig ist, statt weiter den 
privaten Vermögensaufbau fürs 
Alter zu befördern. Die Anhe-
bung der Rentenversicherungs-
beiträge ist für die Mehrheit der 
Beschäftigten akzeptabel, wenn 
damit verhindert wird, länger 
arbeiten zu müssen. Da Gering-
verdiener kaum in der Lage sind 
privat vorzusorgen, erscheint es 
sinnvoller, Fördermittel für eine 
solidarische Stärkung der GRV 
einzusetzen und hier zum Bei-
spiel Rentenbeiträge von Nied-
rigeinkommensbeziehern in der 
Rentenberechnung stärker zu 
berücksichtigen. Auch die Ein-
beziehung der Selbständigen in 
ein öffentliches System ist not-

wendig. Statt sich in Nebende-
batten um das „Generationen-
kapital“ zu verlieren, ist es pers-
pektivisch sinnvoller, struktu-
relle Debatten zu führen, etwa 
zur Ausweitung des Versicher-
tenkreises auch auf Beamte und 
Politiker. Dabei dürfen aber die 
Zusammenführung von unter-
schiedlichen Systemen auf ei-
nem schlechterem Niveau und 
Neiddebatten nicht die Ergeb-
nisse sein. 

Die wichtigste Stellschraube 
ist aber der Arbeitsmarkt: Die 
Landesregierung und Betriebe 
sollten angesichts der beson-
deren Armutsgefährdung von 
Frauen im Alter vornehmlich 
ihre Anstrengungen zur Erhö-
hung des Erwerbsarbeitsvolu-
mens von Frauen verstärken. 
Dazu gehören auch verbesserte 
Rahmenbedingung der Verein- 
barkeit von Familie und Beruf. 
Die Landesregierung sollte ihre 
Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Verdienste und Ar-
beitsbedingungen von Frauen 
nutzen, gerade mit Blick auf die 
von Frauen dominierten Bran-
chen, wie etwa im Kita- und Al-
tenpflegebereich. Die Arbeitge-
ber sind zudem gefragt, alterns-
gerechte Arbeitsplätze zu ge-
stalten, damit die Beschäftigten 
das Renteneinrittsalter gesund 
erreichen.
 
Dr. Torsten Brandt leitet die 
Abteilung Gesellschaftspolitik.

Wichtigste Stellschraube 
bleibt der Arbeitsmarkt
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Im Jahr 2020 waren im Saarland fast ein Viertel aller Frauen über 65 
Jahre armutsgefährdet — deutlich mehr als noch im Jahr 2005.
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Die Klimakatastrophe und ihre 
Folgen sind eine Gefahr für 
Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt. Ein landeseigenes 
Klimaschutzgesetz gibt dem 
ökologischen Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft nun 
den lange geforderten, gesetz-
lichen Rahmen. Wegen der Dring-
lichkeit der Probleme gibt es 
jedoch erheblichen Konkretisie-
rungsbedarf. Ökologie, Ökonomie 
und Soziales müssen gemeinsam 
berücksichtigt werden.

Von Christian Ott

Ja, es braucht verbindliche Ziele, 
an denen man sich ausrichtet und 
auf die man hinarbeiten kann. Ja, 
es ist richtig, die Vorbildfunktion 
der öffentlichen Stellen hervorzu-
heben, Landeseinrichtungen bis 
2035 netto-treibhausgasneutral 
aufzustellen oder die Belange des 
Klimaschutzes bei allem Handeln 
zu berücksichtigen. Mit gutem Bei-
spiel voranzugehen ist wichtig. Ins-
besondere in einem Bundesland, 
in dem die Herausforderungen 
durch seine Geschichte als Kohle-
förderungsstandort und als Land 
mit energieintensiver Industrie be-
sonders groß sind. Die Frage, die 
sich dabei stellt, ist, ob der vorlie-
gende Entwurf für ein Landeskli-
maschutzgesetz (SKSG) diesen 
Anspruch erfüllen kann. 

Mit dem vorgelegten SKSG 
kommt die Landesregierung ihrer 
Ankündigung aus dem Regie-
rungsprogramm nach und weist 
ein CO2-Minderungsziel bis 2030 
aus. Mit 55 Prozent im Vergleich zu 
1990 ist das weniger ambitioniert 
als auf Bundesebene (65 Prozent), 
dies ist durch die Wirtschaftsstruk-
tur des Saarlandes immerhin ver-
tretbar. Allerdings beruhen diese 
Zielvorgaben aufgrund mangeln-
der statistischer Daten vor allem 
auf Schätzwerten. Eine Klimabilanz 
gibt es bisher noch nicht. Jahrelang 
wurde bereits von Kammern und 
Verbänden darauf hingewiesen. 
Immerhin soll durch das Gesetz 

nun endlich ein verbindliches Mo-
nitoring eingeführt werden, um 
einzelnen Emittentengruppen 
auch Werte zuzuweisen. Erst dann 
ist es möglich, den Ansprüchen 
verstärkter Anstrengungen für Kli-
maschutz und realistischen Zielen 
(sektor-) spezifisch nachzukom-
men. Völlig offen bleibt dabei, wie 
das Gesetz Verbindlichkeit für das 
Regierungshandeln entfalten soll. 
Es bleibt zu hoffen, dass sich die 
Landesregierung im auf das Ge-
setz folgenden Klimaschutzkon-
zept konkrete Leitlinien und Indika-
toren vorgibt, nach denen Ent-

Der grobe Rahmen muss jetzt 
mit Inhalten gefüllt werden
KLIMASCHUTZGESETZ  Konkretisierungen sind dringend notwendig

scheidungen auf ihren Klima-
schutzbeitrag und ihre sozialen 
und ökonomischen Auswirkungen  
hin überprüft werden können. 

Die Zeit drängt. Wenn wir bis 
2045 Klimaneutralität erreichen 
wollen, sprechen wir von 22 Jahren 
(bei derzeit über 90 Prozent Pri-
märenergieverbrauch aus fossilen 
Energieträgern). Um Klimaschutz 
wirksam voranzutreiben, sind Ak-
zeptanz und daraus folgende Un-
terstützung durch gesellschaftli-
che Akteure sowie Bürgerinnen 
und Bürger von essenzieller Be-
deutung. Und dies in zweierlei Hin-
sicht. Erstens, um Möglichkeiten 
aufzuzeigen, wie Kommunen, Un-
ternehmen sowie Bürgerinnen ak-
tiv zum Klimaschutz beitragen 
können. Hierzu sollte das Land Be-
ratungs- und Förderleistungen 
etwa durch eine Klimaschutz- und 
Energieagentur vorhalten. Zwei-
tens ist der Klimawandel aufs 
Engste mit Verteilungsfragen ver-
bunden. Die reichsten zehn Pro-
zent der Bevölkerung verursachen 
mehr als die Hälfte des globalen 
CO2-Ausstoßes und sind gleichzei-
tig am wenigsten von den Folgen 
des Klimawandels betroffen. Die 
Kosten mancher Klimaschutzmaß-
nahmen sind für viele ärmere 
Haushalte kaum zu stemmen. 
Transparente Kommunikation – 
auch über Auswirkungen der Maß-
nahmen auf unterschiedliche ge-
sellschaftliche Gruppen und Bran-
chen – ist unverzichtbar, um die 
Menschen auf dem Weg des öko-
logischen Umbaus mitzunehmen.

Die Landesregierung legt mit 
dem Entwurf des SKSG einen gro-
ben Rahmen für Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung vor. Jetzt 
braucht es Beteiligung, eine gute 
Strategie, geeignete Maßnahmen 
sowie faire Lastenverteilung. 
Dann kann aus einem groben ge-
setzlichen Rahmen mit geeigne-
tem Konzept eine tragende Säule 
für das Gute Morgen einer sozial-
öklogischen Transformation wer-
den. 

Christian Ott leitet das Referat 
Umwelt- und Verkehrspolitik.

Das 
saarländische 
Klimaschutz-
gesetz wurde 
Mitte März in 
den Landtag 
eingebracht. 
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Transparente Kommunikation 
ist unverzichtbar 

Eine ausführ-
liche Stellung-

nahme der 
Arbeitskammer 

zum Entwurf 
des saarländi-
schen Klima-
schutzgeset-

zes gibt es 
unter www.

arbeitskam-
mer.de/

publikationen/
stellungnah-

men.
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Martin Lorson (von links), Ibrahim Acun, Bernd Mathieu, der Leiter der IG Metall Trans- 
formationswerkstatt Saar, und Susanne Borhofen machen sich für die Transformation im 
Saarland stark.
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Mit dem Projekt TraSaar wurde 
ein regionales Transformations-
netzwerk geschaffen, das sich 
ausgehend vom Wandel in der 
Automobilbranche mit den 
anstehenden Veränderungen 
für Unternehmen, Beschäftigte  
und Gesellschaft beschäftigt.

Gastbeitrag von Martin Lorson 
und Susanne Borhofen

Ziel von TraSaar ist es, Strategien 
und Konzepte zu entwickeln, mit 
denen die anstehenden Verän-
derungen in zukunftssichernde 
Chancen umgewandelt werden 
können. Dadurch soll die regio-
nale Wertschöpfung gestärkt 
und Beschäftigung langfristig 
gesichert werden. Gemeinsam 
mit allen hierfür relevanten Ak-
teuren (Unternehmen, Arbeit-
nehmervertreterinnen und -ver-
tretern, öffentliche Verwaltung, 
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen, Kammern und 
Verbände) soll diese Zukunfts-
strategie entwickelt und Hand-
lungsempfehlungen an die Poli-
tik adressiert werden.

Die IG Metall Transformations-
werkstatt Saar, die Koordinie-

rungsstelle der vier saarländi-
schen Geschäftsstellen der IG 
Metall, spielte beim Zustande-
kommen des Projektes eine her-
ausragende Rolle. Durch deren 
Initiative konnte das vom Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz mit 7,1 Millio-
nen Euro geförderte Projekt rea-
lisiert und ins Saarland geholt 
werden. Mittlerweile befinden 
sich in Deutschland 27 dieser re-
gionalen Transformationsnetz-
werke im Aufbau, hiervon alleine 
25 Netzwerke unter Beteiligung 
der IG Metall. 

Einer der Schwerpunkte inner-
halb von TraSaar ist die Beteili-
gung der Beschäftigten, der Be-
triebsräte und der Gewerk-
schaftsvertreterinnen und -ver-
treter. In thematischen Arbeits- 
kreisen sollen diese die Mög-
lichkeit haben, sich gemeinsam 
mit Expertinnen und Experten 
über die aktuellen Megatrends 
im Bereich der Elektromobilität, 
– hierzu zählen insbesondere 
Wasserstoff und Brennstoffzelle 

Beschäftigte müssen die 
Transformation mitbestimmen
TRASAAR  IG Metall betreut das Teilprojekt „Mitbestimmung und Beschäftigung“

sowie Batteriezellfertigung und 
-recycling – auszutauschen und 
zu diskutieren, um von Anfang 
an in den Entwicklungsprozess 
einer Zukunftsstrategie invol-
viert zu sein. 

Umgesetzt wird dies durch 
das Teilprojekt „Mitbestimmung 
und Beschäftigung“ innerhalb 
von TraSaar. Nach einer anfäng-
lichen Analyse der saarländi-
schen Automobil- und Zuliefer-
industrie sowie einer in Zusam-
menarbeit mit BEST e.V. durch-
geführten Betriebsrätebefrag- 
ung wurden die ermittelten Er-
gebnisse in mehreren Work-
shops den Arbeitnehmervertre-
terinnen  und -vertretern vorge-
stellt. In der Analyse zeigte sich, 
dass die rund 40.000 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
in der saarländischen Automo-
bil- und Zulieferindustrie eine 
überdurchschnittlich hohe Pro-
duktivität aufweisen und vorwie-
gend in Zulieferunternehmen 
beschäftigt sind. Ebenso ent-
steht durch die gute Entlohnung 
in diesem Industriezweig eine 
hohe Kaufkraft, die dafür sorgt, 
dass auch Beschäftigung in an-
deren Sektoren der saarländi-
schen Wirtschaft, wie beispiels-
weise im Dienstleitungsbereich 
entsteht beziehungsweise er-
halten bleibt. Bei der Befragung 
der Betriebsräte wurde deutlich, 
dass die saarländische Automo-
bil-Zulieferindustrie stark an der 
Verbrennertechnologie hängt. 
So gaben rund 80 Prozent der 
Befragten an, dass die Produk-
tion an ihrem Standort stark be-
ziehungsweise eher stark vom 
Verbrennungsmotor abhängig 
ist. Diese Tatsache macht noch-
mals deutlich, wie wichtig das 
von der IG Metall mitinitiierte re-
gionale Transformationsnetz-
werk für das Saarland ist.

Die TraSaar-Projektmitarbeiter 
Kai Girlinger und Magnus Juckel 
haben in der AK-Konkret 1/2023 
das TraSaar-Teilprojekt „Qualifi-
zierung“ vorgestellt, das bei der 
Arbeitskammer angesiedelt ist. 

Austausch über  
aktuelle Megatrends 

Projektmit-
arbeiter bei 
TraSaar im 
Teilprojekt 

„Mitbestim-
mung und 
Beschäfti-
gung“ sind 

Martin Lorson, 
Ibrahim Acun 
und Susanne 

Borhofen.
Informationen 

bezüglich 
einer kosten-

freien Mit-
arbeit im 

Arbeitskreis 
oder zur 

Projektarbeit 
gibt es hier: 

www.trasaar.
saarland

!
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Anzeige

 Automatisiertes 
Personalmanagement- 

Mitbestimmung bei Einführung  
und Gestaltung

23. – 24. Mai 2023
 AK-Bildungszentrum Kirkel

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 

27. – 29. Juni 2023 
AK-Bildungszentrum Kirkel

 

Die Betriebs- und  
Dienstvereinbarung 

4. – 5. Juli 2023 
 AK-Bildungszentrum Kirkel

SeminareSeminare
für Betriebsräte, Personalräte
und Mitarbeitervertretungen

Infos und Anmeldung
BEST e.V.
Fritz-Dobisch-Straße 6-8
66111 Saarbrücken
Tel. 0681 4005-249
best@best-saarland.de
best-saarland.de

Beratungsstelle
für sozialverträgliche
Technologiegestaltung
(BEST) e.V.

BEST e.V. ist eine gemeinsame Einrichtung der Arbeitskammer des Saarlandes und des DGB
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Zweite Förderphase gestartet
DIGITALE TRANSFORMATION Verbundprojekt RZzKI bietet Unterstützung für KMU 

Bis 2026 läuft die zweite Förderphase des Projekts RZzKi, in der unter 
anderem Beratungsangebote optimiert werden sollen. 
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BEST unter-
stützt Betriebs- 
und Personal-
räte in allen 
Bereichen ihrer 
Mitbestim-
mung. Dazu 
zählt auch der 
Abschluss von 
Betriebs- und 
Dienstverein-
barungen zu 
Homeoffice 
oder mobiler 
Arbeit. Kontakt: 
www.best-
saarland.de, 
Tel.: 0681 
4005-249. 

Das Verbundprojekt RZzKI, bei 
dem BEST Projektpartnerin ist, 
geht in die zweite Runde. Die 
Unterstützung kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) 
bei der Bewältigung der 
digitalen Transformation steht 
dabei weiterhin im Mittelpunkt. 
Bis dato erarbeitete Unterstüt-
zungsangebote sollen optimiert 
sowie durch weitere Angebote 
ergänzt werden.

Von Oliver Müller

Anfang 2021 hat das „Regionale 
Zukunftszentrum für Künstliche 
Intelligenz und digitale Transfor-
mation Saarland/Rheinland-
Pfalz“ (RZzKI) seine Arbeit aufge-
nommen. Zusammen mit sechs 
weiteren Projektpartnern erar-
beitete und erprobte BEST inno-
vative Lehr- und Lernkonzepte. 
Die daraus entstandenen Bera-
tungs- und Qualifizierungsange-
bote sollten regionale kleine 
und mittlere Unternehmen 
(KMU) bei der Einführung von di-
gitalen Technologien – mit Fo-
kus auf Systeme, die Künstliche 
Intelligenz (KI) beinhalten – un-
terstützen. Dabei stand stets der 
Mensch im Mittelpunkt. Insbe-
sondere die Interessenvertre-
tungen saarländischer KMU 
sollten durch die Entwicklung 
und Erprobung der unterschied-
lichen Angebote durch BEST (in 
Rheinland-Pfalz durch die TBS 
gGmbH Rheinland-Pfalz umge-
setzt) optimal auf die neuen He-
rausforderungen in der digitalen 
Transformation vorbereitet wer-
den. Die erste Förderphase en-
dete am 31. Dezember 2022. 
Gerade in den letzten Monaten 
zeigte sich unter anderem durch 
die zunehmende Anzahl von 
Nachfragen, dass das Thema KI 
und Digitalisierung mittlerweile 
in den Gremien angekommen 
ist. Grund genug, dass BEST 
auch in der zweiten Förderphase 
wieder mit an Bord des RZzKI ist.

So ging es am 1. Januar dieses 
Jahres für das Projektteam bei 
BEST nahtlos weiter. Die zweite 
Förderphase läuft bis Ende 
2026. In ihr sollen die bereits 
etablierten Angebote noch ein-

mal an die Beratungsangebote 
für KMU angepasst sowie wei-
tere Konzepte erarbeitet und er-
probt werden. Wie sich in der zu 
Projektbeginn durchgeführten 
Umfrage zur Bedarfserhebung 
sowie in den Gesprächen mit 
den Gremien gezeigt hat, sind 
die Vermittlung von Grundla-
genwissen sowie die Sensibili-
sierung für das Thema Künstli-
che Intelligenz und digitale 
Technologien besonders wich-
tig. Daher sind von den bisher 
durch BEST angebotenen For-
maten besonders die Einstiegs- 
und Sensibilisierungsveranstal-
tungen hervorzuheben. Denn 
nur, wenn man sich der Chancen 
und Risiken eines Sachverhalts 
bewusst ist, kann man als Gre-
mium auch entsprechend han-
deln. Dabei lautet das Credo: 
„Agieren statt reagieren!“. Neben 
den Informations- und Bera-
tungsformaten hat sich auch der 
BEST-Podcast „mitBESTimmt“ 
als wichtiges Medium zur Wis-
sensvermittlung herauskristalli-
siert. Dort werden in kurzen Se-
quenzen wichtige Fakten rund 
um das Thema KI und Mitbe-
stimmung aufgegriffen und auch 
für den Laien verständlich er-
klärt.

Zusätzlich zur Optimierung 
der genannten Angebote plant 
BEST zu Beginn der zweiten För-
derphase die Veröffentlichung 
eines Leitfadens für Interessen-
vertretungen zur partizipativen 
Gestaltung und Mitbestimmung 

von KI-Systemen. Dadurch sol-
len den Gremien Werkzeuge an 
die Hand gegeben werden, die 
sie in die Lage versetzen, die 
Arbeit von morgen schon heute 
gut zu begleiten. Zudem sollen 
die Angebote für Fortgeschrit-
tene ausgebaut sowie die bisher 
angebotene Online-Sprech-
stunde an die Bedürfnisse der 
Gremien angepasst werden. Um 
den ganzheitlichen Blick auf 
menschzentrierte KI-Systeme 
zu wahren, sollen alle Bera-
tungs- und Qualifizierungsange-
bote weiterhin zusätzlich auch 
im Tandemformat angeboten 
werden. Durch Kooperation mit 
dem Technologie-Partner ZeMA 
(Zentrum für Mechatronik und 
Automatisierungstechnik) in 
Saarbrücken können so ein pra-
xisnaher Bezug hergestellt und 
mitbestimmungsrelevante The-
menbereiche konkret an De-
monstratoren dargestellt und 
analysiert werden. Damit die 
Gremien den Überblick behal-
ten, sollen alle BEST-Angebote 
übersichtlich in einem Leis-
tungsportfolio zusammenge-
fasst werden.

>> Wer Interesse an den Bera-
tungs- und Qualifizierungsan-
geboten hat, kann sich per E-
Mail an info@rzzki.de an das 
RZzKI wenden. 

 
Dr. Oliver Müller ist Technologie-
berater und leitet das Projekt 
RZzKI bei BEST.

Das Projekt 
wird im 
Rahmen des 
Programms 
„Zukunftszent-
ren“ durch das 
Bundesminis-
terium für 
Arbeit und 
Soziales und 
die Europäi-
sche Union 
über den 
Europäischen 
Sozialfonds 
Plus (ESF Plus) 
gefördert. 

!
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Ausbildung + Weiterbildung

www.arbeitsagentur.de/bildung/
welche-ausbildung-welches-
studium-passt
https://abi.de/orientieren/
was-will-ich-was-kann-ich/
testverfahren/testverfahren-
hintergrund

Es gibt so viele verschiedene 
Ausbildungsberufe und Studi-
enfächer. Wie treffe ich hier die 
richtige Wahl? Neben Praktika, 
Berufsmessen oder Hochschul-
tagen an Universitäten können 
bei der Suche nach einer pas-
senden Option auch Tests hel-
fen, schreibt das Portal „abi.de“. 
Viele Angebote sind kostenlos. 
So gibt es etwa Online-Tests, die 
die eigenen Stärken und Interes-
sen abfragen. Aber auch Wis-
sens- oder Eignungstest für alle, 
die bereits konkretere Vorstel-
lungen dazu haben, welchen 
Beruf oder welches Studium sie 
anstreben. Um die eigenen Fä-
higkeiten und Interessen zu ent-
decken, können Schülerinnen 
und Schüler beispielsweise auf 
den Seiten der Bundesagentur 
für Arbeit den kostenlosen On-
line-Test Check-U absolvieren.

Interessenten sollten vorab 
einen Account erstellen, diesen 
Test am besten am Computer 
mit ausreichend Ruhe ausfüllen 
und sich für die Aufgaben und 
Fragen etwa zwei Stunden Zeit 
nehmen. Am Ende erhalten Teil-
nehmer eine Übersicht zu ihren 
Stärken und Schwächen sowie 
zu ihren sozialen Kompetenzen. 
Zudem geht es um Interessen 
und berufliche Vorlieben, und es 
gibt Vorschläge zu sechs pas-
senden Ausbildungs- und Stu-
dienfeldern. 

Wer ein bestimmtes Fach stu-
dieren will, kann den kostenlo-
sen studienfeldbezogenen Be-

ratungstest (SFBT) nutzen. Die 
Mitarbeiter der Arbeitsagentu-
ren müssen Teilnehmer für den 
Test anmelden. Daher gilt es, zu-
erst einen Termin mit einem Be-
rufsberater zu vereinbaren. Der 
SFBT klärt anhand konkreter 
Aufgaben ab, ob die Fähigkeiten 
der Interessierten für das ange-
strebte Studium ausreichen. Im 
Anschluss gibt der Berufspsy-
chologische Service (BPS) eine 
Einschätzung zu den Ergebnis-
sen ab. 

Eine ähnliche Option gibt es 
für Ausbildungsberufe – insbe-
sondere für Schülerinnen und 
Schüler, die dies nach der zehn-
ten Klasse anstreben. Beim kos-
tenlosen Berufswahltest (BWT) 
ist ebenfalls eine Anmeldung 
über einen Berufsberater oder 
eine Berufsberaterin möglich.

Sind Schülerinnen und Schü-
ler an einem bestimmten Studi-
enfach interessiert, können sie 
das Online-Portal Studiencheck 
der Arbeitsagentur nutzen.

Dort finden sie Wissenstests, 
die anzeigen, ob man die Vor-
aussetzungen für die Aufnahme 
eines Studiums an einer be-
stimmten Hochschule erfüllen 
würde. red

Tests können bei der 
Orientierung helfen
BERUF ODER STUDIUM  Tests fragen Interessen ab

Angebot zur 
Überbrückung 
nutzen
WEITERER BERUFSWEG

Auch wenn es der erste Schritt in die Ei-
genständigkeit ist: Bevor es mit der Berufs-
ausbildung losgeht, sind Eltern für Jugend-
liche oft noch wichtige Ansprechpartner. 
Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des 
Recruiting- und Testanbieters „u-form 
Testsysteme“ hervor, für die unter anderem 
über 5.100 Schüler, Schülerinnen und Aus-
zubildende befragt wurden. Mehr als die 
Hälfte (51 Prozent) bekommt demnach von 
den Eltern Tipps zum Vorstellungsge-
spräch, nahezu genauso viele (je 49 Pro-
zent) erhalten Vorschläge für Ausbildungs-
betriebe und Ausbildungsberufe. Etwa vier 
von zehn angehenden Azubis (39 Prozent) 
werden von Mama oder Papa auch bei der 
Bewerbung unterstützt.   red
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Angesichts der Vielfalt der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 
fällt vielen jungen Leuten die Auswahl schwer. Tests können bei der 
Entscheidung helfen.

Die Eltern sind eine 
wichtige Hilfe
BEWERBUNGEN

Wer sich nach der Schule unsicher über 
den weiteren Berufsweg ist, kann ein Über-
brückungsangebot wahrnehmen. Darauf 
weist die Bundesagentur für Arbeit auf ih-
rem Portal „Planet-Beruf“ hin. Zu diesen 
Überbrückungsangeboten zählt zum Bei-
spiel die Berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme (BvB). Teilnehmer können sich 
in Praktika Eindrücke von verschiedenen 
Betrieben und Berufsfeldern verschaffen 
und bekommen auch theoretischen Unter-
richt. Laut „Planet-Beruf“ ist die BvB zum 
Beispiel für junge Menschen empfehlens-
wert, die nicht mehr berufsschulpflichtig 
sind und noch keinen Ausbildungsplatz ha-
ben. Daneben lässt sich auch mit einer Ein-
stiegsqualifizierung (EQ) die Zeit bis zur 
Ausbildung überbrücken. Laut „Planet-Be-
ruf“ geht es hier um eine Art Praktikum zur 
Ausbildungsvorbereitung. Die EQ eigne 
sich für Jugendliche, die schon wissen, was 
sie werden möchten, aber noch keinen 
Ausbildungsplatz gefunden haben. Sie 
können dann ein längeres Praktikum in ih-
rem Wunschberuf machen und sich so dar-
auf vorbereiten.

Wer noch gar nicht wirklich weiß, was der 
Wunschberuf ist, oder ob es überhaupt 
eine Ausbildung sein soll, kann auch über-
legen, ob ein Bundesfreiwilligendienst oder 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) eine gute 
Alternative zum Ausbildungsstart ist.  red
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Veranstaltungen

Ungebrochen 
solidarisch
1. MAI IM SAARLAND

Am Tag der Arbeit, am 1. Mai, rufen DGB 
und Gewerkschaften traditionell zu bun-
desweiten Kundgebungen auf. In diesem 
Jahr heißt das Motto „Ungebrochen solida-
risch.“ In Saarbrücken beginnt der Tag all-
jährlich um 11 Uhr mit dem Start der Demo 
am Staatstheater. Von dort geht es zum 
Saarbrücker Schloss, wo ab 12 Uhr die 
Kundgebung stattfindet. Anschließend 
wird ein buntes Kinder- und Familienpro-
gramm angeboten. Außerdem gibt es di-
verse Infostände, auch die Arbeitskammer 
ist mit einem Stand auf dem Schlossplatz 
vertreten.  red

TERMINE IM ÜBERBLICK

Aktionstage zur Grenzgängerberatung  
MOSA (Maison ouverte des services pour l‘Allemagne ), Forbach 
Dienstag, 18. April, ab 9.30 Uhr

AK-Thema „Mitbestimmung in Unternehmen“ 
Online-Veranstaltung über Zoom 
Donnerstag, 20. April, 18 bis 19.30 Uhr

Eckstein-Wanderung mit Bergmannsfrühstück 
Treffpunkt: Rechtsschutzsaal Bildstock  
Samstag, 29. April, ab 9.45 Uhr 
Anmeldung unter info@rechtsschutzsaal.de

1. Mai 2023 – UNGEBROCHEN SOLIDARISCH 
AK-Präsenz bei der DGB-Veranstaltung zum Tag der Arbeit,  
Demonstrationszug und Kundgebung 
Vom Tbilisser Platz zum Schlossplatz 
Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr, Kundgebung um 12 Uhr 
 
15. AK-Filmtage: Mit kritischem Blick 
„Kino achteinhalb“, Saarbrücken 
Donnerstag, 6. Juli, bis Mittwoch, 19. Juli, ganztägig

Save the Date: Mitbestimmungsmesse 2023 
„Mitbestimmung Saar – Wir machen Gute Arbeit“ ist die Messe für 
Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen im Saarland 
Congresshalle Saarbrücken 
Mittwoch, 11. Oktober, 9 bis 16 Uhr

Für gesellschaftspolitisch Interessierte

Automatisiertes Personalmanagement –  
Mitbestimmuung bei Einführung und Gestaltung 
Dienstag, 23. Mai, bis Mittwoch, 24. Mai
AK-Bildungszentrum, Kirkel 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 
Betriebliches Eingliederungsmanagement und Suchtprävention: 
Mitbestimmen, gestalten und Gesprächsführung 
Dienstag, 27. Juni, bis Donnerstag, 29. Juni 
AK-Bildungszentrum, Kirkel

Die Betriebs- und Dienstvereinbarung
Handwerkszeug für die Mitbestimmung
Dienstag, 4. Juli, bis Mittwoch, 5. Juli
AK-Bildungszentrum, Kirkel

Für Betriebs- und Personalräte

Infos und Anmeldung bei BEST e.V. (Beratungsstelle für Betriebs- und 
Personalräte), Tel. 0681 4005-249, best-saarland.de und unter www. 
bildungszentrum-kirkel.de/seminare-im-bzk

Aus organisatorischen Gründen wird zu den Veranstaltungen der 
Arbeitskammer um Anmeldung gebeten. Informationen dazu sind im 
Internet unter arbeitskammer.de/aktuelles zu finden. 
Infos und Anmeldungen zu den AK-Seminaren im AK-Bildungszentrum 
Kirkel unter www. bildungszentrum-kirkel.de/seminare-im-bzk. 

Über das 
Ausprobieren und 
Metamorphosen
15. AK-FILMTAGE

Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Was ist 
meine Identität? Was ist „normal“? Was wird 
gesellschaftlich akzeptiert, was nicht? Wie 
gehe ich damit um? Diese Fragen beschäfti-
gen junge Menschen auf dem Weg zum Er-
wachsenwerden. Sie suchen ihren Platz im 
Leben, in der Gesellschaft. Dabei können die 
Angehörigkeit zu einer Religionsgemein-
schaft oder die sexuelle Orientierung eine 
große Rolle spielen. Bei den 15. AK-Filmtagen 
– die Hauptwoche mit festen Vorstellungen 
ist vom 6. bis 19. Juli – geht es unter anderem 
um homosexuelle Nachwuchsfußballer oder 
um eine Familie, deren Vater beschließt, eine 
Frau zu sein. Es geht um das Ausprobieren, 
Veränderungen und Metamorphosen. Die-
sen Fragen, die junge Menschen betreffen, 
wollen sich die 15. AK-Filmtage widmen und 
zur Diskussion im Anschluss an die Filme an-
regen.   red

www.arbeitskammer.de/filmtage2023  
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In dem Streifen Mario geht es um zwei 
junge Fußballer, die ein Liebespaar werden.
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Arbeit in Zahlen

Anteil der befristet Beschäftigten  
in ausgewählten EU-Staaten (Anteil in %)

Quelle: Eurostat/Destatis                                                                                     Grafik: Arbeitskammer
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Stellen fehlen auf dem globalen Arbeitsmarkt
Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) wird die globale Arbeitslosenquote im Jahr 
2023 auf 5,8 Prozent steigen. Das entspricht einem 
Wert von 208 Millionen Arbeitslosen. Wie der Bö-
ckler-Impuls mit Verweis auf die ILO berichtet, liegt 
der Wert noch deutlicher höher, wenn auch Personen 
einbezogen würden, die zwar nicht formell als ar-
beitssuchend gelten, aber gerne arbeiten würden. 
Dieser Wert lag im Jahr 2022 bei 473 Millionen Ar-
beitslosen – 33 Millionen mehr als noch im Jahr 2019. 
Die ILO erwartet zudem, dass sich das globale Be-
schäftigungswachstum im Jahr 2023 abschwächt. Es 
falle einer Prognose zufolge weniger als halb so hoch 
aus wie im Vorjahr und dürfte lediglich ein Prozent 
betragen.  red

473.000

7,4 Prozent der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Deutschland 
hatten im Jahr  2021 einen befriste-
ten Arbeitsvertrag. Das teilt das 
Statistische Bundesamt (Destatis) 
mit. Bei der Be rech nung der Be-
fristungs quote wer den alle ab hän-
gig Be schäf tig ten ab 25 Jah ren be-
rück sich tigt. Die Be fristungs quote 
von Frauen mit 7,5 Prozent und 
Män nern mit 7,4 Prozent un ter-
schei det sich dabei im Vergleich zu 
frü her kaum mehr. 30 Jahre zuvor 
fiel der Un ter schied noch etwas 
grö ßer aus. 1991 waren 6,9 Prozent 
der Frauen und 5,2 Prozent der 
Män ner in ei nem be friste ten Ar-
beits ver hält nis be schäftigt. 

Die meisten (57 Prozent) der be-
fristet Be schäf tig ten besaßen 2021 
einen Ar beits ver trag mit einer 
Lauf zeit von weni ger als einem 
Jahr. Bei 20,3 Prozent der Be frag-
ten be trug die Be fris tung ein bis 
unter zwei Jahre, bei weite ren 12,9 
Prozent zwei bis un ter drei Jahre. 
9,8 Prozent ga ben an, einen Ver-
trag mit einer Lauf zeit von mehr als 
drei Jah ren zu be sitzen. Mit einem 
Anteil von 7,4 Prozent befristet Be-
schäftigter liegt Deutschland unter 
dem EU-Durchschnitt von 10,7 
Prozent. Den höchsten Anteil in der 
EU gibt es in Spanien (23,5 Pro-
zent), den niedrigsten in Litauen 
mit lediglich einem Prozent.  red

Oft befristet beschäftigt
BEFRISTUNG 7,4 Prozent der Beschäftigten betroffen

der Angestellten 
 
bei Post-, Kurier- und Express-
diensten arbeiten auch am Wo-
chenende und an Feiertagen. Laut 
Statisitischem Bundesamt (Desta-
tis) liegt der Anteil der am Wochen-
ende und an Feiertagen Arbeiten-
den über alle Branchen hinweg bei 
36 Prozent. Im Beherbergungsge-
werbe liegt der Anteil mit 78 Pro-
zent am höchsten.     red

63

der Beschäftigten geben an, 
 
dass sie im Jahr 2021 zumindest 
teilweise von zu Hause aus gearbei-
tet haben. Im Jahr 2019 waren  
lediglich zehn Prozent im Homeoffi-
ce, wie die Hans-Böckler-Stiftung 
mit Verweis auf das Statistische 
Bundesamt (Destatis) mitteilt. Den 
Angaben zufolge war die Corona-
Pandemie der entscheidende Faktor 
beim Durchbruch des Homeoffice. 
Den höchsten Anteil an Beschäftig-
ten, die 2021 im Homeoffice arbeite-
ten, stellte die IT-Dienstleistungs-
branche mit 76 Prozent.  red

23

aller Beschäftigten 
 
wollen vor 18 Uhr Feierabend 
machen. Das berichtet das Wirt-
schafts- und sozialwissenschaftli-
che Institut (WSI). Den Angaben 
zufolge spielt es dabei keine Rolle, 
ob die Beschäftigten Eltern sind 
oder nicht. Der überwiegende Teil 
der Befragten möchte zwischen 14 
und 17 Uhr Feierabend machen. Die 
Interessen der Beschäftigten 
würden somit nicht im Einklang mit 
der Realität stehen, da Arbeit am 
Abend tatsächlich deutlich häufiger 
vorkomme als gewünscht.    red
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Arbeit + Gesundheit

Wenn sich Nackenschmerzen anbahnen, 
sollte man mit zwei Übungen dagegenhalten, 
empfiehlt der Bundesverband selbstständi-
ger Physiotherapeuten (IFK). Vorher müsse 
man sich aber schon etwas bewegt haben. 
Morgens direkt nach dem Aufstehen etwa 
sind die Übungen nicht sinnvoll. Wichtig ist 
auch, dass die Bewegungen keinen Schmerz 
auslösen. Bei der ersten Übung sitzt man auf-
recht auf einem Stuhl oder Hocker. Den linken 
Arm mit zur Faust geballten Hand zur Schulter 
anwinkeln und die Schulter nach unten zie-
hen. Dann den Kopf um etwa 45 Grad nach 
rechts drehen und zum Boden schauen. Die 
Dehnung wird für mindestens dreißig Sekun-
den gehalten, dann wechselt man die Seiten. 
Auch bei der zweiten Übung sitzt man auf-
recht. Beide Hände kommen an den Hinter-
kopf. Das Kinn bewegt sich in Richtung Brust, 
sodass ein Doppelkinn entsteht. Die Hände 
führen dann den Kopf weiter in Richtung 
Brust, bis zum Dehnschmerz im Nacken. Der 
Rücken bleibt gerade. Auch diese Übung 
dauert mindestens dreißig Sekunden.  tmn
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Beschäftigte sollten statt einer 
langen Pause besser mehrere 
kurze Pausen in ihren Arbeitstag 
integrieren. Der Grund: Der Erho-
lungsgewinn trete vor allem in den 
ersten Minuten einer Pause ein 
und falle dann ab, heißt es im Ma-
gazin „Faktor A“ der Bundesagen-
tur für Arbeit. Das Arbeitsschutz-
gesetz legt zwar fest, dass Be-
schäftigte erst ab sechs Stunden 
täglicher Arbeitszeit eine 30-mi-
nütige Pause machen müssen. 
Aber auch wer kürzer arbeitet, 
sollte regelmäßige Pausen einle-
gen, so Johannes Wendsche, Ar-
beitspsychologe bei der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (Baua) in dem Bei-
trag. Sechs Stunden am Stück 
hochkonzentriert zu arbeiten, das 
dürfte den meisten schwerfallen. 
Die kognitive Leistungsfähigkeit 

sinkt dem Arbeitspsychologen zu-
folge ohnehin bereits viel früher.  

Laut Wendsche steigt die Leis-
tung von Beschäftigten, die Kurz-
pausen machen im Vergleich zu 
Beschäftigten, die keine Kurzpau-
sen machen, um durchschnittlich 
fünf Prozent an. Und das, obwohl 
sich ihre Arbeitszeit reduziert. Auch 
die Qualität der Arbeit sei höher. 
Hilfreich ist daher, wenn Unterneh-
men Kurzpausen offen anbieten. 
Das komme nicht zuletzt Teilzeit-
kräften zugute, die sonst oft gar 
keine Pause machen. Als Faustre-
gel lässt sich festhalten: Bei 
schwerer körperlicher Arbeit soll-
ten nach einer Stunde fünf Minu-
ten Pause eingelegt werden, bei 
komplexerer Arbeit nach zwei 
Stunden zehn Minuten Pause. 
Und: Die Pause sollte nicht am Ar-
beitsplatz stattfinden.  tmn

Mehrere kurze Pausen 
machen leistungsfähiger
ARBEITSTAG  Regelmäßige Pausen tun gut

w e i t e r b i l d u n g s p o r t a l . s a a r l a n d

Das Weiterbildungsportal Saarland ist ein Kooperationsprojekt des saarländischen Ministeriums für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie (MWIDE), des Ministeriums für Bildung und Kultur (MBK) und der Arbeitskammer des Saarlandes (AK),  

das auf Initiative des Zukunftsbündnisses Fachkräfte Saar (ZFS) ins Leben gerufen wurde.

  
Für Privatpersonen

Privatpersonen gibt das Weiterbildungsportal 
Saarland Tipps zur Suche und stellt Informa-
tionen zu Beratungsangeboten und Förder-
möglichkeiten zur Verfügung. Suchen Sie im 

breit gefächerten regionalen Angebot!

Für Unternehmen
Unternehmen finden Unterstützung bei der 
Weiterbildungsplanung für ihre saarländi-

schen Beschäftigten, eine Übersicht an
Beratungsangeboten und Informationen zu

Fördermöglichkeiten.

Für Bildungsanbieter
Bildungsanbieter bekommen mit der Kurs-
datenbank des Weiterbildungsportals eine 

regional ausgerichtete Datenbank, die allen  
aus dem Saarland und den angrenzenden 
Regionen kostenlos zur Verfügung steht.

Anzeige

Mit Dehnen 
dagegenhalten
NACKENSCHMERZEN
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Auch auf dem Rad: Der 
Arbeitsschutz muss mitfahren
DRAHTESEL IM JOB Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind in der Pflicht

Bei Postboten ist dieser Anblick 
seit jeher selbstverständlich, 
doch spätestens seit der Auslie-
ferung von Pizza und Co. gehört 
der berufliche Einsatz von Rä-
dern zum Alltag.  „Die Entwick-
lung nimmt überproportional zu, 
das sieht man auch an den Ver-
kaufszahlen“, sagt Martin 
Schmidt, stellvertretender Vor-
sitzender des Radlogistikver-
bandes Deutschland (RLVD) mit 
Sitz in Berlin. Aktuell wachse der 
Cargobike-Markt in zweistelli-
gen Raten. Dabei gebe es das 
Rad als Arbeitsmittel schon seit 
über 130 Jahren. „Das ist über-

haupt nicht neu, kommt aber 
eben neu auf und wird langsam 
salonfähig in Deutschland“, 
meint Schmidt. Allerdings: „Da 
gibt es noch ganz ganz viel Luft 
nach oben.“

Aber  ganz gleich, ob bei der 
Fastfood-Versorgung, bei Ku-
rierdiensten oder als Lasten-
transportmittel: „Wenn es um 
das Fahrrad als Arbeitsmittel 
geht, gibt es einiges zu beden-
ken“, sagt Heike-Rebecca Nickl, 
Referentin für Arbeitsschutz und 
Arbeitsorganisation bei der 
Arbeitskammer. Das beginnt bei 
den Aspekten Sicherheit und 
Ausstattung und reicht über 
Versicherungsschutz bis zu 
Lasthandhabung und Ergono-
mie. Vor allem bei Essensliefe-
ranten sieht die Expertin, dass 
einiges im Argen liegt: „Oft sind 
die Räder verkehrstechnisch 
nicht in Ordnung und haben 
kein Licht“, kritisiert sie. Hinzu 
kommt, dass die Fahrer und 

Fahrerinnen keine spezielle 
Warn- und Wetterschutzklei-
dung tragen und meistens auch 
ohne Brille, Handschuhe und 
sogar Helm unterwegs sind. 
„Dabei ist diese persönliche 
Schutzausrüstung total wichtig!“

Und es ist keinesfalls nur die 
Sache der Arbeitnehmerin oder 
des Arbeitnehmers, darauf zu 
achten: „Wenn jemand Arbeiten 
anbietet, für die man mit dem 
Fahrrad unterwegs ist, muss er 
verkehrssichere Räder in der 
richtigen Größe zur Verfügung 
stellen und auch für die ent-
sprechende Ausstattung der 
Benutzer sorgen. Selbst der 
richtige Sonnenschutz im Som-
mer gehört dazu“, sagt Heike-
Rebecca Nickl. Laut Deutscher 
Gesetzlicher Unfallversicherung 
(DGUV) muss jedes Lastenrad 
gemäß des Straßenverkehrsge-
setzes zum Beispiel mit zwei 
voneinander unabhängigen 
Bremsen, einer helltönenden 

Von Katja Sponholz
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Wer mit dem Rad unterwegs ist, 
tut nicht nur etwas für seine 
Gesundheit und die Umwelt, 
sondern spart vor allem in 
Großstädten oft Zeit. Viele 
satteln um: nicht nur privat, 
sondern auch im Job. 
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Arbeit + GesundheitArbeit + Gesundheit

Kurieren stehen 
Handy und Fahrrad zu
BUNDESARBEITSGERICHT

Essenslieferdienste müssen ihren Fahr-
radkurieren grundsätzlich ein Fahrrad 
und ein Mobiltelefon als Arbeitsmittel zur 

Verfügung stellen. Das entschied Ende 2021 das 
Bundesarbeitsgericht in Erfurt und gab damit der 
Klage eines Kuriers aus Hessen statt. Er hatte die 
Aufträge per Smartphone-App erhalten und be-
kam pro gearbeiteter Stunde 25 Cent Reparatur-
pauschale für sein Rad gutgeschrieben. Der Ar-
beitgeber hatte argumentiert, dass die Fahrer oh-
nehin ein Rad und Handy besäßen und durch die 
eigene Nutzung nicht übermäßig belastet wür-
den. Laut Gericht widerspreche dies jedoch „dem 
gesetzlichen Grundgedanken des Arbeitsverhält-
nisses, wonach der Arbeitgeber die für die Aus-
übung der vereinbarten Tätigkeit wesentlichen 
Arbeitsmittel zu stellen und für deren Funktions-
fähigkeit zu sorgen hat“.

Aktenzeichen: 5 AZR 334/21

1

Beim Einsatz von Fahrrädern als Arbeitsmittel gibt es in Sachen 
Arbeitsschutz einiges  zu bedenken. 
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 Der Radlogistikverband Deutschland 
(RLVD) kämpft dafür, dass deutlich mehr 
Waren auf Lastenräder und Lastenrad-

anhänger verlagert werden. Damit man – wie die 
Holländer und Dänen – uneingeschränkt das Rad 
benutze, auch dann wenn es regne, sei nach 
Ansicht des stellvertretenden Vorsitzenden Martin 
Schmidt auch ein Kulturwandel erforderlich. „Und 
Cargobikes gehören unbedingt in die deutschen 
Schulbücher, damit die nächste Generation dies 
von klein auf als selbstverständlich wahrnimmt!“ 

2

Cargobikes gehören 
in die Schulbücher
RADLOGISTIKVERBAND    

ANSPRECHPARTNER
 
Arbeitskammer: Fragen rund um die The-
men Sicherheit und Gesundheitsschutz be-
antworten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Referats Betrieblicher Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz der 
Arbeitskammer. Kontakt: E-Mail: gesell-
schaftspolitik@arbeitskammer.de, Tel.: 0681 
4005-328, -325
BEST e.V.: Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von BEST bieten Betriebs- und Perso-
nalräten sowie Mitarbeitervertretungen be-
triebliche Analysen und Beratungen zur Be-
lastungssituation, Arbeitszeit und betriebli-
chem Gesundheitsmanagement an. 
Kontakt: www.best-saarland.de, Tel.: 0681 
4005-249

Glocke, Scheinwerfer und 
Schlussleuchte ausgestattet 
sein. Das Tragen eines Helmes 
sei zwar keine Pflicht, wird aber 
von der DGUV dringend emp-
fohlen. 

Und nicht nur auf die „äußere“ 
Ausstattung sollte man achten. 
„Das Problem ist, dass viele 
Menschen einfach vom Auto 
aufs Fahrrad umsteigen, aber 
gar nicht die Verkehrsregeln für 
Radfahrer kennen“, weiß die Ar-
beitskammer-Referentin. Vor al-
lem Arbeitgeber, die E-Bikes 
oder Pedelecs zur Verfügung 
stellen, sollten darauf achten, 
dass die Beschäftigten auch 
entsprechend sicher damit um-
gehen können. Wenn dies nicht 
der Fall ist, müssten sie sie 
selbst unterweisen oder ihnen 
die Teilnahme an einem ent-
sprechenden Fahrtraining er-
möglichen. 

Wer Elektro-Räder anbietet, 
muss dafür sorgen, dass diese 
entsprechend gewartet und re-
pariert werden, dass die Elektrik 
funktioniert und auch Ersatz-
Akkus vorhanden sind. „Das 
sollte ein Rundumpaket sein, 
wie bei Fahrzeugen auch“, meint 
Heike-Rebecca Nickl. Probleme 
sieht sie bei Fastfood-Ausliefe-
rern, die große Rucksäcke be-
ziehungsweise sogar schwere 
Kästen auf dem Rücken tragen 
müssen. Ganz wichtig ist in sol-
chen Fällen, dass der Schwer-
punkt des Fahrrades möglichst 
tief ist. Denn sonst gibt es Prob-
leme, wenn jemand schnell 
bremsen muss und Schräglage 
in einer Kurve bekommt. Besser 
wäre es nach Ansicht der Ar-

beitsschutz-Referentin ohnehin, 
ein Lastenfahrrad zu benutzen, 
das auch eine entsprechende 
Vorrichtung hat, um die Ladung 
sicher zu transportieren – und 
zwar ganz individuell, je nach 
Last, die befördert werden 
muss. „Wenn ein Rad als Ar-
beitsmittel eingesetzt wird, 
greift die Betriebssicherheits-
verordnung“, betont sie. Und 
eine entsprechende Gefähr-
dungsbeurteilung macht deut-
lich, welche Anforderungen er-
füllt werden müssen. „Ein ge-
wissenhafter Arbeitgeber achtet 
darauf.“ Auch, ob zusätzlich 
Spanngurte und Sicherheits-
netze erforderlich sind, um die 
Ladung zu sichern. 

Grundsätzlich seien Arbeitge-
ber per se in der Verantwortung, 
dafür Sorge zu tragen, dass der 
oder die Beschäftigte den Auf-
trag, der erteilt wird, auch sicher 
ausführen kann. Aber vor allem 
einige Internet-Plattformen für 
Essens-Auslieferungen befän-
den sich da in der Grauzone: „Sie 
agieren wie Arbeitgeber, aber 
beim Arbeitsschutz ziehen sie 
sich aus der Affäre und tun so, 
als ob die Kuriere allein dafür 
verantwortlich sind“, kritisiert 
Heike-Rebecca Nickl.

Probleme kann es übrigens 
auch dann geben, wenn ein Mit-
arbeiter mit einem verkehrsun-
tauglichen Rad unterwegs ist 
oder keinen Helm trägt und tat-
sächlich einmal ein Unfall pas-
siert: Denn dann stellt sich auch 
die Frage der Teilschuld. 

Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.
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Der 60-jährige Justizvollzugsbeamte Reiner Gerber betreut seit sechs Jahren als Ausbildungsleiter die Beamtenanwärter. 
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„Eine gesunde Grundanspannung 
ist immer da“ 

PORTRÄT  Reiner Gerber ist Justizvollzugsbeamter

Es gibt eine Sache, die ärgert ihn, wenn von seinem 
Beruf die Rede ist. „Ich wehre mich gerne, wenn man 
von ‚Schließer‘ oder ‚Wärter‘ spricht. Das wird uns ein-
fach nicht gerecht und auch nicht unseren Aufgaben, 
die sehr umfassend sind“, sagt Reiner Gerber. Denn 
der 60-Jährige ist Justizvollzugsbeamter in der JVA 
Ottweiler. Einem Ort, wo neben männlichen Erwach-
senen mit geringeren Delikten wie Fahren ohne Fahr-
erlaubnis oder Betrug auch jugendliche Straftäter un-
tergebracht sind. „Bei den Jugendlichen gibt es das 
komplette Programm: von Diebstahl 
über Körperverletzung bis zum Tötungs-
delikt“, berichtet Gerber. Und für alle 
sind die JVA-Beamten oft die ersten An-
sprechpartner. 

Denkt man dann nicht bei jeder Begeg-
nung daran, welche möglicherweise 
schreckliche Tat derjenige verübt hat? 
„Am Anfang ist die Neugier schon groß, 
man hat ja auch Zugang zu der Akte 
oder kennt den Haftbefehl“, gibt der 
Amtsinspektor zu. „Aber ich habe die Er-
fahrung gemacht: Wenn ich mich nicht 
vorinformiere und mich einfach auf die 
Gefangenen einlasse, dann gehe ich im-
mer freundlich auf sie zu – und das 
kommt in der Regel dann auch so zu-
rück.“ Dabei hatte sich Gerber zu Beginn seiner beruf-
lichen Tätigkeit gar keine großen Gedanken um seine 
spätere Arbeit in einem Gefängnis gemacht. Nach ei-
ner kaufmännischen Lehre war er zunächst vier Jahre 
bei der Bundeswehr und hatte sich dann nach dem 
Tipp eines Kameraden für den Strafvollzugsdienst be-
worben. „Der Anreiz war vor allem, im öffentlichen 
Dienst bleiben und einen interessanten Beruf haben 
zu können.“ 

Dass er unter rund 250 Bewerbern den Platz für die 
damals noch zweijährige Ausbildung  erhielt, führt er 
auch auf Referenzen aus der Bundeswehrzeit zurück. 
Auch seine Erfahrungen mit Menschenführung als 
Unteroffizier seien ihm sicher zugutegekommen. Und 
nicht zuletzt wohl auch eine gewisse Autorität, die er 
ausstrahlte. „Ein gutes Stichwort“, meint er. Denn seit 
sechs Jahren betreut er als Ausbildungsleiter auch die 
Beamtenanwärter und Neueinstellungen. „Denen 
sage ich immer: Ihr bekommt von unserem Dienst-
herrn eine Amtsautorität in Form einer Uniform. Die 
verpufft aber schnell. Wichtig ist, dass man sich eine 
Persönlichkeitsautorität erarbeitet – und die ist indivi-
duell.“  Und noch etwas sollten JVA-Beamte (neben 
körperlicher Fitness) mitbringen: „Sie müssen nicht 
nur durchsetzungsfähig und belastbar sein, sondern 
auch kommunikativ. Das ist ganz ganz wichtig.“ 

Denn es gelte, im Umgang mit den Gefangenen sen-
sibel und aufmerksam zu sein und auch ein paar 
Schritte weiterzudenken. Zum Beispiel, wenn man 
mitbekommt, dass einer beim Besuch Stress mit der 
Freundin hatte. „Dann ist es gut, wenn alle ein beson-
deres Augenmerk auf ihn haben.“ 

Die Erfolge in diesem Beruf seien leider jedoch oft 
schwer messbar. Nur manchmal hört er, wenn jemand 
nach der Entlassung aus der Haft einen Job gefunden 

oder eine Familie gegründet hat – „da freut 
man sich dann!“ Und natürlich dürfte man 
auch nie vergessen, dass man sich in einer 
Justizvollzugsanstalt befindet: Gerade bei 
den Jugendlichen stände zwar der Resoziali-
sierungsgedanke im Mittelpunkt, doch auch 
der Schutz der Allgemeinheit sei Auftrag der 
Beamten. „Wir sorgen für Sicherheit und Ord-
nung. Da ist eine gesunde Grundanspannung 
immer da.“ Selbst gefährliche Situationen – 
wie Schlägereien – stufe man irgendwann als 
normal ein. 

Die Gefangenen benötigen seiner Einschät-
zung nach inzwischen mehr psychologische 
Unterstützung als früher: Viele seien nach 
Flucht- und Drogenerfahrungen sehr betreu-
ungsintensiv und auch psychisch auffällig. 

„Da kommen wir schnell an unsere Grenzen.“ Helfen 
könne da sicherlich auch eine neue zusätzliche Aus-
bildung zur Psychiatriefachpflege, die es in anderen 
Bundesländern schon gebe. Doch ob Reiner Gerber 
das in Ottweiler noch miterleben wird, ist fraglich. Er 
selbst denkt schon an sein eigenes „Strafzeitende“, 
wie er lächelnd formuliert: Ende 2024 wechselt er in 
den wohlverdienten Ruhestand.

Von Katja Sponholz (Text) und Pasquale D‘Angiolillo (Foto)

HINTERGRUND

 Für eine Ausbildung im Strafvollzug   
 benötigen Bewerber einen Hauptschul- 
 abschluss und eine abgeschlossene   
 Berufsausbildung oder den mittleren   
 Bildungsabschluss.

 Beamte im Justizvollzugsdienst verdien- 
 en in der Ausbildung 1.273,52 Euro brutto.

 Die Dauer der Ausbildung beträgt 21   
 Monate, wird aber in der Regel auf 18   
 Monate verkürzt.    ks

Wenn ich mich nicht 
vorinformiere und 

mich auf die  
Gefangenen einlasse, 
dann gehe ich immer 
freundlich auf sie zu 
– und das kommt in 

der Regel dann auch 
so zurück.
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Auf dem Podium saßen auch Sozialminister Magnus Jung (2. von 
links) und Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (4. von links).
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Wie aktuell das Thema ist und wie 
sehr es engagierten Eltern, Sozial-
arbeitern und Lehrkräften, aber 
auch Gewerkschaftern und Politi-
kern auf den Nägeln brennt, 
wurde schon beim Blick in den 
Großen Saal der Arbeitskammer 
deutlich: Mehr als 100 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer kamen 
zum AK-Forum „Schulische Bil-
dung und Teilhabe in schwierigen 
Zeiten“, zu dem die AK gemein-
sam mit der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) 
eingeladen hatte. 

Von Katja Sponholz

„Auch bei uns im Saarland gehört 
das Aufwachsen unter Armutsbe-
dingungen für immer mehr Kinder 
und Jugendliche zum Alltag“, be-
tonte AK-Hauptgeschäftsführer 
Thomas Otto in seiner Begrüßung. 
Laut Bertelsmann Stiftung waren 
im vergangenen Jahr 22 Prozent 
der Unter-18-Jährigen von Armut 
bedroht. Dieser erschreckende 
Befund mache sich auch in den 
Schulen bemerkbar. „Armut ist ei-
nes der größten Hindernisse für 
gleichberechtigte Bildungs- und 
damit für die Zukunftschancen 
junger Menschen“, sagte Otto. Der 
Arbeitskammer und der GEW sei 
es ein Anliegen, schnell zu reagie-
ren, und zu überlegen, welche 
möglichst niedrigschwelligen An-
gebote gemacht werden können, 
um Bildung, soziale Teilhabe, In-
klusion und Chancengleichheit zu 
sichern beziehungsweise zu ver-
bessern. 

„Ich wünsche mir, dass man ein 
gemeinsames Verständnis von Ar-
mut hat. Es gilt, Stigmatisierung zu 
vermeiden und zu überlegen, wel-
che praktischen Hilfen können wir 
bieten“, sagte Liliane Rosar-Ickler, 
sozialpädagogische Leiterin der 
Gebundenen Ganztagsgrund-
schule (GS) Füllengarten. Wer 
schon einmal am Monatsende in 
die Brotdosen der Kinder geschaut 
habe, dem werde deutlich, wo 
gleichberechtigte Teilhabe begin-
nen müsse. Auch Schulverkösti-
gung sei da „ein extrem wichtiges 

Thema“. Patrik Lauer, Landrat aus 
Saarlouis und stellvertretender 
Vorsitzender des saarländischen 
Landkreistages, plädierte dafür, 
statt das Kindergeld zu erhöhen 
lieber ein kostenloses Schulessen 
anzubieten. „Wir dürfen Kinder 
nicht unter der Situation ihrer El-
tern leiden lassen“, sagte er. „Wenn 
wir über Bildungsgerechtigkeit re-
den wollen, müssen wir Biogra-
phie abkoppeln vom Einkommen.“ 

Ein „Gegeneinander-Ausspie-
len“ von Kindern und Familien, so 
Dr. Andrea Amri-Henkel von Pa-
rents for Future und Schuleltern-
sprecherin der GS Füllengarten, 
halte sie jedoch für etwas absurd. 
„Wenn man Familien hilft, hilft man 
auch den Kindern! Wir müssen es 
zusammendenken, sonst wird 
man zu keiner Lösung finden.“ 

Bildungsministerin Christine 
Streichert-Clivot setzt auf Zusam-
menarbeit und forderte Eltern, 
Schulen und Behörden dazu auf, 
sich zusammenzuschließen und 
die Themen gemeinsam abzuar-
beiten. „Das versuchen wir auf 
Landesebene mit den Kommunen 
schon seit langer Zeit. Sonst hätten 
wir das System der Schulsozialar-
beit heute nicht.“ Unterstützung 
erwartet sie im Kampf um das 

neue Startchancen-Programm der 
Bundesregierung, von dem 4.000 
Schulen mit einem großen Anteil 
an sozial benachteiligten Schüle-
rinnen und Schülern profitieren 
sollen. „Da wünsche ich mir öffent-
lichen Druck“, sagte sie. „Das Pro-
gramm ist zwar großspurig ange-
kündigt worden, aber im Moment 
kommt es einfach nicht in die 
Gänge.“

Auch Sozialminister Dr. Magnus 
Jung hofft auf Hilfe aus Berlin und 
appellierte, die Ursachen von Ar-
mut anzugehen. „Wenn man über 
Bildungsarmut und soziale Teil-
habe spricht, bringt es uns nicht 
weiter, zu diskutieren, ob Eltern 
das Geld richtig verwenden. Der 
entscheidende Punkt ist, dass Fa-
milien zu wenig Geld in der Hand 
haben.“ Einziger Ausweg aus die-
sem Dilemma könne nur die Kin-
dergrundsicherung sein, die 2025 
kommen solle – als eine der gro-
ßen sozialpolitischen Reformen 
der Bundesregierung. Das saar-
ländische Ziel, die Armut der Kin-
der im Land zu halbieren, könne 
nur erreicht werden, wenn genau 
dieses entscheidende Instrument 
eingeführt und zudem Bürokratie 
abgebaut werde. „Damit werden 
nicht alle Probleme gelöst“, sagte 
er. „Aber das Grundübel, die Ein-
kommensarmut, zu beseitigen, ist 
die Voraussetzung, dass es funkti-
oniert.“

Kindergrundsicherung ist ein 
entscheidendes Instrument

Gleichberechtigte Bildungschancen 
dürfen nicht an Armut scheitern
AK-FORUM  Bildung und soziale Teilhabe müssen dringend verbessert werden
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Nach dem Ende des 9-Euro-Ti-
ckets war lange unklar, welche 
Nachfolgelösung es im ÖPNV 
geben soll. Am 2. November 
2022 haben sich Bund und 
Länder jedoch auf ein neues, 
bundesweites ÖPNV-Abo für 49 
Euro im Monat sowie eine 
entsprechende Finanzierung 
geeinigt. Der Nachfolger für das 
9-Euro-Ticket wird „Deutsch-
landticket“ heißen und kommt 
zum 1. Mai. Der Verkauf läuft 
bereits.

Von Christian Ott

Das nur im Abo verfügbare 
Deutschlandticket erlaubt es 
Nutzerinnen und Nutzern, bun-
desweit mit Bus und Bahn im 
Nahverkehr für 49 Euro monat-
lich mobil zu sein, auch in der 
zweiten Klasse in allen Regio-
nalzügen. In den Zügen und 
Bussen des Fernverkehrs, wie 
ICE, IC, EC, Flixbus und weiteren 
gilt das Deutschlandticket nicht, 
ebenso wie in rein touristischen 
oder historischen Verkehren. 

Innerhalb des saarVV gilt das 
Ticket auch auf den grenzüber-
schreitenden Verkehren der Li-
nie MS2 nach Creutzwald und 
der Linie 184 nach Carling. Auf 
den Linien 22, 30 und der Linie 
MS gilt das Ticket nicht, auch 
nicht im Binnenverkehr auf der 
deutschen Seite. Für diese Li-
nien gelten weiterhin die jeweili-
gen Haustarife. In der Buslinie 
L40 sowie den RGTR-Linien 401, 
402, 403, 404 und 405 nach Lu-
xemburg wird das neue Ticket 
ebenfalls nicht anerkannt.

Grundsätzlich ist der 49-Euro-
Tarif unbefristet gültig und ver-
längert sich, wenn keine Kündi-
gung erfolgt. Es besteht monat-
lich das Recht auf Kündigung. 
Der Verkauf des Deutschlandti-
ckets startete bundesweit An-
fang April. Es handelt sich um 
ein digitales Ticket. Im saarVV 
wird es als Handy-Ticket oder 
auf einer elektronischen Chip-
karte (eTicket) angeboten. Wer 
bereits ein saarVV-Abo hat, be-
kommt alle Infos zur Umstellung 

unaufgefordert zugeschickt. Die 
Umstellung auf den Bezug eines 
49-Euro-Tickets erfolgt laut 
saarVV unbürokratisch und au-
tomatisch zum 1. Mai, sofern das 
49-Euro-Ticket günstiger als das 
bisherige saarVV-Ticket ist, und 
kein Widerspruch eingelegt 
wird. 

Für über 95 Prozent der Be-
schäftigten bedeutet die Einfüh-
rung des neuen Tarifs eine deut-
liche Vergünstigung. Bund und 
Länder haben sich auf eine bun-
deseinheitliche Job-Ticket-Vari-
ante für das 49-Euro-Ticket ver-
ständigt. So wird es das Deutsch-
landticket auch als rabattiertes 
Jobticket im saarVV geben. 
Wenn ein Arbeitgeber mindes-
tens 25 Prozent Zuschuss zahlt, 
gewähren die Verkehrsunter-
nehmen einen Rabatt von fünf 
Prozent und die Beschäftigten 
sparen zusammen insgesamt 
30 Prozent. Das bedeutet sie 
zahlen nur noch 34,30 Euro fürs 
Ticket. Ein reiner Mengenrabatt 
nach Anzahl der Jobtickets wie 
im bisherigen Job-Ticket-Modell 
des saarVV wird nicht gewährt. 

Saarländische Schülerinnen 
und Schüler, Azubis und Freiwil-
ligendienstleistende erhalten 
das Deutschlandticket zu einem 
rabattierten Preis und sind damit 
künftig für 30,40 Euro pro Monat 
deutschlandweit im Nahverkehr 
mobil. Die Differenz zwischen 
dem Preis für das Junge-Leute-
Ticket und dem Preis für das 
neue Deutschlandticket finan-
ziert die saarländische Landes-
regierung.

Für 95 Prozent der Beschäftig-
ten in Deutschland bedeutet 
das neue Ticket eine deutliche 
Vergünstigung. 

Das Deutschlandticket 
kommt ab dem 1. Mai 
ABO Die Nachfolge des 9-Euro-Tickets steht
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E
ndlich kein Tarifdschungel 
mehr: In ganz Deutschland 
für 49 Euro im Monat oder 
gar weniger unterwegs 

sein – für viele Menschen ist das 
ein hervorragendes Angebot. 
Einfach in einen Bus oder einen 
Zug einsteigen, egal in welchem 
deutschen Verkehrsverbund, 
dies war vor einem Jahr noch 
unvorstellbar. Durch die Über-
windung von Wabengrenzen und 
Tarifzonen wurden große Hürden 
der Nutzung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) 
beseitigt und es bieten sich den 
Nutzerinnen und Nutzern des 
Deutschlandtickets viele 
Vorteile. Es ist nicht alles perfekt 
und es braucht dringend weitere 
Schritte, insbesondere für 
Geringverdiener. Es hängt zudem 
nicht nur am Ticketpreis, um 
wesentliche Teile der Gesell-
schaft vom ÖPNV zu über-
zeugen, sondern auch daran, mit 
welchen Leistungen der Umstieg 
richtig attraktiv wird. Dazu 
gehören auch der weitere 
Ausbau der Infrastruktur, 
genauso wie Qualität für Nutze-
rinnen und Nutzer sowie 
Beschäftigte im Nahverkehr.  
Aber wenn man über Jahrzehnte 
gewachsene Tarifstrukturen 
binnen eines guten Jahres 
ändern und das 49-Euro-Ticket 
auf den Weg bringen kann, dann 
gibt es auch Chancen für eine 
nachhaltigere Mobil ität .

KOMMENTAR

Chancen für  
die Zukunft

Von Christian Ott
Referatsleiter Umwelt- 
und Verkehrspolitik

Das 49-Euro-Ticket bietet Nutzern des 
ÖPNV viele Vorteile.
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„Würde es heute in einer hoch-
entwickelten Industriegesell-
schaft mit all den Risiken keine 
Gewerkschaften geben, so 
müsste man sie neu erfinden“, 
sagte Timo Ahr am Rednerpult 
vor über 250 Gästen im Saar-
brücker Saarrondo. 

Der stellvertretende DGB-Be-
zirksvorsitzende Rheinland-
pfalz/Saarland war der Haupt-
redner beim DGB-Frühjahrs-
empfang Anfang März. Dort 
sprach er über die Zukunft der 
saarländischen Arbeitswelt, die 
soziale Frage und den Krieg in 
der Ukraine. Es sei ein schwar-
zer Tag fürs Saarland gewesen, 
als das Fordmanagement seine 
Entscheidung gegen Saarlouis 
mitteilte. Die Situation habe er-
neut gezeigt, dass wir Mitbe-
stimmung brauchen, erklärte 
Ahr und ergänzte: „Sonst haben 

Mit dem Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz sollen finanz-
schwache Gemeinden und Ge-
eindeverbände bei Investitionen 
unterstützt werden. Wie das In-
nenministerium des Saarlandes 
mitteilt, dienen die finanziellen 
Hilfen dem Ausgleich unter-
schiedlicher Wirtschaftskraft im 
Bundesgebiet und sind für Maß-

wir irgendwann amerikanische 
Verhältnisse. Dann sitzt da ein-
fach jemand und analysiert Zah-
len. Die Zahlen interessieren 
sich aber nicht für die Men-
schen, die arbeiten.“ Neben Mit-
bestimmung brauche es des-
halb auch Solidarität, gute Ar-
beit sowie einen generationen-
übergreifenden Dialog. 

Nach Timo Ahr ergriff Minis-
terpräsidentin Anke Rehlinger 
das Wort. Sie erklärte, dass es 
trotz der schwierigen Zeit vor al-
lem Mut und eine gewisse Be-
reitschaft zum Risiko brauche, 
um den Strukturwandel zu be-
wältigen. Dieser sei trotz guter 
Nachrichten wie der Ansiedlung 
von Wolfspeed keine Kette von 
ausschließlichem Erfolg. Eine 
entscheidende Rolle bei der Be-
wältigung der Transformation 
komme der Weiterbildung zu. as

nahmen im Bereich der allge-
meinen öffentlichen Infrastruktur 
vorgesehen. Das Saarland habe 
vom Bund rund 75 Millionen Euro 
erhalten, welche von den hiesi-
gen Kommunen mittlerweile 
vollständig in Anspruch genom-
men wurden. Insgesamt seien 
mit der finanziellen Hilfe 357 Pro-
jekte umgesetzt worden.  red

„Wandel gelingt nur  
mit Mitbestimmung“
FRÜHJAHRSEMPFANG  DGB ruft zu Solidarität auf

75 Millionen Euro für 
saarländische Projekte 
FÖRDERUNG Bundesgesetz hilft Kommunen

DGB-Kampagne zum 
öffentlichen Dienst
FACHKRÄFTEMANGEL

Die Zahlen sind alarmierend: 80 Prozent 
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
können sich vorstellen, den Arbeitgeber zu 
wechseln. Gerade einmal 19 Prozent der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind 
mit ihrem Arbeitgeber zufrieden. Im öffent-
lichen Dienst herrscht ein immenser Fach-
kräftemangel. Es fehlt an Lehrerinnen und 
Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern so-
wie an Peronal in den Verwaltungen. Auch 
kommunale Kliniken und die Polizei klagen 
über Personalnot. Aus diesem Grund hat 
der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
nun die Kapagne „Der öffentliche Dienst – 
mit Sicherheit attraktiv“ gestartet. Der DGB 
setze sich zusammen mit den Mitgliedsge-
werkschaften für gute Arbeitsbedingungen 
auch im öffentlichen Dienst ein. Mit der 
Kampagne wolle man für den Fachkräfte-
mangel im öffentlichen Dienst sensibilisie-
ren und verdeutlichen, welche Folgen es 
habe, wenn nicht mehr genug Nachwuchs-
kräfte für die Feuerwehr, für die Polizei, für  
die Kindertagesstätten und die Schulen 
gewonnen werden können. Eine ausrei-
chende Anzahl an Fachkräften in den Be-
rufen des öffentlichen Dienstes sei unab-
dingbar, damit Gesellschaft überhaupt 
funktionieren könne, erklärt Timo Ahr, stell-
vertretender Bezirksvorsitzender des DGB 
Rheinland-Pfalz/Saarland. Die Kampagne 
umfasst Guerilla-Aktionen, Social-Media-
Aktivitäten, Plakate, Infostände und politi-
sche Aktionen vor Ort. as
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Timo Ahr war der Hauptredner beim DGB-Frühjahrsempfang.

Mehr Transparenz 
bei Nebeneinkünften
LANDTAGSABGEORDNETE

Die Landtagsabgeordneten des Saarlandes 
müssen künftig ihre Nebeneinkünfte und 
Spenden ab dem ersten Euro offenlegen. Die 
bislang in den Transparenzregeln vorgese-
hene Angabe der Nebeneinkünfte in zehn 
Stufen entfällt somit. Wie der saarländische 
Landtag mitteilt, wurden  die neuen Transpa-
renzregeln mit den Stimmen aller Fraktionen 
beschlossen. Auch ein öffentliches Lobbyre-
gister gehört zu den neuen Regeln. Dabei 
soll es sich um eine beim Landtag geführte 
Liste handeln, in die sich alle Verbände ein-
tragen, die ihre Interessen gegenüber dem 
Landtag wahrnehmen. Eine Anhörung der 
Interessenverbände etwa bei Gesetzge-
bungsverfahren soll dann die Eintragung in 
das Lobbyregister voraussetzen.  red
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Aufgrund der hohen Bedeutung 
für die Transformation im Saar-
land hat die Landesregierung die 
Gründung der saarländischen 
Wasserstoffagentur GmbH be-
schlossen. Technische Geschäfts-
führerin der neuen Agentur ist Dr. 
Bettina Hübschen. Wie das saar-
ländische Wirtschaftsministerium 
mitteilt, kümmere sich die Agen-
tur um die Weiterentwicklung der 

vorliegenden Wasserstoffstrate-
gie, um eine Vernetzung neuer 
und etablierter Unternehmen, um 
die Beratung von Unternehmen in 
allen Aspekten rund um das 
Thema Wasserstoff und auch um 
Hilfe bei Ansiedlungen. Die Lan-
desregierung stelle bis 2025 zu-
nächst zwei Millionen Euro für die 
Arbeit der Wasserstoffagentur zur 
Verfügung.  red

Der Landtag des Saarlandes hat  
dem Gesetzentwurf zur Einfüh-
rung des neunjährigen Gymnasi-
ums zugestimmt. Mit G9 werde 
die gymnasiale Bildung moderni-
siert. Zudem entlaste die Umstel-
lung Schülerinnen und Schüler 
auf dem Weg zum Abitur, heißt es 
in einer Mitteilung des Ministeri-
ums für Bildung und Kultur. Das 
neunjährige Gymnasium werde 
sowohl für die jetzigen Klassen-
stufen fünf und sechs  als auch 
für die neuen „Fünfer“ diesen 
Sommer und alle folgenden 
Klassen ab 1. August 2023 offiziell 
eingeführt. Somit werden die ers-
ten Schülerinnen und Schüler ihr 
Abitur am Gymnasium nach neun 
Jahren im Jahr 2030 ablegen. Ein 
weiterer wichtiger Punkt in der 

G9-Reform sei der Verzicht auf 
eine Versetzungsentscheidung 
von Klassenstufe 5 nach Klassen-
stufe 6. Damit solle Schülerinnen 
und Schülern mehr Zeit in einer 
längeren Orientierungsphase 
zum Ankommen im Gymnasium 
und mehr Raum für individuelle 
Förderungen gegeben werden. 
Das für die verlängerte Schulzeit 
am Gymnasium benötigte Perso-
nal werde in enger Zusammen-
arbeit mit dem Finanzministerium 
um 149 zusätzliche Planstellen 
sukzessive in den kommenden 
Jahren aufgebaut.

Der neunjährige Bildungsgang 
am Gymnasium werde mit 178 
Jahreswochenstunden in der Se-
kundarstufe I eingeführt. Die Zahl 
der Jahreswochenstunden gebe 
an, wie viele Wochenstunden 
Unterricht Schülerinnen und 
Schüler über die einzelnen Jahr-
gangsstufen haben – bei der Ein-
führung von G9 am Gymnasium 
in den Klassen fünf bis zehn. Im 
Vergleich zum achtjährigen Gym-
nasium werde es insgesamt 19 
zusätzliche Jahreswochenstun-
den geben. Gleichzeitig werde 
allerdings die Unterrichtsbelas-
tung insbesondere in der Mittel-
stufe reduziert. Dadurch würden 
Kinder und Jugendliche künftig 
wieder mehr unterrichtsfreie Zeit 
haben, um sich beispielsweise in 
Vereinen der Kultur, des Sports, 
im Sozialen oder auch bei Ret-
tungsdiensten zu engagieren  red

Landtag beschließt  
die Rückkehr zu G9 
ABITUR Auch an Gymnasien gilt nun wieder G9 

Hilfe beim Wandel
WASSERSTOFFAGENTUR Unterstützung und Beratung
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Das Saarland kehrt vom Abitur 
in acht Jahren wieder zurück 
zum Abi in neun Jahren.

2,3 Millionen Euro  
für Klimaprojekte
URBANE RÄUME 

Zwei saarländische Projekte aus dem Bun-
desprogramm zur Anpassung urbaner 
Räume an den Klimawandel werden mit 
insgesamt 2,3 Millionen Euro gefördert. 
Wie unter anderem der Bundestagsabge-
ordnete Markus Uhl (CDU) mitteilt, wird die 
„Oase Burbach“ in Saarbrücken mit rund 1,3 
Millionen Euro gefördert. Die Stadt Saar-
louis erhalte für Straßenbäume und Was-
serrückhalt in Klima-Hotspots der Stadt 
etwa eine Million Euro Bundesförderung. 
Mit dem Programm verfolge der Bund das 
Ziel, die Wirkungen des Klimawandels auf-
zuzeigen und zu vermindern. So überneh-
men urbane Grünflächen vielfältige Funk-
tionen für eine klimagerechte Stadtent-
wicklung und tragen zur Reduktion von 
Treibhausemissionen bei. Im Zuge des Mo-
dellprojektaufrufs sind beispielsweise die 
Neugestaltung von Parkanlagen und Gär-
ten, klimaneutrale Wegbefestigungen oder 
neue Nutzungsformen von bereits beste-
henden Freiflächen förderfähig.  red

Weniger Saarländer 
in Krankenhäusern
PERSONALAUSFÄLLE

Im Jahr 2022 ist die Zahl der Behandlungen 
in saarländischen Kliniken im Vergleich zu 
2019 um 18 Prozent gesunken. Das berich-
tet die AOK. Bereits in den Jahren 2020 und 
2021 habe es deutlich weniger Behandlun-
gen als 2019 gegeben (minus 16 Prozent). 
Im Jahr 2022 sei der Rückgang aber nicht 
mehr der Freihaltung von Kapazitäten für 
Corona-Fälle geschuldet. Der Grund seien 
Personalausfälle aufgrund der Omikron-
Welle gewesen. Der Anteil von Patienten mit 
schweren Covid-19-Erkrankungen sei hin-
gegen deutlich gesunken. So sei der Anteil 
der beatmeten Patientinnen und Patienten 
in der sechsten Pandemiewelle von Juni bis 
September 2022 auf zehn Prozent gesun-
ken. Zum Vergleich: In der ersten Welle 
Ende 2020 waren es noch 28 Prozent.

Einen starken Rückgang der Behandlun-
gen habe es unterdessen bei Bluthoch-
druck (minus 48 Prozent), der chronischen 
Lungenerkrankung COPD (minus 36 Pro-
zent), bei Diabetes und Rückenschmerzen 
(beide minus 22 Prozent) gegeben. Auch 
Herzinfarkt-Behandlungen (minus 18 Pro-
zent) und Schlaganfall-Behandlungen (mi-
nus zwölf Prozent) seien im Verglich zu 2019 
deutlich zurückgegangen.  red
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Ihr Publikum unterhalten und 
zum Lachen bringen, das ist das 
Ziel der Mitglieder des Theater-
vereins Illingen – Mundartbühne.  
Das gelingt ihnen nicht mit 
Klassikern, sondern mit in 
Mundart umformulierten Stücken 
mit viel Lokalkolorit.

Von Benjamin Rannenberg

Um deutlich zu machen, wie wich-
tig den Mitgliedern des Theater-
vereins Illingen – Mundartbühne 
(www.theaterverein-illingen.de) 
die Pflege des Dialekts ist, müsste 
eigentlich am Ende des Vereins-
namens ein Ausrufezeichen ste-
hen. „Den gleichen Dialekt zu 
sprechen, schafft Verbundenheit 
unter uns Mitgliedern“, sagt der 
Vereinsvorsitzende Jens Lenhoff. 
Aber das ist lange nicht alles, wor-
über sich die Illinger Theater-
truppe definiert. „Unser Ziel ist: Wir 
wollen unterhalten“, stellt Lenhoff 
klar. Drei Stunden lang sollen die 
Zuschauerinnen und Zuschauer 
den Alltag und die Welt vergessen, 
einen angenehmen Abend erle-
ben. Was auch mit der Idee des 
1970 gegründeten Vereins zusam-
menhängt: Die Gründerväter woll-
ten wieder das Interesse am Thea-
ter in der fernsehfixierten Bevölke-

rung wecken. In der Vor-Corona-
Zeit bespielten die Illinger die 
Illipse, die oft mit 500 bis 600 
Leuten bestens besucht war. Mitte 
April soll endlich – mit dreijähriger, 
coronabedingter Verspätung – die 
Premiere von „Kaviar trifft Curry-
wurst“ am gleichen Ort starten.

Ursprünglich wollten die Aktiven 
der ältesten Mundartbühne an der 
Saar die Komödie, die vom Schein 
und Sein der Edelgastronomie 
handelt, schon 2020 aufführen. 
Doch der Lockdown kam dazwi-
schen und danach ruhten erst ein-
mal die Aktivitäten des Vereins. 
Dennoch hielt man Kontakt zuein-
ander.

Der Vorstand mit seinen 13 Mit-
gliedern ist die treibende Kraft im 
Theaterverein Illingen – Mundart-
bühne: Der Vorsitzende – zugleich 
auch Geschäftsführer – und sein 
Stellvertreter vertreten den Verein 
nach außen in rechtlicher Hinsicht, 
zudem kümmern sie sich um alles 
Mögliche. Der Bühnenbildner 
zeichnet verantwortlich für den 
Bühnenbau und beschafft dafür 
das nötige Material. Der Material-
wart ist zuständig für Requisiten, 

Die Zuschauer sollen den 
Alltag und die Welt vergessen
AMATEURTHEATER  Theaterverein Illingen ist die älteste Mundartbühne an der Saar

Kulissen und Sonstiges, was auf 
der Bühne zu sehen ist. Die zwei 
Spielleiterinnnen halten den Spiel-
betrieb am Laufen, die Kinder- und 
Jugendleiterinnen betreuen den 
Schauspielnachwuchs und die 
Schatzmeisterin behält den Über-
blick über die Finanzen. Eine große 
Stütze für den Verein sind auch die 
vier Beisitzer, die ebenfalls Mit-
glied im Vorstand sind.

Beim Stückerepertoire lässt der 
Theaterverein Illingen – Mundart-
bühne keine Kompromisse zu. Auf 
einen Klassiker wie Shakespeares 
„Ein Sommernachtstraum“ wird 
man wohl vergebens warten müs-
sen. Dafür spielt man jedes Jahr 
zwei in Mundart umformulierte 
Stücke, in denen viel Lokalkolorit 
vorkommt. „Die Leute kommen zu 
uns, weil sie lachen wollen“, meint 
Caroline Hübgen, die sich seit 
2009 als Leiterin der Kinder- und 
Jugendgruppe engagiert. Zwi-
schen zwölf und 24 Nachwuchs-
schauspieler im Alter von sechs bis 
18 Jahren bringen auch ihre eige-
nen Ideen, unter anderem bei der 
Auswahl der Stücke, mit ein. Im-
mer wieder schafft man es so, Ei-
gengewächse heranzuziehen, das 
heißt Jugendliche und junge Er-
wachsene wechseln von ihrer 
Gruppe ins Erwachsenentheater 
des Vereins.

Alle sind sich einig, dass der 
Spaß am Schauspielen, der Ap-
plaus am Ende eines Stücks und 
das Auftreten vor großem Publi-
kum alle Mühen wert sind. Wäh-
rend Jens Lenhoff vom „wahnsin-
nig guten Gefühl vor 500 oder 600 
Leuten zu spielen“ schwärmt, ist 
für Caroline Hübgen der Verein 
„wie eine kleine Familie“, die sich 
jeden Mittwoch zu den Proben 
trifft. Und die frühere Kinder- und 
Jugendleiterin Rita Bick sagt, dass 
sie gern in andere Rollen schlüpft. 
Im Alter von 15 Jahren fing sie mit 
dem Schauspielen an – seitdem 
hat sie in fast jedem Stück mitge-
spielt. Und vermutlich wird sie 
noch oft auf der Bühne stehen. 

Benjamin Rannenberg lebt als 
freier Journalist in Saarbrücken.

Engagierte  
Nachwuchsarbeit 

Das Foto zeigt  
(hinten, v. l.) 

Rita Bick, 
Nadine 

Ziegler, Lea 
Knödgen, 

Caroline 
Hübgen, Iris 

Zetzsche, 
Jörg 

Zetzsche, 
Steffi Spaniol, 

auf der Couch 
sitzend (v. l.)  

Margret 
Herrmann, 

Margret 
Detemple, 

Benedikt 
Schmidt und 

Brigitte De 
Pizzol und 
vorne (v. l.)  
Wolfgang 

Schmitt, Jens 
Lenhoff und 

Kevin 
Concannon. 
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Die in Fischbach in der Ge-
meinde Quierschied aufge-
wachsene Saxophonistin Nicole 
Johänntgen hat sich als Jazz-
Musikerin international einen 
Namen gemacht. Nun ist sie als 
erste Frau mit dem Kunstpreis 
des Saarlandes für Musik 
ausgezeichnet worden. 

Von Alexander Stallmann

Nicole Johänntgen hat eine Vor-
liebe für das Außergewöhnliche. 
Die aus dem Saarland stam-
mende Musikerin und Kompo-
nistin ist auf den Bühnen rund 
um den Globus zuhause. Unge-
wöhnliche Spielorte haben es ihr 
dabei besonders angetan. „Ich 
mag die Nähe zum Publikum. 
Deshalb ist mir ein Konzert mit 
50 Leuten, die voll dabei sind, 
lieber als ein Konzert vor großer 
Kulisse, wo eine eher anonyme 
Atmosphäre herrscht“, sagt Jo-
hänntgen. Sie ergänzt: „Beson-
ders schön finde ich es auch, an 
ungewöhnlichen Orten zu spie-
len und den Räumen durch die 
Musik einen neuen Charakter zu 
geben.“ So spielte sie etwa eine 
Aufnahme in einer kleinen Ka-
pelle in über 2.000 Metern Höhe 
auf dem Gotthardpass ein. Re-
gelmäßig bietet sie Saxophon-
Workshops in freier Natur, mit-
ten in den Bergen, an. „Das ist für 
mich immer ein Highlight“, sagt 
Johänntgen, deren Wahlheimat 
die Schweiz ist. 

Wer sie auf der Bühne sieht, 
bemerkt sofort ihre leiden-
schaftliche Energie und Spiel-

freude. „Diese Stimmung, die 
sich zwischen uns Musikern und 
dem Publikum entwickelt, wenn 
die Leute richtig Lust haben – 
das macht für mich ein Konzert 
aus“, erklärt die Musikerin. 

Aufgewachsen ist Johänntgen 
im Ortsteil Fischbach der Ge-
meinde Quierschied. Dem Saar-
land sei sie nach wie vor sehr 
verbunden. Und das hiesige Bil-
dungsministerium verlieh ihr in 
diesem Jahr auch den saarländi-
schen Kunstpreis für Musik. Ni-
cole Johänntgen ist die erste 
Frau, der dieser Preis verliehen 
wurde. „Über diese Auszeich-
nung in der Heimat freue ich 
mich natürlich sehr“, sagt die Sa-
xophonistin. 

Beim Blick auf ihre Biografie 
wirken ihre Erfolge kaum ver-
wunderlich. In ihrer Familie war 
Musik immer ein wichtiger Be-
standteil des täglichen Lebens. 
Sie lernte bereits im frühen Kin-
desalter Klavierspielen und be-
gann mit 13 Jahren, sich dem 
Alt-Saxophon zu widmen. We-
nige Zeit später spielte sie be-
reits in einer Band mit ihrem Va-
ter und ihrem Bruder sowie im 
Jugendjazzorchester des Saar-
landes. Mit 17 Jahren gründete 
sie schließlich die Band „Nicole 
Jo. needs 2b funky“, die sich 
später in „Nicole Jo“ umbe-
nannte. Dort musiziert sie nach 
wie vor unter anderem zusam-
men mit ihrem Bruder und dem 

„Ich mag die Nähe zum Publikum“
JAZZ Die Musikerin Nicole Johänntgen spielt Konzerte rund um den Globus

Infos zu 
Konzerten und 
den Projekten 
von Nicole 
Johänntgen 
gibt es unter: 
www.nicolejo-
haenntgen.
com

im Saarland ebenfalls sehr be-
kannten Schlagzeuger Elmar 
Federkeil. „Die Band gibt’s mitt-
lerweile seit 25 Jahren und wir 
haben bereits fünf Alben veröf-
fentlicht“, sagt Johänntgen. Nach 
ihrem Studium Jazz- und Popu-
larmusik in Mannheim ging die 
Musikerin in die Schweiz. Das 
Saarland, so sagt sie, sei aber 
immer noch ihre Heimat. „Ich 
liebe die offene Art der Men-
schen und bin Fan der Natur. Ich 
komme auch nach wie vor alle 
paar Wochen ins Saarland. Und 
wenn ich in der Schweiz oder 
woanders ein saarländisches 
Nummernschild sehe, springe 
ich vor Freude in die Luft“, sagt 
die Musikerin. 

Ein weiteres Projekt, das Jo-
hänntgen sehr am Herzen liegt, 
ist ihre nach ihrem Vater be-
nannte Band Henry. Dort spielt 
sie mit der ihr eigenen Begeiste-
rung Grooves im New-Orleans-
Stil zusammen mit einem Po-
saunisten, einem Sousaphonis-
ten und einem Schlagzeuger. 
Doch die 41-Jährige gibt nicht 
nur jede Menge Konzerte im In- 
und Ausland. Sie ist auch Kopf 
und Organisatorin des Kids Jazz 
Club in der Schweiz. Dort vermit-
telt sie Kindern auf spielerische 
Weise und mittels Improvisation 
einen ungezwungenen Zugang 
zur Musik. Außerdem ist sie 
Gründerin und Leiterin des Mu-
siknetzwerkes SOFIA, das sich 
für Frauen im Jazz einsetzt und 
Musikerinnen sowohl musika-
lisch als auch bei Business-Fra-
gen unterstützt. 

Nicole 
Johänntgen 
wuchs in der 
Gemeinde 
Quierschied 
auf. Mittler-
weile lebt  
sie in der 
Schweiz. 
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Saxophon-Workshops 
mitten in den Bergen

!
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Die Stiftung Rechtsschutzsaal 
hat zusammen mit vielen Part-
nern auch für das Jahr 2023 wie-
der ein reichhaltiges Kulturpro-
gramm vorbereitet. Nicht ver-
passen sollte man etwa den 
Jazzabend mit dem Johannes 
Müller Quartett am 27. April. Der 
renommierte Tenorsaxophonist 
Müller, der auch an der Saarbrü-
cker Hochschule für Musik lehrt, 
hat mit dem Pianisten Martin 
Sasse, Markus Schieferdecker 
am Bass und dem Niederländer 
Martin Vink am Schlagzeug drei 
internationale Spitzen-Jazzer 
um sich geschart. Musikalisch 
weiter geht es am 25. Juni mit 
der Band „Sea, Sex’n Son“ aus 
Nancy, die mit lateinamerikani-
schen und kubanischen Rhyth-
men in der Reihe „Musik unter 
den Kastanien“ im Biergarten 
aufspielt. Der Rechtsschutzsaal 
setze schon immer musikalisch 
starke französische Akzente, 

aber zur Feier des 60. Jubiläums 
des Èlysée-Vertrags gelte es 
erst recht, die deutsch französi-
sche Freundschaft zu leben, 
sagt die kulturpolitische Leiterin 
des Hauses, Christina Tsiakiris. 
Gleich in vielen Sprachen unter-
wegs ist die Saarbrücker Sänge-
rin Jeannette Dalia Curta, die am 
30. Juli mit ihrer Band ihr jüngs-
tes Album vorstellen wird. 

Am 27. August präsentiert die 
Arbeitskammer des Saarlandes 
hier erneut das Musikfestival 
„Lieder unterm Dach“. Vier 
Bands, darunter die beliebten 
saarländischen „Liedstöckel“ 
geben sich diesmal von mor-
gens 11 bis abends 21 Uhr im 
Rechtsschutzsaal ein Stelldich-
ein, dazu gesellen sich im Bier-
garten der Pariser Text-Chan-
son-Sänger Gilles Maire und 
seine Band Les jetés de l’encre. 
Nicht nur Konzerte, auch etliche 
Lesungen und Filmabende soll 
es im Verlauf des Jahres geben. 
Die gewerkschaftliche Tradition 
des Hauses nimmt man dabei 

als Verpflichtung. „Thematisch 
suchen wir Kulturveranstaltun-
gen aus, die im Zusammenhang 
mit Demokratiebildung, Solidari-
tät, Arbeitswelt oder auch Erin-
nerungsarbeit zu tun haben“, so 
Tsiakiris.  

Neben Kultur finden auch 
Workshops und Diskussionen zu 
wichtigen Arbeitswelt-Themen 
wie der Transformation im 
Rechtsschutzsaal statt, der sich 
künftig noch mehr als Haus der 
Arbeitskultur etablieren will.  
Nach den Einschränkungen in 
den Pandemie-Jahren nehme 
das Publikum gerade die Kultur-
formate wieder begeistert an, 
konstatiert Christina Tsiakiris 
hocherfreut. 

Der Rechtsschutzsaal in Fried-
richsthal-Bildstock ist übrigens 
das älteste Gewerkschaftshaus 
Deutschlands. Er wurde 1891 er-
baut. Gleichzeitig gilt er als „Ge-
burtsort“ der Arbeiterbewegung 
an der Saar. In den 1890er Jah-
ren kämpften die saarländischen 
Bergleute unter Führung von Ni-
kolaus Warken um gerechtere 
Lebens- und Arbeitsverhält-
nisse.  sb

Der Eintritt zu allen Veranstaltun-
gen ist frei, eine Reservierung per 
E-Mail jedoch erforderlich:  info@
rechtsschutzsaal.de. Infos: www.
rechtsschutzsaal.de

Konzerte, Lesungen 
und Filmabende
RECHTSSCHUTZSAAL  Reichhaltiges Kulturprogramm
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Am 27. April spielt Johannes 
Müller, Tenorsaxophonist, mit 
drei weiteren Spitzenjazzern im 
Quartett auf. 

Ausflugs-Tipps 
und Reportagen

REINGELESEN

„Luci“ kann unter 
https://www.
visitluxembourg.
com/de/reisepla-
nung/editionen 
kostenlos bestellt 
werden.

Von Benjamin Rannenberg

D
ass sich das Großherzogtum 
Luxemburg ein eigenes 
Tourismusmagazin leistet, 
kommt wohl nicht nur reise- 

und ausflugsaffinen Saarländerinnen 
und Saarländern zugute. Schlicht 
„Luci“ nennt sich das recht junge 
Magazin, herausgegeben von Luxem-
bourg for Tourism, eine Art nationale 
Tourismuszentrale. Ein bis zwei 
Ausgaben erscheinen im Jahr, in 
Deutsch, Französisch, Englisch und 
Luxemburgisch. Jede Ausgabe 
widmet sich einem Schwerpunkt-
thema – zuletzt waren es unter 
anderem spannende Trips mit dem 
Auto durch Luxemburg, die Kultur-
hauptstadt Esch im Jahr 2022 und 
Urban Art. Die Aufmachung des 
Heftes ist durch und durch anspre-
chend gestaltet und folgt einem 
klaren Aufbau. Jeder längeren 
Geschichte folgen kurze Tipps zu 
Veranstaltungen und Ausflügen. Statt 
das Magazin mit zu viel Text zu 
überfrachten, setzen die Macher auf 
viele hochauflösende Fotos und nicht 
allzu lange, informative Reportagen 
und interessante Porträts. Im aktu-
ellen fünften Heft ist zum Beispiel 
nachzulesen, wie sich ein Vater 
zusammen mit seinem Sohn auf den 
112 Kilometer langen Muellerthal-Trail 
begibt und auf einer Etappe etwa 
durch eine enge Felsschlucht, die 
„Alkkummer“, hindurchwandert. Es 
menschelt auch im Magazin, wenn 
von der in Luxemburg lebenden 
Dänin Mia Voss oder vom Exil-Ameri-
kaner Mike McQuaide erzählt wird.

Vier Bands spielen bei 
„Lieder unterm Dach“
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Weltstars und ein 
bunter Tag für 
Familien
MUSIKFESTSPIELE SAAR

Kleine, aber 
bezaubernde Schau
SAARLANDMUSEUM

Auch die Musikfestspiele Saar geben sich 
dieses Jahr mit „Esprit Paris“  sehr deutsch-
französisch. Vom 3. Juni bis 15. Juli bieten sie 
über 30 Konzerte im ganzen Saarland und 
zum Finale sogar in Verdun. Zu hören gibt es 
etwa Weltstars wie den Flötisten Emmanuel 
Pahud im Saarlouiser Theater am Ring und 
den Pianisten Jean-Yves Thibaudet in der 
Homburger Anatomie. Ins Freie, auf die See-
bühne im Deutsch-Französischen Garten in 
Saarbrücken, geht es am Wochenende des 
17./18. Juni zu den vorzüglich interpretierten 
Brel-Chansons von Dominique Horwitz und 
dem berühmten Pariser Orchestre Colonne, 
das hier mit Beethovens Eroica und Esther 
Birringer am Klavier sein 150. Jubiläum fei-
ert. Für Familien gibt es am 8. Juni einen 
bunten Tag am Saarbrücker Schloss mit 
Livemusik, Flohmarkt, Oldtimer-Ausstel-
lung, Aktionen für Kinder.  An junge Zuhörer 
richten sich auch die Auftritte der Opern-
schule der Opéra National de Paris, der 
weiblichen Regensburger Domspatzen und 
des Ensembles „Schurken“.  sb

https://musikfestspielesaar.de/

Er stammt aus der Pfalz, war eng befreundet 
mit dem Saarländer Albert Weisgerber – aber 
auch mit berühmten Avantgardisten wie Henri 
Matisse. Nicht riesig, aber bezaubernd  ist die 
Ausstellung „Hans Purrmann und der Akt – 
Zwischen Manet und Matisse“, mit der das 
Saarlandmuseum den berühmten Speyrer 
Maler und Grafiker (1880-1966) bis zum 4. Juni 
würdigt. Anhand von 60 Zeichnungen, druck-
grafischen Arbeiten und einigen Gemälden, 
zeigt die Schau im ersten Stock der Modernen 
Galerie, wie sehr sich Purrmann zeitlebens mit 
der Darstellung des weiblichen Körpers be-
schäftigte. Gut nachvollziehbar wird hier ge-
rade bei den Grafiken, wie er bestrebt war, sich 
ständig weiterzuentwickeln, neue Techniken 
ausprobierte. In den Pariser Jahren (1905 
-1914) setzte er sich intensiv mit Vorbildern wie 
Manet, Renoir und Matisse auseinander. Allein 
schon Purrmanns farbkräftige, ausdrucks-
starke Akt-Gemälde lohnen den Besuch.  sb

www.kulturbesitz.dewww.festival-perspectives.de

Wenn es das französisch-deut-
sche Festival Perspectives nicht 
schon gäbe, müsste man es glatt 
erfinden. Es ist wie gemacht fürs 
Jubiläumsjahr des Elysée-Ver-
trags. Und deshalb legen die Ma-
cherinnen bei der Festival-Aus-
gabe 2023 auch noch eine 
Schippe mehr drauf. Auf fast 20 
Theater-, Tanz- und Zirkus-Gast-
spiele aus Frankreich, Deutsch-
land, Belgien und der Schweiz 
plus sechs Konzerte und vier 
Clubnächte darf sich das Publi-
kum in der Zeit vom 25. Mai bis 3. 
Juni freuen. Die Bühnenkunst 
gastiert diesmal an rund 15 Spiel-
orten von Saarbrücken über 
Völklingen bis Saarlouis und bei 
den französischen Nachbarn in 
Saargemünd, Forbach und Metz. 
Gleich zum Auftakt sollen die Zu-
schauer beschenkt werden mit 
einem großen Zirkus-Event der 
Compagnie Akoreacro an vier 
verschiedenen Orten beiderseits 
der Grenze, jedesmals umsonst 
und draußen und geeignet für 
die ganze Familie. Zu den weite-
ren Höhepunkten zählen die Ge-
schichte von Moby Dick als ganz 
großes Figurentheater mit über 
50 kleinen und großen Puppen 
und tollen Effekten auf der größ-
ten Bühne des Saarländischen 
Staatstheaters. Insgesamt vier 
bezaubernde Figuren-Theater-
Truppen hat Festivalchefin Sylvie 
Hamard diesmal eingeladen, mit 
vier verschiedenen Gastspielen 
zeigt man sich in Saarbrücken 
auch wieder als Plattform für den 

innovativen, zeitgenössischen 
Zirkus. Eine große Vielfalt voller 
Überraschungen verspricht das 
Festival auch in der Sparte Tanz. 
Das neue Schweizer Collectif 
Ouinch Ouinch etwa zelebriert in 
„Happy Hype“ die queere Kultur, 
Ayelen Parolin lässt in „Simple“ 
drei Männer nur scheinbar simpel 
tanzen. Die junge Leïla Ka sorgt 
mit Techno für Furore. Der unbe-
rechenbare Olivier Dubois, der in 
dieser Saison in Forbach schon 
Tänzer nackt auftreten ließ, 
kommt nun mit einem Solo. 
Ebenfalls in Forbach zu sehen 
und zwar nur elf Tage nach der 
Uraufführung ist das Doku- 
mentartheaterstück „Dialaw Pro-
ject“ von Regisseur Mikaël Serre 
in Zusammenarbeit mit der 
Grande Dame des Tanzes, Ger-
maine Acogny, die darin ihren re-
alen Kampf gegen das Baupro-
jekt eines gigantischen Industrie-
hafens im Senegal thematisiert, 
der mehrere Dörfer und ein Na-
tur- und Vogelreservat verschlin-
gen würde. Sogar die Berliner 
Schaubühne macht nach langer 
Zeit wieder einmal Station bei 
den Perspectives in Saarbrücken. 
Sie zeigt hier „Everywoman“ von 
Milo Rau und von und mit Ursina 
Lardi. Das Stück wurde gefeiert 
als eine zeitgenössische Replik 
auf den „Jedermann“, ein leises, 
eindringliches, nachhaltiges 
Werk zum Thema Tod. Der Vor-
verkauf  startet am 6. Mai.  sb

Ein Festival voller Vielfalt 
und Überraschungen
PERSPECTIVES  Fast 20 Gastspiele sind zu sehen
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Ouinch Ouinch zelebriert mit „Happy Hype“ die queere Kultur.
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Menschen mit Behinderungen 
mit einem Grad der Behinderung 
von mindestens 30 können unter 
bestimmten Umständen einem 
schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt werden – aller-
dings nur auf Antrag bei der 
Agentur für Arbeit. Mit einer 
Gleichstellung können sie von 
Regelungen des Schwerbehin-
dertenrechts profitieren. 

Von Uli Meisinger

Das Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch (SGB IX) enthält Regelun-
gen zur Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen. Ei-
nen Teil dieser Regelungen bildet 
das Schwerbehindertenrecht. Ein 
Zusammenspiel aus besonderen 
Rechten und Pflichten soll dabei 
helfen, die Teilhabe schwerbehin-
derter Menschen am Arbeitsle-
ben zu ermöglichen. Hierzu zäh-
len beispielsweise der besondere 
Kündigungsschutz, das Recht auf 
eine behinderungsgerechte Be-
schäftigung oder die Pflicht öf-
fentlicher Arbeitgeber, einen 
schwerbehinderten Bewerber zu 
einem Vorstellungsgespräch ein-
zuladen. Die meisten dieser 
Rechte gelten jedoch nicht nur für 
schwerbehinderte Menschen.

Gleichgestellte behinderte 
Menschen
Mit einer Gleichstellung kommen 
auch Menschen mit Behinderung 
in den Genuss fast aller Regelun-
gen des Schwerbehinderten-
rechts. Nach § 2 Abs. 3 SGB IX sol-
len Menschen mit Behinderun-
gen mit einem Grad der Behinde-
rung (GdB) von mindestens 30 
einem schwerbehinderten Men-
schen gleichgestellt werden, 
wenn sie ihren Wohnsitz, ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder ihren 
Arbeitsplatz in der Bundesrepub-
lik Deutschland haben. Weiter 
wird vorausgesetzt, dass sie in-
folge ihrer Behinderung ohne die 
Gleichstellung einen geeigneten 
Arbeitsplatz nicht erlangen oder 
nicht behalten können. Eine 
Gleichstellung erfolgt nur auf An-

trag bei der Agentur für Arbeit. Im 
Rahmen ihrer Prüfung wird der 
Sachverhalt durch Befragung des 
Antragstellers und grundsätzlich 
auch des Arbeitgebers und der 
Interessenvertretungen ermittelt. 

Geeigneter Arbeitsplatz
Prinzipiell gilt ein Arbeitsplatz als 
für den Menschen mit Behinde-
rung geeignet, wenn er durch die 
vertraglich geschuldete Arbeits-
leistung nicht gesundheitlich 
überfordert wird. Wird das beruf-
liche Leistungsvermögen infolge 
der Behinderung eingeschränkt, 
so resultiert hieraus nicht automa-
tisch, dass der Arbeitsplatz unge-
eignet ist. Vielmehr muss die 
Agentur für Arbeit prüfen, ob der 
Arbeitsplatz durch Leistungen 
des Arbeitgebers, des Integrati-
onsamtes und der Rehabilitati-
onsträger behinderungsgerecht 
gestaltet werden kann (zum Bei-
spiel durch technische Arbeitshil-
fen), d. h. dass der Beschäftigte 
mit Behinderung die Anforderun-
gen des Arbeitsplatzes erfüllen 
kann, ohne dass dies zu einer Ver-
schlechterung seines Gesund-
heitszustandes führt. 

Erlangen und Behalten 
eines Arbeitsplatzes
Die Gleichstellung kann dazu die-
nen, dass ein Mensch mit Behin-
derung einen geeigneten Arbeits-
platz erlangen kann, etwa wenn 
ein Arbeitgeber einen Arbeitsplatz 
explizit mit einem schwerbehin-
derten Menschen besetzen 

Von den Regelungen des 
Schwerbehindertenrechts profitieren
GLEICHSTELLUNG  Ein wirksames Instrument für Menschen mit Behinderung

möchte oder schwerbehinderte 
Menschen bei gleicher Eignung 
bei der Einstellung bevorzugt be-
rücksichtigt. Hierbei ist es regel-
mäßig erforderlich, dass ein kon-
kreter Arbeitsplatz in Aussicht 
steht. In vielen Fällen dient eine 
Gleichstellung jedoch dazu, dass 
Menschen mit Behinderung einen 
vorhandenen, aber gefährdeten 
Arbeitsplatz behalten können. Die 
Gefährdung muss sich, unmittel-
bar oder mittelbar, infolge der Be-
hinderung ergeben und nicht aus 
sonstigen Gründen, wie etwa aus 
Angst vor Rationalisierungseffek-
ten.

Fazit 
Mit einer Gleichstellung können 
Betroffene von den Regelungen 
des Schwerbehindertenrechtes 
profitieren, wie etwa dem beson-
deren Kündigungsschutz oder 
dem Recht auf behinderungsge-
rechte Arbeitsplatzgestaltung. 
Auch können Leistungen des In-
tegrationsfachdienstes oder Leis-
tungen von Rehabilitationsträgern 
in Frage kommen.  Die Gleichstel-
lung mit einem schwerbehinder-
ten Menschen ist ein sinnvolles 
und wirksames Instrument zur 
Stärkung der Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung am Ar-
beitsleben, auch wenn diese kei-
nen GdB 50 und damit die 
Schwerbehinderteneigenschaft 
besitzen.

Uli Meisinger ist Sozial- und 
Arbeitsrechtsberater.

MIt einer Gleichstellung gilt für Menschen mit Behinderung beispiels-
weise auch der Kündigungsschutz des Schwerbehindertenrechts.
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AK-Mitglieder 
erhalten 

kostenlos 
Beratung bei 

der 
Arbeitskammer. 

Infos: www.
arbeitskammer.

de, Tel. 0681 
4005-140.

!
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Mit der Familienpflegezeit können 
sich Beschäftigte bis zu 24 Monate 
teilweise von der Arbeit freistellen 
lassen, wenn sie einen nahen An-
gehörigen in häuslicher Umge-
bung pflegen. Möchten Beschäf-
tigte die Pflegezeit so aufteilen, 
dass sie teils Vollzeit arbeiten und 
sich teils in Vollzeit der Pflege wid-
men, muss der Arbeitgeber dem 
nicht zustimmen. Wie ein Urteil des 
Arbeitsgerichts Bonn zeigt, auf das 
Haufe.de verweist, gibt es bei der 
Familienpflegezeit keinen An-
spruch auf ein „Blockmodell“.

Im konkreten Fall hatte ein Be-
rufskraftfahrer geklagt, weil der Ar-
beitgeber seine Pläne abgelehnt 
hatte. Der Beschäftigte hatte dem 
Arbeitgeber eine zweijährige 
Familienpflegezeit angekündigt, 
um sich um seine pflegebedürf-
tige Mutter zu kümmern. Laut Ur-
teil wollte der Beschäftigte die 
Pflegezeit in mehrmonatige Ab-
schnitte einteilen, in denen er ent-
weder in Vollzeit arbeiten oder voll-
ständig freigestellt sein würde. Der 
Arbeitgeber war der Ansicht, dass 
dieses Modell nicht der im Gesetz 
vorgesehenen „teilweisen“ Frei-
stellung entspräche. Das Gericht 

stimmte dem Arbeitgeber zu und 
lehnte die Klage des Mannes ab. 
Zwar bestehe ein grundsätzlicher 
Anspruch auf 24 Monate Pflegezeit, 
jedoch nicht im Blockmodell. Wie 
es bei Haufe.de heißt, verwies das 
Gericht auf den Wortlaut des Ge-
setzes, wo von einer „teilweisen 
Freistellung“ sowie einer „verrin-
gerten Arbeitszeit von wöchentlich 
mindestens 15 Stunden“ die Rede 
ist. Das Gericht legte beides als 
Hinweis darauf aus, dass eine Frei-
stellung im Block vom Gesetzge-
ber nicht beabsichtigt war. Mit einer 
Weiterbeschäftigung im Umfang 
von mindestens 15 Wochenstun-
den solle eine angemessene Auf-
teilung zwischen Berufs-und Pfle-
getätigkeit im Sinne des Gesetzes 
sichergestellt werden. Pflegende 
Beschäftigte sollen so in einem 
Mindestumfang weiterhin im Ar-
beitsleben bleiben und gleichzei-
tig Anspruch auf Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung be-
halten. Der Arbeitgeber wiederum 
könne trotz Familienpflegezeit wei-
terhin auf die Kompetenz der Be-
schäftigten zurückgreifen.  red

Aktenzeichen 4 Ca 2119/21

Familienpflegezeit ist 
nicht im Block möglich
PFLEGEN  Freistellung bis zu 24 Monate möglich

Krankenschein: 
Feiern kann Grund 
zur Kündigung sein
URTEIL

Wer sich aus Krankheitsgründen arbeitsun-
fähig meldet, muss nicht immer auch das 
Bett hüten. Sich zwei Tage krank zu melden 
und dann beim Feiern fotografieren zu las-
sen, kann Beschäftigte allerdings den Job 
kosten. Denn dann ist von einer vorgetäusch-
ten Arbeitsunfähigkeit auszugehen. So ur-
teilte das Arbeitsgericht Siegburg. Im kon-
kreten Fall, auf den der Bund-Verlag hin-
weist, meldete sich eine im Pflegebereich 
tätige Frau für zwei Spätdienste am Wo-
chenende krank. In der Nacht von Samstag 
auf Sonntag ließ sie sich allerdings auf einer 
Party fotografieren. Die Bilder veröffentlichte 
sie in ihrem Status bei einem Messaging-
Dienst. Ihr wurde fristlos gekündigt. Die Kün-
digungsschutzklage wies das Arbeitsgericht 
Siegburg ab. Die Klägerin habe über ihre Er-
krankung getäuscht und damit das Ver-
trauen in ihre Redlichkeit zerstört, so das Ge-
richt. Den Beweiswert ihrer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung sah es als „erschüttert“ 
an. Auch der Erklärung der Klägerin, sie habe 
an einer zweitägigen psychischen Erkran-
kung gelitten, die vom Arzt nachträglich 
festgestellt worden sei, glaubte das Gericht 
nicht. Schließlich habe sie dem Arbeitgeber 
zuvor mitgeteilt, sich wegen Grippesympto-
men unwohl gefühlt zu haben.  tmn

Aktenzeichen 5 Ca 1200/22.

FÜR GUTE ARBEIT IM SAARLAND
REPA WÜNSCHT VIEL SPASS BEIM LESEN DER AK-KONKRET

 06893 8002-0

 info@repa-druck.de

 www.repa-druck.de
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Aktenzeichen 4 Sa 315/21

Wer eine E-Mail abgeschickt hat, 
muss im Streitfall auch den Nach-
weis erbringen, dass sie beim 
Empfänger angekommen ist. Das 
zeigt eine entsprechende Ent-
scheidung des Landesarbeitsge-
richts Köln, auf die die Arbeitsge-
meinschaft Arbeitsrecht des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV) hin-
weist. 

Der konkrete Fall: Ein Mann hatte 
von einem Unternehmen ein Dar-
lehen über 60.000 Euro für eine 
Fortbildung bekommen. Vertrag-
lich war geregelt, dass dieses nicht 
zurückgezahlt werden müsse, 
wenn der Arbeitgeber dem Mann 
nicht innerhalb von fünf Jahren 
nach Abschluss der Fortbildung 
die Übernahme in ein Arbeitsver-
hältnis anbiete. Zwar kam ein Ar-
beitsverhältnis zustande. Es gab 
aber Streit um den Tag, an dem 
das Angebot eingegangen sein 

soll. Angeblich am letzten Tag der 
Frist, behauptete der Arbeitgeber 
und zog dem Mann das Geld in 
Raten vom Gehalt ab. Dieser ging 
dagegen vor Gericht. Die Mail sei 
erst drei Tage nach Ablauf der Frist 
bei ihm angekommen. Sowohl das 
Arbeitsgericht als auch das 
Landesarbeitsgericht entschieden 
im Sinne des Klägers. Der Mann 
wandte sich damit erfolgreich ge-
gen den Abzug. Laut LAG konnte 
der Arbeitgeber nicht beweisen, 
dass der Kläger die E-Mail mit dem 
Jobangebot fristgerecht erhalten 
hat. Dafür reiche weder das allei-
nige Versenden der Mail noch die 
Tatsache, dass der E-Mail-Versen-
der keine Unzustellbar-Nachricht 
bekommen habe. Der Absender 
hätte zum Beispiel eine Lesebe-
stätigung anfordern können.   red

Absender muss Zugang 
einer E-Mail beweisen
STREITFALL Nachricht versenden reicht nicht aus

Im Urlaub krank werden, das ist 
ärgerlich. Doch zeigt man seinem 
Arbeitgeber die Arbeitsunfähig-
keit an, und weist sie durch ein 
ärztliches Attest nach, bekommt 
man seinen Urlaubstag zurück. 

Doch wie sieht das aus, wenn 
man nicht selbst, sondern der 
Nachwuchs im Urlaub krank 
wird? Zwar ist auch hier der Erho-
lungseffekt möglicherweise da-
hin. Den Urlaub können Eltern 

dann aber „grundsätzlich nicht 
nachholen“, so Alexander Brede-
reck, Fachanwalt für Arbeitsrecht. 
Ob man mit dem Kind zum Arzt 
geht oder ein Attest vorlegt, ist 
dafür unerheblich. „Etwas ande-
res gilt nur, wenn mit dem Arbeit-
geber dazu Vereinbarungen im 
Arbeitsvertrag oder in einem Ta-
rifvertrag bestehen“, sagt Brede-
reck. Hier lohnt sich also ein Blick 
in die Vertragsunterlagen.    red

Kind krank: Gibt es  
den Urlaub zurück?
KEIN ANSPRUCH  Eltern können Urlaub nicht nachholen
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Wichtige E-Mails sollte man mit Lesebestätigung versenden.

Auch Angehörige 
und Kollegen dürfen 
krankmelden 
ANZEIGEPFLICHT

Muss die Krankmeldung beim Arbeitgeber 
immer der persönliche Anruf beim Vorgesetz-
ten sein oder können das auch andere Perso-
nen übernehmen? Zunächst einmal gilt: Im 
Gesetz ist die sogenannte Anzeigepflicht fest-
gelegt. Beschäftigte sind also dazu verpflich-
tet, eine Arbeitsunfähigkeit und deren voraus-
sichtliche Dauer unverzüglich ihrem Arbeitge-
ber zu melden. „Eine besondere Form ist nicht 
vorgesehen“, erklärt Jürgen Markowski, Fach-
anwalt für Arbeitsrecht in Offenburg. Die Mit-
teilung könne mündlich, telefonisch, per SMS, 
per Fax oder per E-Mail erfolgen. Und: Laut 
Markowski können auch Angehörige sowie 
Kollegen den Arbeitgeber über die Arbeitsun-
fähigkeit informieren. Wichtig sei, dass der 
Arbeitgeber informiert wird, also Geschäftslei-
tung, Personalabteilung oder unmittelbarer 
Vorgesetzter. „Eine Mitteilung an den Be-
triebsrat, die Telefonzentrale oder den Pfört-
ner reicht natürlich nicht aus.“ Andere Perso-
nen können dem Fachanwalt zufolge aber als 
Boten beauftragt werden, den Arbeitgeber zu 
informieren. Gehe das schief, weil etwa ver-
gessen wird, die Mitteilung vor Dienstbeginn 
zu übermitteln, fällt das auf die erkrankte Per-
son zurück. Dann liege keine ordnungsge-
mäße Mitteilung vor.  red

Wann greift die 
Unfallversicherung?
DUSCHEN IM BETRIEB

Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, vor dem 
Dienstbeginn im Betrieb duscht und unter der 
Brause ausrutscht, kann nicht auf den Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung zählen. 
Darauf weist das Magazin Arbeit & Gesundheit 
(Ausgabe 1/2023) der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung hin. Der Grund: Es ist 
die freie Entscheidung der Beschäftigten, das 
Rad für den Arbeitsweg zu nutzen – und die 
Dusche des Betriebes. Voraussetzung für den 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz ist 
aber, dass die Nutzung der Dusche am Ar-
beitsplatz im Zusammenhang mit der Tätig-
keit selbst steht und für diese notwendig ist. 
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn betriebli-
che Hygieneregeln vorschreiben, dass vor Ar-
beitsbeginn geduscht werden muss. Nach 
der Arbeit kann der gesetzliche Unfallversi-
cherungsschutz unter der Dusche für Be-
schäftigte gelten, die Schmutz oder sogar Ge-
fahrstoffen ausgesetzt waren.  red



Recht + Rat

AK-Konkret 2|23  ·  41

Beim Arztkittel, der Anwaltsrobe 
oder dem Schutzhelm ist die 
Sache klar: Stellt der Arbeitgeber 
sie nicht, können die Ausgaben 
dafür als Werbungskosten von 
der Steuer abgesetzt werden. 
Doch wie sieht es mit dem Anzug 
oder Blazer fürs Büro aus? 
Ausgaben dafür lehnt das 
Finanzamt regelmäßig ab, 
berichtet die Stiftung Warentest 
in ihrer Zeitschrift „test“ (Ausgabe 
03/23). Der Grund: Diese 
Kleidungsstücke können auch 
privat getragen werden. Als 
Berufsbekleidung wird vom 
Finanzamt dagegen Kleidung 
anerkannt, bei der das so gut wie 
ausgeschlossen ist. Zu letzterem 
zählt auch Kleidung, die getragen 
wird, um das private Outfit im Job 
zu schonen: Arbeitsoverall, 
Kochjacke oder Blaumann zum 
Beispiel. Schwarze Kleidungs-
stücke für Trauerrednerinnen 
und Trauerredner sind hingegen 
nicht abzugsfähig. Einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs zufolge 
(BFH, Az. VIII R 33/18) sind sie als 
bürgerliche Kleidung zu werten, 
die zu den unverzichtbaren 
Aufwendungen der privaten 
Lebensführung gehören.

Übrigens: Ausgaben für Berufs-
bekleidung in der Steuerer-
klärung anzugeben, lohnt sich für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer nur, wenn alle Wer-
bungskosten zusammen in 
diesem Jahr höher als 1.230 Euro 
liegen. Denn so hoch ist die 
Werbungskostenpauschale, die 
automatisch bei jedem Beschäf-
tigten  von den Einkünften ab-
gezogen wird. Unabhängig 
davon, ob man Kosten für den 
Beruf geltend macht oder nicht, 
berichtet „test“. Unter Werbungs-
kosten fallen alle Ausgaben rund 
um den Beruf, etwa für die Fahrt 
zur Arbeit, für Weiterbildungen 
oder Gewerkschaftsbeiträge.  
Hat das Finanzamt die 
Berufsbekleidung anerkannt, 
zählen auch Kosten für deren 
Reinigung dazu.  tmn

Anzug und Blazer sind 
keine Arbeitskleidung
STEUER  Bürgerliche Kleidung ist nicht absetzbar

Arbeitszimmer 
in gemeinsamer 
Wohnung absetzbar
UNVERHEIRATETE PARTNER

Arbeiten zwei unverheiratete Partner in ei-
ner gemeinsamen Wohnung in zwei unter-
schiedlichen Arbeitszimmern, so können 
beide ihr Arbeitszimmer steuerlich geltend 
machen. Das zeigt ein Gerichtsurteil. In 
dem Fall mietete ein Angestellter gemein-
sam mit seiner Partnerin ein Einfamilien-
haus an. Darin nutzten die unverheirateten 
Partner jeweils ein 15 Quadratmeter großes 
Arbeitszimmer. In der Steuererklärung 
machte der Mann die Aufwendungen für 
eines der beiden Arbeitszimmer als Wer-
bungskosten geltend. Das Finanzamt be-
rücksichtigte jedoch nur die Hälfte der Kos-
ten. Und zwar mit der Begründung, der An-
gestellte müsse wegen seiner Partnerin 
auch nur 50 Prozent der Kosten tragen. Der 
Steuerzahler wehrte sich dagegen – mit Er-
folg. Laut den Richtern am Düsseldorfer 
Finanzgericht sind die geltend gemachten 
Aufwendungen in voller Höhe abzugsfähig. 
Nutzt ein Mieter einen Raum zur Einkünfte-
erzielung alleine, dann sind die auf diesen 
Raum entfallenden Aufwendungen bei ihm 
auch in voller Höhe als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben in Abzug zu brin-
gen.  tmn

Mehrere Tage  
sind zu vergüten 
PROBEARBEITEN

Wollen Arbeitgeber bei der Bewerberauswahl 
auf Nummer sicher gehen, verlangen sie auch 
mal, dass die Kandidatin für einige Tage zur 
Probe arbeitet. Gibt es dafür eine Vergütung? 
Arbeitsrechtlich sei für Probearbeiten eine 
Dauer von bis zu einer Woche erlaubt, sagt 
Jürgen Markowski, Fachanwalt für Arbeits-
recht in Offenburg. In der Regel sind es bis zu 
zwei Tage. Je länger das sogenannte Einfüh-
lungsverhältnis dauert, desto eher ist es juris-
tisch als ein Arbeitsverhältnis zu bewerten,  
das auch mit einem Vergütungsanspruch ein-
hergeht. Der Arbeitgeber darf Bewerbern 
während des Probearbeitens grundsätzlich 
auch keine Weisungen erteilen und sie in Ar-
beitsprozesse einbinden. Kommt es doch 
dazu, dass ein Kandidat mehrere Tage lang 
voll im Unternehmen mitarbeitet, sollte er 
oder sie Bezahlung einfordern, rät Markowski. 
Vor allem, wenn er oder sie den Job nicht be-
kommt. Wer konkrete Arbeitsergebnisse er-
bringt, habe Anspruch auf Vergütung.  tmn
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Auch wer den Anzug nur im 
Büro trägt: Kleidung, die auch 
privat getragen werden kann, 
gilt nicht als Berufsbekleidung. 

Können Arbeitgeber verlangen, 
dass Beschäftigte  wegen schlech-
ter Auftragslage unbezahlten Ur-
laub nehmen sollen? Können Un-
ternehmen eine solche Zwangs-
pause anordnen? „Nein“, sagt Peter 
Meyer, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
in Berlin. Einseitig kann unbezahlter 
Urlaub nicht angeordnet werden. 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den 
Arbeitnehmer zu den vereinbarten 
Bedingungen zu beschäftigen und 

zu vergüten. Und der Arbeitnehmer 
hat den Anspruch auf die verein-
barte vergütete Beschäftigung. „Da 
kann der Arbeitgeber nicht sagen, 
jetzt mach mal unbezahlten Ur-
laub, ich habe gerade nichts zu tun 
für dich.“ Der Arbeitgeber trägt 
grundsätzlich das Betriebsrisiko. 
„Für wirtschaftliche Krisenzeiten 
gibt es andere Instrumente, etwa 
die Regelung zum Kurzarbeiter-
geld“, sagt Peter Meyer.  tmn

Kurzarbeitergeld statt 
unbezahlter Urlaub
ZWANGSURLAUB  Eine Anordnung ist nicht erlaubt
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ZUM THEMA 
BETRIEBSÜBERGANG

FRAGEN UND 
ANTWORTEN

Wenn ein Arbeitgeber den Betrieb oder einen Be-
triebsteil verkauft und ein neuer Betriebsinhaber an 
dessen Stelle tritt, führt dies häufig zu großen Verun-
sicherungen bei den Beschäftigten. Sie stellen sich 
dann oftmals die Frage, was mit ihnen, ihren Arbeits-
verhältnissen und Arbeitsverträgen passiert. Wird 
das Unternehmen vom neuen Eigentümer fortge-
führt – und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Wie 
sich ein solcher Betriebsübergang auf die betroffe-
nen Arbeitsverhältnisse auswirkt und welche Reakti-
onsmöglichkeiten die betroffenen Arbeitnehmer ha-
ben, soll in dem folgenden Beitrag erklärt werden.

Von Anke Marx
 
Juristin bei der  
Arbeitskammer des Saarlandes

Haus der Beratung

Arbeitskammer des Saarlandes
Trierer Straße 22
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681 4005-140
E-Mail: beratung@arbeitskammer.de

Öffnungszeiten

Montag: 8 - 16 Uhr
Dienstag: 8 - 16 Uhr
Mittwoch: 8 - 16 Uhr
Donnerstag: 8 - 16 Uhr
Freitag: 8 - 15 Uhr

Wo finden Sie was?

Das Infozentrum im Erdgeschoss ist
die Anlaufstation für Ratsuchende. 
In der ersten und zweiten Etage beraten 
die AK-Fachleute zu Arbeitsrecht, 
Sozialrecht und Steuerrecht.

Gemäß § 613a Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) tritt der neue Betriebsin-
haber in die Rechte und Pflichten des 
bisherigen Inhabers ein. Er muss die 
bestehenden Arbeitsverhältnisse un-
verändert fortführen. Betriebsverein-
barungen und Tarifverträge können 
nicht vor Ablauf eines Jahres geän-
dert werden. Zudem müssen die Be-
schäftigten schriftlich über folgende 
Punkte unterrichtet werden:
•  Zeitpunkt des Übergangs
•  Grund für den Übergang 
•  rechtliche, wirtschaftliche und 

soziale Folgen für Beschäftigte 
•  Maßnahmen, die die Beschäftig-

ten betreffen (etwa betriebsbe-
dingte Kündigungen, die der 
Käufer beabsichtigt).

Wie wirkt sich der Be-
triebsübergang auf die 
Arbeitsverhältnisse aus?

1

Nach der schriftlichen Unterrichtung 
über den Betriebsübergang haben 
Beschäftigte einen Monat Zeit, dem 
Betriebsübergang schriftlich zu wi-
dersprechen. Der Widerspruch hat 
zur Folge, dass das Arbeitsverhältnis 
nicht auf den neuen Betriebsinhaber 
übergeht, sondern mit dem bisheri-
gen Inhaber weiter fortbesteht. Hat 
dieser allerdings keine Beschäfti-
gungsmöglichkeit mehr für den Mit-
arbeiter, dann wird er in der Regel 
das Arbeitsverhältnis betriebsbe-
dingt kündigen (müssen). Eine Kün-
digung wegen des Betriebsüber-
gangs hingegen ist unwirksam. Wi-
derspricht der Arbeitnehmer nicht, 
so wird das Arbeitsverhältnis mit 
dem neuen Inhaber fortgesetzt.

Welche Möglichkeiten 
haben Beschäftigte im Falle 
eines Betriebsübergangs?

2

§ 613a BGB regelt, dass der neue In-
haber das Arbeitsverhältnis unverän-
dert fortführen muss. Der „alte” Ver-
trag inklusive der Beschäftigungs-
zeiten gilt also unverändert fort. Es 
muss somit kein neuer Vertrag mit 
gegebenenfalls verschlechternden 
Bedingungen unterschrieben wer-
den. Oftmals gehen Arbeitnehmer 
irrig davon aus, dass vor Ablauf eines 
Jahres Verträge nicht abgeändert 
oder gekündigt werden dürfen. 
Diese Regelung bezieht sich jedoch 
nur auf Betriebsvereinbarungen oder 
Tarifverträge. Einvernehmliche Än-
derungen von Arbeitsverträgen sind 
jederzeit möglich. Wird also ein 
neuer Arbeitsvertrag unterzeichnet, 
so gilt dieser.

Muss ein neuer Arbeits-
vertrag unterschrieben 
werden?

3



Tarik Klaus Saidani ist 
neuer Referent für Mig-
rationspolitik im Inter-
kulturellen Kompetenz-
zentrum der Arbeits-
kammer in Völklingen. 
Dort kümmert sich der 
27-Jährige seit Beginn 
des Jahres unter ande-

rem um Recherchen und Stellungnahmen 
zu migrationsspezifischen Themen, Netz-
werkarbeit und die Außendarstellung des 
IK. Zudem nimmt er an Arbeitskreisen teil 
und organisiert Veranstaltungen mit Ex-
pertinnen und Experten rund um das 
Thema Migration 

Tarek Klaus Saidani absolvierte bereits 
im Jahr 2019 ein sechwöchiges Praktikum 
beim Interkulturellen Kompetenzzentrum 
der Arbeitskammer und arbeitete dort im 
Anschluss als Honorarkraft. Der Sohn ei-
nes Algeriers und einer Dresdnerin lebte 
selbst neun Jahre in Algerien und spricht 
Deutsch, Franzöisch, Arabisch, Berberisch 
und Englisch. Seine Expertise für Migrati-
onsfragen erwarb er unter anderem in ei-
nem Masterstudium im Fach Interkultu-
relle Bildung, Migration und Mehrspra-
chigkeit an der pädagogischen Hoch-
schule in Karlsruhe.  red

Kontakt: Interkulturelles Kompetenzzentrum 
der Arbeitsammer des Saarlandes in 
Völklingen, Tel. 06898 22779, E-Mail an 
interkulturell@arbeitskammer.de

Intern
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Der AK-Biosphärensommer steht 
für jede Menge Spaß und viele 
gemeinsame Erlebnisse.

Im Juli und August findet wieder 
der AK-Biosphärensommer im Bil-
dungszentrum Kirkel für Jugend-
liche und Kinder mit ihren Eltern, 
Elternteilen oder den Großeltern 
statt. Familien haben dabei die 
Möglichkeit, sich eine der drei an-
gebotenen Wochen auszusuchen 
und in die Natur abzutauchen, viel 
draußen zu sein, sich künstlerisch 
auszuprobieren, zu toben, die 
Seele baumeln zu lassen oder 
einfach mal wunderschöne Natur-
räume in der Biosphäre Bliesgau 
zu entdecken. Mit einem erfahre-
nen Referententeam erkunden 
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in der einen Woche gemein-
sam die Umgebung, bauen und 
basteln mit Naturmaterialien und 
beobachten Tiere. In der anderen 
Woche hören die Teilnehmenden  
Märchen, folgen Spuren, wandern, 
suchen Schätze und erleben viele 
Abenteuer. 

Das Team des Bildungszent-
rums Kirkel möchte mit dem An-
gebot des AK-Biosphärensom-
mers die Liebe zur Natur wieder 
(er)wecken, die natürliche Neu-
gierde der Erwachsenen und der 
Kinder fördern und Fähigkeiten 
vermitteln, mit Tieren und Pflan-
zen umzugehen. Und auch in die-
sem Jahr wird es wieder ein ge-
meinsames Lagerfeuer mit tradi-
tionellem Stockbrotbacken ge-
ben.

Der AK-Biosphärensommer steht 
für unvergessliche Gemein-
schaftserlebnisse, die auf Tole-
ranz, Begegnung und friedlichem 
Miteinander von Familien basie-
ren. Ziel des AK-Biosphärensom-
mers ist es auch, einen möglichst 
kleinen ökologischen Fußabdruck 
zu hinterlassen.  Elisa Thull

Die Termine stehen bereits online. 
Weitere Infos und ein Anmeldefor-
mular finden Interessierte im AK-
Bildungskurier oder online unter 
www.bildungszentrum-kirkel.de/
seminare-im-bzk/biosphaeren-
sommer-familiensommer/.

Gemeinsam als Familie 
die Natur entdecken 
BZK Termine für den Biosphärensommer sind online

Neuer Referent im 
IK in Völklingen
MIGRATIONSPOLITIK

AUFRUF

Wir freuen uns auf 
Post von Ihnen!
Ein Mitgliedermagazin lebt auch vom 
Austausch zwischen den Leserinnen und 
Lesern und der Redaktion. Deshalb freuen 
wir uns, wenn Sie mit Anregungen, Lob und 
Tadel, Fotos oder Fragen auf uns 
zukommen. Sehen Sie auf dem Weg zur 
oder von der Arbeit öfter mal was Unge-
wöhnliches, Schönes oder Seltsames? Dann 
schicken Sie uns einfach ein Foto. 
Ist Ihnen in Artikeln im Heft etwas positiv 
oder negativ aufgefallen, dann lassen Sie es 
uns wissen. Die Redaktion 
 
Wir freuen uns auf Ihre „Post“! 
Schicken Sie sie bitte an 
redaktion@arbeitskammer.de       

In der Reihe Kultur in Kirkel ist 
noch bis 28. April im Bildungs-
zentrum Kirkel eine Gemälde-
ausstellung von Hans-Jochen 
Wünsche zu sehen. Gezeigt 
werden 20 Bilder von Industrie-
anlagen aus der Vergangenheit 
bis heute – darunter beispiels-
weise die Glashütte Sulzbach, 
die Grube Göttelborn, das Walz-
werk Burbacher Hütte, die 

Grube Itzenplitz und die Dillinger 
Hütte. Textbeiträge von Wolf-
Dieter Weirich runden die Aus-
stellung ab. Der Eintritt zur Aus-
stellung ist frei.  red

Der Flyer zur Ausstellung: www.
bildungszentrum-kirkel.de/file-
admin/user_upload/Kultur/Ein-
ladungsflyer_2023/Flyer_Wu__
nsche__002_.pdf

Eindrucksvolle Bilder 
von Industrieanlagen
KULTUR IN KIRKEL Ausstellung im Bildungszentrum
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Arbeitskammer des Saarlandes 
Vertrieb 
Fritz-Dobisch-Straße 6-8 
66111 Saarbrücken

Kompetent in drei Kernbereichen
Fakten über die Arbeitskammer des Saarlandes als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung

Die Arbeitskammer des Saarlandes steht 
seit ihrer Gründung für Kompetenz und 
Zuverlässigkeit. Gemeinsam mit den 
Gewerkschaften steht sie den saarländi-
schen Beschäftigten mit Rat und Tat zur 
Seite. Im Gesetz heißt es, „die 
Arbeitskammer des Saarlandes hat die 
Aufgabe, als öffentlich-rechtliche Vertretung 
der im Saarland beschäftigten Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen (. . .) die allgemeinen 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und 
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen wahrzunehmen“. In drei 
Kernbereichen ist die AK Saar tätig:  

 
Mitglieder vertreten wir – 
alle sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, 
Auszubildende und 
Arbeitssuchende.

440.000
 
Fachberatungen in  
Steuer- und Rechtsfragen 
pro Jahr bieten wir für 
unsere Mitglieder 
kostenlos an.

44.200

und Seminare dazu, ihre Rechte wahrzu-
nehmen und ihre Interessen zu vertreten. Im 
hauseigenen Bildungszentrum in Kirkel gibt 
es pro Jahr rund 500 Tageskurse, 160 
Mehrtagesseminare, 200 Wochenendsemi-
nare und 120 Wochenseminare.
forschen. – Als Forschungseinrichtung liefert 
die AK Saar wichtige Erkenntnisse aus der 
Arbeitswelt für die interessierte Öffentlich-
keit. In ihren jährlichen Berichten an die 
Regierung nimmt sie zudem Stellung zur 
aktuellen wirtschaftlichen, ökologischen, 
sozialen und kulturellen Lage der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

 
Teilnehmertage gibt es Jahr 
für Jahr im schön gelegenen  
und gut ausgestatteten 
Bildungszentrum der 
AK Saar in Kirkel.

25.000

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beraten, bilden und forschen im Interesse 
der Bevölkerung, wie es im AK-Logo 
ausgedrückt wird.
beraten. – Die Fachberaterinnen und 
-berater der  AK unterstützen die Mitglieder 
in allen Angelegenheiten des Arbeitsrechts, 
Sozialrechts und Steuerrechts. Unsere 
Referentinnen und Referenten beraten die 
Politik in allen relevanten Arbeitnehmer-
Angelegenheiten.
bilden. – Als Bildungseinrichtung befähigt 
die AK Saar Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer durch Veranstaltungen, Kurse 
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